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W241 1425863-3/3E 

 

I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K  

 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Mag. HAFNER als Einzelrichter 

über die Beschwerde von X X X X  , geboren am X X X X  , Staatsangehörigkeit 

Afghanistan, vertreten durch Ra Mag. X X X X  , gegen den Bescheid des Bundesamtes für 

Fremdenwesen und Asyl vom 10.09.2020, Zahl 811366108/200306226, zu Recht: 

 

A) 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8, 10, 13 Abs. 2 Z 1 und 57 Asylgesetz 2005 sowie §§ 52, 53 

Abs. 3 Z 1 und 55 Fremdenpolizeigesetz 2005 als unbegründet abgewiesen.  

 

B) 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

1. Verfahrensgang: 

 

1, Der Beschwerdeführer (in der Folge: BF) brachte am 12.11.2011 nach unrechtmäßiger 

Einreise beim Bundesasylamt einen Antrag gemäß § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 ein.  

 

2. In seiner Erstbefragung am 12.11.2011 gab der BF im Wesentlichen Folgendes an: 
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Seine Eltern würden in der Provinz Paktia, Afghanistan, leben. Weiters habe er mehrere 

Brüder,  X X X X  (35 Jahre),  X X X X  (35 Jahre),  X X X X  (28 Jahre),  X X X X  (26 

Jahre),  X X X X  (22 Jahre),  X X X X  (14 Jahre) und  X X X X  (10 Jahre), sowie eine 

Schwester namens  X X X X  (6 Jahre). Diese würden alle in Afghanistan bei den Eltern 

leben. Zwei weitere Brüder,  X X X X  (25 Jahre) und  X X X X  (18 Jahre), würden sich in 

Griechenland befinden. 

 

Als Fluchtgrund gab er an, dass ihn, während er noch zur Schule gegangen wäre, die Taliban 

für den Krieg gegen die Amerikaner rekrutieren hätten wollen. Er hätte jedoch nicht für sie 

kämpfen wollen. Die Taliban würden ihre eigenen Leute töten, sollten sich diese weigern, 

mitzumachen. Aus diesem Grund sei er aus Angst, umgebracht zu werden, ausgereist. 

 

3. Bei seiner Einvernahme am 27.01.2012 vor dem Bundesasylamt gab der BF im 

Wesentlichen Folgendes an:  

 

Er wäre geflohen, da die Taliban von ihm verlangt hätten, sich ihnen anzuschließen. Er hätte 

dies nicht wollen und deshalb Afghanistan verlassen. Persönlich bedroht worden wäre er nie, 

auch sei ihm sonst nichts passiert. 

 

5. Bei seiner Einvernahme am 21.03.2012 vor dem Bundesasylamt gab der BF im 

Wesentlichen an, dass er Probleme mit den Taliban gehabt habe. Sie hätten verlangt, dass er 

mit ihnen zusammenarbeite, er jedoch hätte lieber die Schule besuchen wollen. Zwei seiner 

Brüder würden sich zurzeit in Griechenland aufhalten, sie wären 2007 beziehungsweise 2008 

ausgereist. Die beiden hätten auch Probleme mit den Taliban gehabt. Der Vater wäre wegen 

ihnen ebenfalls von den Taliban belästigt worden, die Brüder hätten wie der BF für sie 

arbeiten sollen. 

 

6. Nach Durchführung des Ermittlungsverfahrens wies das Bundesasylamt mit Bescheid vom 

23.03.2012 den Antrag des BF auf internationalen Schutz vom 12.11.2011 gemäß § 3 Abs. 1 

in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 ab, erkannte ihm den Status eines 

Asylberechtigten ebenso wie gemäß § 8 Abs. 1 iVm mit § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 den Status 

eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan nicht zu und 

verband diese Entscheidung gemäß § 10 Abs. 1 AsylG 2005 mit einer Ausweisung nach 

Afghanistan.  
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In der Bescheidbegründung traf die Erstbehörde Feststellungen zur Person des BF und zur 

Lage in seinem Herkunftsstaat. Eine asylrelevante Verfolgung liege nicht vor, das Vorbringen 

des BF sei nicht asylrelevant. Er habe keine Verfolgung im Sinne des AsylG glaubhaft 

gemacht. Bezüglich seiner Fluchtgeschichte führte das Bundesasylamt aus, dass das 

Vorbringen des BF vage sowie oberflächlich und daher unglaubwürdig sei. Weiters lägen 

keine Umstände vor, die annehmen lassen würden, dass der BF im Falle seiner Rückkehr nach 

Afghanistan einer ernsthaften Gefahr im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 

Konfliktes ausgesetzt wäre. Die Voraussetzungen für die Gewährung von subsidiärem Schutz 

lägen somit nicht vor. 

 

7. Mit Erkenntnis des Asylgerichtshofes (in der Folge: AsylGH) vom 30.05.2012, Zahl: C 14 

425.863-1/2012/2E, wurde die Beschwerde gemäß §§ 3, 8 und 10 AsylG 2005 als unbegründet 

abgewiesen. 

 

8. Mit Erkenntnis des VfGH vom 26.06.2013 wurde der Beschwerde vom 20.09.2012 

stattgegeben und ausgeführt, dass der BF durch das Erkenntnis vom 30.05.2012 in seinem 

verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Durchführung einer mündlichen 

Verhandlung gemäß Art. 47 Abs. 2 der Charta der Grundrechte der europäischen Union 

verletzt worden wäre. 

 

9. Der AsylGH führte am 28.10.2013 eine mündliche Verhandlung durch.  

 

10. Mit Urteil vom 20.03.2014 wurde der BF gemäß § 127 StGB (Diebstahl) zu einer 

Geldstrafe in der Höhe von 80 Tagessätzen verurteilt.  

 

11. Vor dem Bundesverwaltungsgericht (in der Folge: BVwG) wurde am 13.10.2014 eine 

weitere öffentliche mündliche Verhandlung durchgeführt.  

 

12. Mit Schreiben des BF vom 17.06.2015 wurde die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des 

Bescheides vom 23.03.2012 zurückgezogen. Die Beschwerde gegen die Spruchpunkte II. und 

III. des angefochtenen Bescheids blieb aufrecht. 

 

13. Mit Erkenntnis des BVwG vom 13.07.2015, W175 1425863-1, wurde das 

Beschwerdeverfahren gegen Spruchpunkt I. des Bescheids eingestellt und dem BF gemäß § 8 

Abs. 1 AsylG 2005 der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 

Herkunftsstaat Afghanistan zuerkannt.  
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14. Am 25.10.2016 langte beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (in der Folge BFA) 

die Mittelung ein, dass der BF in der Tschechischen Republik zu einer Freiheitsstrafe von 12 

Monaten verurteilt und am 21.10.2016 aus der Haft entlassen wurde.  

 

15. Mit Bescheid vom 20.09.2018 wurde dem BF der mit Erkenntnis vom 13.07.2015 

zuerkannte Status des subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 9 Abs. 1 AsylG 2005 aberkannt 

und die zuletzt erteilt befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 9 Abs. 4 AsylG 2005 

entzogen. Ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen wurde gemäß § 57 

AsylG 2005 nicht erteilt und gemäß § 10 Abs. 1 Z 5 AsylG 2005 iVm § 9 BFA-VG eine 

Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 4 FPG erlassen. Es wurde festgestellt, dass die 

Abschiebung gemäß § 46 FPG nach Afghanistan zulässig ist. Gemäß § 53 Abs. 1 iVm Abs. 3 Z 1 

FPG wurde gegen den BF ein auf fünf Jahre befristetes Einreiseverbot erlassen.  

 

Dieser Bescheid erwuchs in Rechtskraft, Ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand vom 03.12.2018 wurde mit Bescheid vom 05.12.2018 gemäß § 71 Abs. 2 AVG 

zurückgewiesen. 

 

16. Der BF wurde mit Urteil vom 13.06.2019 wegen §§ 27 Abs. 1 Z 1 erster und zweiter Fall 

SMG (unerlaubter Umgang mit Suchtgiften) zu einer bedingten Freiheitstrafe von vier 

Monaten verurteilt.  

 

17. Am 25.03.2020 stellte der BF aus der Untersuchungshaft heraus den gegenständlichen, 

zweiten Antrag auf internationalen Schutz. Begründend brachte er vor, dass sein Bruder  

X X X X  bei den Taliban sei. Sein Bruder  X X X X  sei nach seiner Abschiebung aus 

Griechenland nach Afghanistan von den Taliban, also auch von seinem Bruder, umgebracht 

worden. Der Grund dafür sei, dass sein Bruder ungläubig geworden sei, da er viel Zeit im 

Ausland verbracht habe. Er befürchte bei einer Rückkehr auch umgebracht zu werden. Dies 

habe ihm sein Vater telefonisch mitgeteilt.  

 

18. Mit Urteil vom 28.05.2020 wurde der BF wegen §§ 28a (1) 4. und 5. Fall, 28a (2) Z 3, 27 

(1) Z 1 2. Fall SMG (unerlaubter Umgang mit Suchtgiften, Suchtgifthandel) zu einer 

Freiheitsstrafe von 27 Monaten verurteilt.  

 

19. Bei seiner Einvernahme am 03.06.2020 gab der BF zu seinem Folgeantrag an, dass sein 

Bruder  X X X X  seit etwa einem Jahr Mitglied der Taliban sei. Sein Bruder  X X X X  sei 
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von  X X X X  getötet worden, weil er in Griechenland gewesen sei, er habe ihn für einen 

„Ungläubigen“ gehalten. Sein Vater habe dem BF gesagt, dass er nicht kommen solle, da sein 

Bruder ihn dann auch töten werde.  X X X X  lebe in seinem Elternhaus, die Eltern würden 

den BF aber dennoch finanziell unterstützen.  

 

20. Mit Bescheid des BFA vom 25.06.2020 wurde der Antrag auf internationalen Schutz 

hinsichtlich des Status des Asylberechtigten und des subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 

68 Abs. 1 AVG wegen entschiedener Sache zurückgewiesen. Eine Aufenthaltsberechtigung 

gem. § 57 AsylG wurde nicht erteilt. Gegen den BF wurde gem. § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 

iVm § 9 BFA-VG eine Rückkehrentscheidung gem. § 52 Abs. 2 Z. 2 FPG erlassen. Es wurde 

gem. § 52 Abs. 9 festgestellt, dass die Abschiebung nach Afghanistan gem. § 46 FPG zulässig 

sei. Gem. § 53 Abs. 1 iVm Abs. 3 Z 1 und 4 FPG wurde eine auf die Dauer von sieben Jahren 

befristeten Einreiseverbot erlassen. Gem. § 55 Abs. 1a FPG bestehe keine Frist für die 

freiwillige Ausreise. Der BF habe sein Recht zum Aufenthalt im Bundesgebiet gemäß § 13 

Abs. 2 Z 1 AsylG 2005 ab 03.06.2020 verloren. 

 

Der gegenständliche Bescheid wurde im Wesentlichen damit begründet, dass sich der BF 

nach wie vor auf Rückkehrhindernisse berufe, welche bereits im Kern in seinem 

Vorverfahren zur Sprache gebracht worden seien, und die Bedrohungen nun aber damit 

erweitert habe, dass sein Bruder nun Mitglied der Taliban sei. Dieses Vorbringen stehe aber 

im krassen Widerspruch dazu, dass die übrigen Familienmitglieder offenbar keine Taliban 

seien und der BF von diesen sogar finanziell unterstützt werde. 

 

21. Gegen den oben genannten Bescheid richtete sich die im Wege seiner Rechtsvertretung 

am 13.07.2020 erhobene Beschwerde in vollem Umfang.  

 

22. Mit Erkenntnis des BVwG vom 24.07.2020 wurde der Beschwerde stattgegeben und der 

bekämpfte Bescheid behoben. Begründend wurde ausgeführt, dass der BF in seinem ersten 

Verfahren nur eine abstrakte Verfolgungsgefahr durch die Taliban ohne direkte persönliche 

Betroffenheit vorgebracht hätte. Im gegenständlichen Verfahren behauptete er jedoch, dass 

sein Bruder mittlerweile Mitglied der Taliban sei, seinen Bruder ermordet habe und bei einer 

Rückkehr auch ihn wegen unterstellter „Ungläubigkeit“ zu ermorden gedenke. Hier sei nicht 

allein eine Steigerung oder Ergänzung des ursprünglichen Vorbringens erkennbar, sondern 

behauptete der BF mit diesem Vorbringen auch eine Verfolgung aufgrund der Zugehörigkeit 

zur sozialen Gruppe der Familie und wegen unterstellter Apostasie, worin ein gänzlich neues 

Vorbringen erkennbar sei. 
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23. Im fortgesetzten Verfahren wurde der BF am 28.08.2020 durch das BFA einvernommen 

wobei er im Wesentlichen seine bisherigen Angaben wiederholte. Beweismittel könne er 

keine vorlegen.  

 

24. Nach Durchführung des Ermittlungsverfahrens wies das BFA mit Bescheid vom 

10.09.2020 den Antrag des BF auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung 

mit § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG ab (Spruchpunkt I.), erkannte ihm gemäß § 8 Abs. 1 AsylG iVm § 2 

Abs. 1 Z 13 den Status eines subsidiär Schutzberechtigten nicht zu (Spruchpunkt II.) und 

erteilte keinen Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG 

(Spruchpunkt III.). Weiters wurden gegen den BF gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG in Verbindung 

mit § 9 BFA-VG eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen 

(Spruchpunkt IV.) und gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass die Abschiebung nach 

Afghanistan gemäß § 46 FPG zulässig sei (Spruchpunkt V.). Gemäß § 55 Abs. 1a FPG bestehe 

keine Frist für die freiwillige Ausreise (Spruchpunkt VI.). Gemäß § 13 Abs. 2 Z 1 AsylG habe 

der BF sein Recht zum Aufenthalt mit 03.06.2020 verloren (Spruchpunkt VII.). Gemäß § 53 

Abs. 1 iVm Abs. 3 Z 1 FPG wurde gegen den BF ein auf die Dauer von sieben Jahren 

befristetes Einreiseverbot erlassen (Spruchpunkt VIII.). Der Beschwerde gegen diesen 

Bescheid wurde nach § 18 Abs. 1 BFA-VG die aufschiebende Wirkung aberkannt 

(Spruchpunkt IX.).  

 

In der Bescheidbegründung traf die belangte Behörde Feststellungen zur Person des BF und 

zur Lage im Herkunftsstaat. Eine asylrelevante Verfolgung liege nicht vor. Er habe keine 

Verfolgung im Sinne des AsylG glaubhaft gemacht, und es bestünden keine stichhaltigen 

Gründe gegen eine Abschiebung des Beschwerdeführers nach Afghanistan. Im Falle der 

Rückkehr drohe ihm keine Gefahr, die eine Erteilung des subsidiären Schutzes rechtfertigen 

würde.  

 

Der BF erfülle nicht die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 

AsylG, der Erlassung einer Rückkehrentscheidung stehe sein Recht auf Achtung des Privat- 

oder Familienlebens angesichts der kurzen Aufenthaltsdauer und des Fehlens von familiären 

oder privaten Bindungen im Inland nicht entgegen. Angesichts der abweisenden 

Entscheidung über den Antrag auf internationalen Schutz ergebe sich die Zulässigkeit einer 

Abschiebung nach Afghanistan. Die Frist für die freiwillige Ausreise von 14 Tagen ergebe sich 

aus § 55 FPG, da besondere Umstände, die der Beschwerdeführer bei der Regelung seiner 

persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen habe nicht gegeben seien.  
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Beweiswürdigend führte das BFA (zusammengefasst) aus, dass der BF bezüglich seiner 

behaupteten Herkunftsregion, Volks- und Staatsangehörigkeit aufgrund seiner Sprach- und 

Lokalkenntnisse glaubwürdig wäre. Die Feststellungen zur Situation in Afghanistan wären 

glaubhaft, weil sie verlässlichen, seriösen, aktuellen und unbedenklichen Quellen 

entstammten, deren Inhalt schlüssig und widerspruchsfrei sei. 

 

Das Fluchtvorbringen habe der BF aufgrund der Zurückziehung seines ersten Asylantrags und 

mehrerer Widersprüche nicht glaubhaft machen können. Eine landesweite Gefährdung sei 

nicht festzustellen. 

 

In der rechtlichen Beurteilung wurde ausgeführt, dass die Begründung des Antrags keine 

Deckung in der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) finde.  

 

Subsidiärer Schutz wurde nicht zuerkannt, da im Falle einer Rückkehr in seinen 

Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 oder 3 EMRK oder der 

Protokolle Nr. 6 oder 13 zur GFK oder eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 

Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt oder im Rahmen eines internationalen oder 

innerstaatlichen Konfliktes aufgrund der derzeitigen, allgemeinen Lage in Afghanistan nicht 

drohe. Eine Rückkehr nach Mazar-e-Sharif oder Herat sei dem BF zumutbar. 

 

Das verhängte Eireiseverbot wurde mit den strafrechtlichen Verurteilungen des BF 

begründet. 

 

25. Mit Schriftsatz vom 25.09.2020 wurde gegen diesen Bescheid Beschwerde erhoben. 

Begründend wurde vorgebracht, das der belangten Behörde ein mangelhaftes 

Ermittlungsverfahren und mangelhafte Länderberichte vorzuwerfen seien, da aus aktuellen 

Berichten die Organisationsstruktur der Taliban hervorgehe. Weiters wurden Berichte zu 

Übergriffen aus Rückkehrer, zur Allgemeinen Sicherheits- und Versorgungslage und zur 

Covid-19-Pandemie zitiert. 

 

2. Beweisaufnahme: 

 

Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgeblichen Sachverhaltes wurde im Rahmen des 

Ermittlungsverfahrens Beweis erhoben durch: 



- 8 - 

 Einsicht in den dem BVwG vorliegenden Verwaltungsakt des BFA, beinhaltend die 

Einvernahmen vor dem BFA sowie die Beschwerde 

 Einsicht in Dokumentationsquellen betreffend den Herkunftsstaat des BF im 

erstbehördlichen Verfahren (Auszug aus dem Länderinformationsblatt der 

Staatendokumentation) 

 

3. Ermittlungsergebnis (Sachverhaltsfeststellungen): 

 

Folgende Feststellungen werden aufgrund des glaubhaft gemachten Sachverhaltes getroffen: 

 

3.1. Zur Person des BF: 

 

3.1.1. Der BF führt den Namen X X X X  , geboren am X X X X  , ist Staatsangehöriger der 

Islamischen Republik Afghanistan, Angehöriger der Volksgruppe der Paschtunen und der 

sunnitischen Glaubensrichtung des Islam. Die Muttersprache des BF ist Paschtu, er spricht 

auch Dari, etwas Urdu und Griechisch. 

 

Der BF ist ledig, kinderlos und stammt aus der Provinz Paktia. Seine Eltern, Brüder und eine 

Schwester leben in Paktia. 

 

Der BF steht mit seiner Familie in Kontakt und wird von dieser finanziell unterstützt. 

 

Der BF hat acht Jahre eine Schule besucht.  

 

3.1.2. Der BF ist jung und männlich. Er gab an, gesund zu sein, Hinweise auf 

lebensbedrohende oder schwerwiegende Krankheiten haben sich keine ergeben.  

 

3.1.3. Der BF verließ Afghanistan 2009 und hielt sich eineinhalb Jahre in Griechenland auf. 

Über ihm unbekannte Länder gelangte er nach Österreich, wo er am 12.11.2011 in 

Österreich den ersten Antrag auf internationalen Schutz stellte. 

 

Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 23.03.2012 den Antrag des BF auf internationalen 

Schutz vom 12.11.2011 gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 ab, 

erkannte ihm den Status eines Asylberechtigten ebenso wie gemäß § 8 Abs. 1 iVm mit § 2 

Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 den Status eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 
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Herkunftsstaat Afghanistan nicht zu und verband diese Entscheidung gemäß § 10 Abs. 1 

AsylG 2005 mit einer Ausweisung nach Afghanistan.  

 

Mit Schreiben des BF vom 17.06.2015 wurde die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des 

Bescheides vom 23.03.2012 zurückgezogen.  

 

Mit Erkenntnis des BVwG vom 13.07.2015, W175 1425863-1, wurde das 

Beschwerdeverfahren gegen Spruchpunkt I. des Bescheids eingestellt und dem BF gemäß § 8 

Abs. 1 AsylG 2005 der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 

Herkunftsstaat Afghanistan zuerkannt.  

 

Mit Bescheid vom 20.09.2018 wurde dem BF der mit Erkenntnis vom 13.07.2015 zuerkannte 

Status des subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 9 Abs. 1 AsylG 2005 aberkannt und die 

zuletzt erteilt befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 9 Abs. 4 AsylG 2005 entzogen. Ein 

Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen wurde gemäß § 57 AsylG 2005 nicht 

erteilt und gemäß § 10 Abs. 1 Z 5 AsylG 2005 iVm § 9 BFA-VG eine Rückkehrentscheidung 

gemäß § 52 Abs. 2 Z 4 FPG erlassen. Es wurde festgestellt, dass die Abschiebung gemäß § 46 

FPG nach Afghanistan zulässig ist. Gemäß § 53 Abs. 1 iVm Abs. 3 Z 1 FPG wurde gegen den BF 

ein auf fünf Jahre befristetes Einreiseverbot erlassen.  

 

Dieser Bescheid erwuchs in Rechtskraft. 

 

Am 25.03.2020 stellte der BF aus der Untersuchungshaft heraus den gegenständlichen, 

zweiten Antrag auf internationalen Schutz. 

 

3.1.4. Der BF hält sich seit November 2011 (mit Unterbrechung durch einen 

Aufenthalt/Strafhaft in Tschechien) in Österreich auf und verfügt über keine 

Deutschkenntnisse. Er ist nicht selbsterhaltungsfähig und hat im Bundesgebiet bisher nicht 

gearbeitet. Er hat in Österreich keine Verwandten oder engen sozialen Kontakte und ist nicht 

Mitglied in einem Verein oder einer sonstigen Organisation. 

 

3.1.5. Der BF weist in Österreich folgende strafrechtliche Verurteilungen auf: 

 

Mit Urteil vom 20.03.2014 wurde der BF gemäß § 127 StGB (Diebstahl) zu einer Geldstrafe in 

der Höhe von 80 Tagessätzen verurteilt.  
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Mit Urteil vom 13.06.2019 wurde er wegen §§ 27 Abs. 1 Z 1 erster und zweiter Fall SMG 

(unerlaubter Umgang mit Suchtgiften) zu einer bedingten Freiheitstrafe von vier Monaten 

verurteilt.  

 

Mit Urteil vom 28.05.2020 wurde er wegen §§ 28a (1) 4. und 5. Fall, 28a (2) Z 3, 27 (1) Z 1 2. 

Fall SMG (unerlaubter Umgang mit Suchtgiften, Suchtgifthandel) zu einer Freiheitsstrafe von 

27 Monaten verurteilt.  

 

Am 21.10.2015 wurde der BF in Tschechien festgenommen und am 16.02.2016 wegen 

Drogenbesitzes zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten verurteilt. Er wurde am 21.10.2016 

entlassen und nach Österreich überstellt.  

 

3.2. Zu den Fluchtgründen des BF: 

 

Der BF brachte als Fluchtgrund vor, dass sein Bruder  X X X X  mittlerweile Mitglied der 

Taliban sei. Bei einer Rückkehr werde ihn sein Bruder als „Ungläubiger“ ansehen und töten.  

X X X X  habe deshalb schon einen seiner Brüder,  X X X X  , ermordet.   

 

Dem BF droht wegen seines Bruders bei einer Rückkehr nach Afghanistan im ganzen Land 

keine individuelle physische und/oder psychische Gewalt durch die Taliban oder andere 

Gruppierungen.  

 

Es kann kein Fluchtgrund festgestellt werden, der einer innerstaatlichen Fluchtalternative 

entgegenstünde. 

 

Es kann nicht festgestellt werden, dass dem BF bei einer Rückkehr nach Afghanistan allein 

auf Grund der Tatsache, dass er einige Jahre im Ausland verbracht hat bzw. dass jedem 

Rückkehrer aus Europa physische und/oder psychische Gewalt droht.  

 

Es konnte vom BF nicht glaubhaft vermittelt werden, dass er im Falle der Rückkehr in den 

Herkunftsstaat einer Verfolgung aus asylrelevanten Gründen ausgesetzt wäre. 

 

Der BF wurde nach eigenen Angaben in seinem Herkunftsstaat niemals inhaftiert, ist nicht 

vorbestraft und hatte mit den Behörden seines Herkunftsstaates weder auf Grund seines 

Religionsbekenntnisses oder seiner Volksgruppenzugehörigkeit noch sonst irgendwelche 

Probleme. Der BF war nie politisch tätig und gehörte nie einer politischen Partei an.  
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3.3. Zu einer möglichen Rückkehr des BF in den Herkunftsstaat: 

 

3.3.1. Es konnte vom BF nicht glaubhaft vermittelt werden, dass er im Falle der Rückkehr in 

den Herkunftsstaat einer Verfolgung aus asylrelevanten Gründen ausgesetzt wäre. 

 

3.3.2. Der BF ist im erwerbsfähigen Alter und männlich. Dass sein allgemeiner 

Gesundheitszustand erheblich beeinträchtigt wäre, hat sich im Verfahren nicht ergeben. 

 

3.3.3. Der BF stammt aus Paktia, wo seine Familie auch weiterhin lebt. Er hat dort eine 

Schulausbildung absolviert. Er ist mit den kulturellen Gepflogenheiten seines 

Herkunftsstaates und den in Afghanistan gesprochenen Sprachen vertraut. Die Familie des BF 

unterstützt diesen auch in Österreich finanziell. Der BF verfügt über eine gute Schulbildung 

und ist daher davon auszugehen, dass er bei einer Rückkehr wieder beruflich Fuß fassen 

kann. Dem BF ist aus eigenem der Aufbau einer Existenzgrundlage in Mazar-e Sharif oder 

Herat möglich. Der BF kann seine Existenz in Mazar-e Sharif oder Herat durch 

Gelegenheitsarbeiten und die Unterstützung seiner Familie sichern. Er hat dort die 

Möglichkeit, eine einfache Unterkunft zu finden. Die Familie des BF ist finanziell abgesichert. 

Auch kann der BF Rückkehrunterstützung in Anspruch nehmen und damit eine weitere 

finanzielle Hilfe erhalten. Als alleinstehender, gesunder, leistungsfähiger Mann im 

berufsfähigen Alter ohne festgestellten besonderen Schutzbedarf liefe der BF auch nicht 

Gefahr, grundlegende und notwendige Lebensbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung sowie 

Unterkunft nicht befriedigen zu können und in eine ausweglose bzw. existenzbedrohende 

Situation zu geraten. Der BF leidet an keinen schwerwiegenden Erkrankungen, die seine 

Erwerbsfähigkeit beeinträchtigen würden. 

 

3.3.4. Der BF kann die Städte Mazar-e Sharif und Herat – über Kabul – von Österreich aus 

sicher mit dem Flugzeug erreichen. 

 

3.3.5. Festgestellt wird, dass die aktuell vorherrschende COVID-19-Pandemie kein 

Rückkehrhindernis darstellt. Der BF ist körperlich gesund und gehört mit Blick auf sein junges 

Alter und das Fehlen einschlägiger physischer (chronischer) Vorerkrankungen keiner 

spezifischen Risikogruppe betreffend COVID-19 an. Es besteht keine hinreichende 

Wahrscheinlichkeit, dass der BF bei einer Rückkehr nach Afghanistan eine COVID-19-

Erkrankung mit schwerwiegendem oder tödlichem Verlauf bzw. mit dem Bedarf einer 



- 12 - 

intensivmedizinischen Behandlung bzw. einer Behandlung in einem Krankenhaus erleiden 

würde. 

 

Ferner kann in Zusammenhang mit der weltweiten Ausbreitung des COVID-19-Erregers unter 

Zugrundelegung der medial ausführlich kolportieren Entwicklungen (auch) im Herkunftsland 

des BF bislang keine derartige Entwicklung erkannt werden, die im Hinblick auf eine 

Gefährdung nach Art. 2 und Art. 3 EMRK eine entscheidungsrelevante Lageänderung 

erkennen lässt.  

 

Was die Folgen der COVID-19-Pandemie in Afghanistan betrifft, ist überdies festzuhalten, 

dass es sich hierbei definitionsgemäß um eine weltweite Problematik handelt und kein Staat 

absolute Sicherheit vor dieser Erkrankung bieten kann; dies wird etwa auch durch die 

aktuellen Entwicklungen in der Europäischen Union und in den Vereinigten Staaten von 

Amerika belegt. Wie erwähnt gehört der BF keiner Risikogruppe an und ist sohin auch aus 

diesem Grund von keiner realen Gefahr einer Verletzung von Art. 2 oder Art. 3 EMRK 

auszugehen. In einer Gesamtbetrachtung lässt sich im Entscheidungszeitpunkt nicht 

schließen, dass eine Rückkehr des BF nach Afghanistan aufgrund der derzeitigen 

Gesundheits- und Versorgungslage nicht zumutbar ist. 

 

3.4. Zur Lage im Herkunftsstaat des BF: 

 

3.4.1. Auszug aus den Länderinformationen der Staatendokumentation des BFA zu 

Afghanistan im angefochtenen Bescheid (gekürzt, Schreibfehler teilweise korrigiert): 

 

1. Politische Lage 

Afghanistan ist ein Zentralstaat mit 34 Provinzen, die in Distrikte gegliedert sind (AA 15.4.2019). Auf einer 

Fläche von ca. 632.000 Quadratkilometern (CIA 24.5.2019) leben ca. 32 Millionen Menschen (CSO 2019). 

Im Jahr 2004 wurde die neue Verfassung angenommen (BFA 7.2016; vgl. Casolino 2011), die vorsieht, dass kein 

Gesetz gegen die Grundsätze und Bestimmungen des Islam verstoßen darf und alle Bürgerinnen und Bürger 

Afghanistans, Mann wie Frau, gleiche Rechte und Pflichten vor dem Gesetz haben (BFA 3.2014; vgl. Casolino 

2011, MPI 27.1.2004). 

Die Verfassung der islamischen Republik Afghanistan sieht vor, dass der Präsident der Republik direkt vom Volk 

gewählt wird und sein Mandat fünf Jahre beträgt (Casolino 2011). Implizit schreibt die Verfassung dem 

Präsidenten auch die Führung der Exekutive zu (AAN 13.2.2015) und die Provinzvorsteher, sowie andere 

wichtige Verwaltungsbeamte, werden direkt vom Präsidenten ernannt und sind diesem rechenschaftspflichtig. 

Viele werden aufgrund persönlicher Beziehungen ausgewählt (EC 18.5.2019). 

Die ursprünglich für den 20. April 2019 vorgesehene Präsidentschaftswahl wurde mehrfach verschoben, da die 

Wahlbehörden auf eine landesweite Wahl so kurz nach der Parlamentswahl im Oktober 2018 nicht vorbereitet 
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waren. Der Oberste Gerichtshof Afghanistans konnte die Herausforderungen für die Wahlkommission 

nachvollziehen und verlängerte die Amtszeit von Präsident Ashraf Ghani bis zu der auf den 28.9.2019 

verschobenen Präsidentschaftswahl (DZ 21.4.2019). Die unabhängige afghanische Wahlkommission 

(Afghanistan’s Independent Election Commission) hat mehr als vier Monate nach der Präsidentschaftswahl in 

Afghanistan Mohammed Ashraf Ghani zum Sieger erklärt (DW 18.2.2020). Der amtierende Präsident erhielt 

50,64% der Stimmen, wie die Kommission verlautbarte (DW 18.2.2020; vgl. REU 25.2.2020; UNGASC 

17.3.2020). Da Ghani im ersten Durchgang die Präsidentschaftswahl bereits gewonnen hat, ist keine Stichwahl 

mehr notwendig (DW 18.2.2020). CEO bzw. Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah, kam den Resultaten 

zufolge auf 39,52% (DW 18.2.2020; vgl. REU 25.2.2020). Die Präsidentenwahl hatte am 28. September 

stattgefunden. Nach monatelangem, erbittertem Streit um die Richtigkeit von Hunderttausenden von Stimmen 

waren nur noch 1,8 Millionen Wahlzettel berücksichtigt worden. Hingegen lag die Zahl der registrierten Wähler 

bei 9,6 Millionen. Afghanistan hat eine geschätzte Bevölkerung von 35 Millionen Einwohnern (DW 18.2.2020). 

Wochenlang stritten der amtierende Präsident Ashraf Ghani und sein ehemaliger Regierungsgeschäftsführer 

Abdullah Abdullah um die Macht in Kabul und darum wer die Präsidentschaftswahl im vergangenen September 

gewonnen hatte. Abdullah Abdullah beschuldigte die Wahlbehörden, Ghani begünstigt zu haben, und 

anerkannte das Resultat nicht (NZZ 20.4.2020). Am 9.3.2020 ließen sich sowohl Ghani als auch Abdullah als 

Präsident vereidigen (NZZ 20.4.2020; vgl. TN 16.4.2020). Nach monatelanger politischer Krise (DP 17.5.2020; 

vgl. TN 11.5.2020), einigten sich der afghanische Präsident Ashraf Ghani und Abdullah Abdullah auf eine 

Machtteilung: Abdullah wird die Friedensgespräche mit den Taliban leiten und Mitglieder seines 

Wahlkampfteams werden ins Regierungskabinett aufgenommen (DP 17.5.2020; vgl. BBC 17.5.2020; DW 

17.5.2020). 

Anm.: Weitere Details zur Machtteilungsvereinbarung sind zum Zeitpunkt der Aktualisierung noch nicht 

bekannt (Stand: 18.5.2020) und werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben (BBC 17.5.2020).   

Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 

Die afghanische Nationalversammlung ist die höchste legislative Institution des Landes und agiert im Namen 

des gesamten afghanischen Volkes (Casolino 2011). Sie besteht aus zwei Kammern: dem Unterhaus oder 

Volksvertretung (Wolesi Jirga) mit 250 Abgeordneten (für 5 Jahre gewählt), sowie dem Oberhaus oder 

Ältestenrat (Meschrano Jirga) mit 102 Abgeordneten (AA 15.4.2019). 

Das Oberhaus setzt sich laut Verfassung zu je einem Drittel aus Vertretern der Provinz- und Distrikträte 

zusammen. Das letzte Drittel der Senatoren wird durch den Präsidenten bestimmt (AA 15.4.2019). Die Hälfte 

der vom Präsidenten entsandten Senatoren müssen Frauen sein. Weiters vergibt der Präsident zwei Sitze für 

die nomadischen Kutschi und zwei weitere an behinderte Personen. Auch ist de facto ein Sitz für einen 

Vertreter der Hindu- bzw. Sikh-Gemeinschaft reserviert (USDOS 13.3.2019). 

Die Sitze im Unterhaus verteilen sich proportional zur Bevölkerungszahl auf die 34 Provinzen. 

Verfassungsgemäß sind für Frauen 68 Sitze, für die Minderheit der Kutschi zehn Sitze und für Vertreter der 

Hindu- bzw. Sikh-Gemeinschaft ein Sitz reserviert (AAN 22.1.2017; vgl. USDOS 13.3.2019, Casolino 2011). 

Die Rolle des Parlaments bleibt begrenzt. Ob das neue Parlament, das sich nach den Wahlen vom Oktober 2018 

erst mit erheblicher Verzögerung im April 2019 konstituierte, eine andere Rolle einnehmen kann, muss sich 

zunächst noch erweisen. Zwar beweisen die Abgeordneten mit kritischen Anhörungen und Abänderungen von 

Gesetzentwürfen in teils wichtigen Punkten, dass das Parlament grundsätzlich funktionsfähig ist, doch nutzt das 

Parlament auch seine verfassungsmäßigen Rechte, um die Arbeit der Regierung destruktiv zu behindern, 

Personalvorschläge der Regierung z.T. über längere Zeiträume zu blockieren und sich Zugeständnisse wohl auch 

durch finanzielle Zuwendungen an einzelne Abgeordnete abkaufen zu lassen. Insbesondere das Unterhaus hat 
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sich dadurch sowohl die Regierung der Nationalen Einheit als auch die Zivilgesellschaft zum Gegner gemacht. 

Generell leidet die Legislative unter einem kaum entwickelten Parteiensystem und mangelnder Rechenschaft 

der Parlamentarier gegenüber ihren Wählern (AA 2.9.2019). 

Die Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen finden gemäß Verfassung alle fünf Jahre statt (USIP 

11.2013). Mit dreijähriger Verzögerung fanden zuletzt am 20. und 21. Oktober 2018 – mit Ausnahme der 

Provinz Ghazni – Parlamentswahlen statt (AA 15.4.2019; vgl. USDOS 13.3.2019). Die letzten 

Präsidentschaftswahlen fanden am 28. September 2019 statt (RFE/RL 20.10.2019). 

Bei den Wahlen zur Nationalversammlung am 20. und 21.10.2018 gaben etwa vier Millionen der registrierten 

8,8 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Die Wahl war durch Unregelmäßigkeiten geprägt, darunter 

Betrug bei der Wählerregistrierung und Stimmabgabe, Einschüchterung der Wähler, und einige Wahllokale 

mussten wegen Bedrohungen durch örtliche Machthaber schließen. Die Taliban und andere Gruppierungen 

behinderten die Stimmabgabe durch Drohungen und Belästigungen (USDOS 13.3.2019). 

Wegen Vorwürfen des Betruges und des Missmanagements erklärte Anfang Dezember 2018 die afghanische 

Wahlbeschwerdekommission (ECC) alle in der Provinz Kabul abgegebenen Stimmen für ungültig (RFE/RL 

6.12.2018). Die beiden Wahlkommissionen einigten sich in Folge auf eine neue Methode zur Zählung der 

abgegebenen Stimmen (TN 12.12.2018). Die Provinzergebnisse von Kabul wurden schließlich am 14.5.2019, 

fast sieben Monate nach dem Wahltag, veröffentlicht. In einer Ansprache bezeichnete Präsident Ghani die 

Wahl als „Katastrophe“ und die beiden Wahlkommissionen als „ineffizient“ (AAN 17.5.2019). 

 

Politische Parteien 

Die afghanische Verfassung erlaubt die Gründung politischer Parteien, solange deren Programm nicht im 

Widerspruch zu den Prinzipien des Islam steht (USDOS 29.5.2018). Um den Parteien einen allgemeinen und 

nationalen Charakter zu verleihen, verbietet die Verfassung jeglichen Zusammenschluss in politischen 

Organisationen, der aufgrund von ethnischer, sprachlicher (Casolino 2011; vgl. MPI 27.1.2004) oder 

konfessioneller Zugehörigkeit erfolgt (Casolino 2011; vgl. MPI 27.1.2004; USDOS 29.5.2018). Auch darf keine 

rechtmäßig zustande gekommene Partei oder Organisation ohne rechtliche Begründung und ohne richterlichen 

Beschluss aufgelöst werden (MPI 27.1.2004). 

Das kaum entwickelte afghanische Parteiensystem weist mit über 70 registrierten Parteien eine starke 

Zersplitterung auf (AA 2.9.2019). Die politischen Parteien haben ihren Platz im politischen System Afghanistans 

noch nicht etablieren können (DOA 17.3.2019). Die meisten dieser Gruppierungen erscheinen mehr als 

Machtvehikel ihrer Führungsfiguren denn als politisch-programmatisch gefestigte Parteien (AA 2.9.2019; vgl. 

AAN 6.5.2018, DOA 17.3.2019). Ethnische Zugehörigkeit, persönliche Beziehungen und ad hoc geformte 

Koalitionen spielen traditionell eine größere Rolle als politische Organisationen (AA 2.9.2019). 

Das derzeitige Wahlsystem ist personenbezogen, die Parteien können keine Kandidatenlisten erstellen, es sind 

keine Sitze für die Parteien reserviert und es ist den Parteien untersagt, Fraktionen im Parlament zu gründen. 

Der Parteivorsitz wird nicht durch parteiinterne Abläufe bestimmt, sondern wird eher wie ein partimoniales 

Erbgut gesehen, das von einer Generation an die nächste, vom Vater zum Sohn, übergeben wird. Die Menschen 

vertrauen den Parteien nicht und junge, gebildete Leute sind nicht gewillt, solchen Parteien beizutreten (DOA 

17.3.2019). 

 

Friedens- und Versöhnungsprozess 

Die afghanischen Regierungskräfte und die Amerikaner können die Taliban, die über rund 60 000 Mann 

verfügen, nicht besiegen. Auch die Islamisten sind nicht stark genug, um die Regierungstruppen zu überrennen, 
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obwohl sie rund die Hälfte des Landes kontrollieren oder dort zumindest präsent sind. In Afghanistan herrscht 

fast zwei Jahrzehnte nach dem Sturz des Taliban-Regimes durch die USA eine Pattsituation (NZZ 20.4.2020). 

Das lang erwartete Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und den Taliban wurde Ende Februar 2020 

unterzeichnet (AJ 7.5.2020; vgl. NPR 6.5.2020) – die afghanische Regierung war an dem Abkommen weder 

beteiligt, noch unterzeichnete sie dieses. Diesem Abkommen zufolge hätten noch vor den für 10.03.2020 

angesetzten inneren Friedensgesprächen, von den Taliban bis zu 1.000 Gefangene und von der Regierung 5.000 

gefangene Taliban freigelassen werden sollen. Zum einen, verzögern die Unstimmigkeiten zwischen den 

Taliban und der afghanischen Regierung über Umfang und Umsetzungstempo des Austauschs, die Gespräche 

(AJ 7.5.2020) [ Anm.: 800 Taliban-Gefangene entließ die afghanische Regierung, während die Taliban 100 der 

vereinbarten 1.000 Sicherheitskräfte frei ließen – (NPR 6.5.2020)], Andererseits stocken die Verhandlungen 

auch aufgrund des innerpolitischen Disputes zwischen Ashraf Ghani und Abdullah Abdullah, die beide die 

Präsidentschaft für sich beanspruchten. Die Taliban haben seit dem unterzeichneten Abkommen im Februar 

mehr als 4.500 Angriffe verübt. Die von dieser Gewalt am stärksten betroffenen Provinzen sind auch jene 

Provinzen, die am stärksten von COVID-19-Fällen betroffen sind (AJ 7.5.2020). In den innerafghanischen 

Gesprächen wird es um die künftige Staatsordnung, eine Machtteilung und die Integration der Aufständischen 

gehen (NZZ 20.4.2020). 

 

Das Abkommen mit den US-Amerikanern 

Das Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und den Taliban enthält das Versprechen der US-

Amerikaner, ihre noch rund 13.000 Armeeangehörigen in Afghanistan innerhalb von 14 Monaten abzuziehen. 

Auch die verbliebenen nichtamerikanischen NATO-Truppen (Stand Ende 2019: rund 6.700 Mann) sollen 

abgezogen werden. In den ersten 135 Tagen nach der Unterzeichnung werden die US-Amerikaner ihre Truppen 

in Afghanistan auf 8.600 Mann reduzieren. Der Abzug der ausländischen Truppenangehörigen, von denen die 

meisten Beratungs- und Ausbildungsfunktionen wahrnehmen, ist abhängig davon, ob die Taliban ihren Teil der 

Abmachung einhalten. Sie haben im Abkommen zugesichert, terroristischen Gruppierungen wie etwa al-Qaida 

keine Zuflucht zu gewähren. Die Taliban verpflichteten sich weiter, innerhalb von zehn Tagen nach 

Unterzeichnung, Gespräche mit einer afghanischen Delegation aufzunehmen (NZZ 20.4.2020; vgl. USDOS 

29.2.2020). 

 

[…] 

 

 

2. Sicherheitslage 

Die Sicherheitslage in Afghanistan ist nach wie vor volatil (UNGASC 17.3.2019). Die afghanische Regierung 

behält die Kontrolle über Kabul, die wichtigsten Bevölkerungszentren und Transitrouten sowie 

Provinzhauptstädte und die meisten Distriktzentren. Nichtsdestotrotz, hat die afghanische Regierung wichtige 

Transitrouten verloren (USDOD 12.2019). 

Der Konflikt in Afghanistan befindet sich nach wie vor in einer "strategischen Pattsituation", die nur durch 

Verhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban gelöst werden kann (SIGAR 30.1.2020). 

Die afghanische Regierung führte zum ersten Mal persönliche Gespräche mit den Taliban, inhaltlich wurde über 

den Austausch tausender Gefangener verhandelt; bis dahin hatten die beiden Seiten sich nur per 

Videokonferenz unterhalten (BBC 1.4.2020). Ein erster Schritt Richtung inner-afghanischer Verhandlungen, 
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welcher Teil eines zwischen Taliban und US-Amerikanern unterzeichneten Abkommens ist (TD 2.4.2020). Die 

Gespräche fanden vor dem Hintergrund anhaltender Gewalt im Land statt (BBC 1.4.2020). 

Für den Berichtszeitraum 8.11.2019-6.2.2020 verzeichnete die UNAMA 4.907 sicherheitsrelevante Vorfälle – 

ähnlich dem Vorjahreswert. Die Sicherheitslage blieb nach wie vor volatil. Die höchste Anzahl 

sicherheitsrelevanter Vorfälle wurden in der südlichen Region, gefolgt von den nördlichen und östlichen 

Regionen, registriert, die alle samt 68% der Zwischenfälle ausmachten. Die aktivsten Konfliktregionen waren in 

den Provinzen Kandahar, Helmand, Nangarhar und Balkh zu finden. Entsprechend saisonaler Trends, gingen die 

Kämpfe in den Wintermonaten – Ende 2019 und Anfang 2020 – zurück (UNGASC 17.3.2020). 

 

Die Sicherheitslage im Jahr 2019 

Die geographische Verteilung aufständischer Aktivitäten innerhalb Afghanistans blieb, im Vergleich der beiden 

Jahre 2018 und 2019, weitgehend konstant. Im Jahr 2019 fanden auch weiterhin im Süden und Westen 

Afghanistans weiterhin schwere Kampfhandlungen statt; feindliche Aktivitäten nahmen zu und breiteten sich in 

größeren Gebieten des Nordens und Ostens aus. Der Resolute Support (RS) Mision (seit 2015 die 

Unterstützungsmission der NATO in Afghanistan) zufolge, waren für das Jahr 2019 29.083 feindlich-initiierte 

Angriffe landesweit zu verzeichnen. Im Gegensatz waren es im Jahr 2018 27.417 (SIGAR 30.1.2020). Mit einer 

hohen Anzahl an sicherheitsrelevanten Vorfällen – speziell in den südlichen, nördlichen und östlichen Regionen 

– blieb die Sicherheitslage vorerst volatil, bevor ein Zeitraum der Reduzierung der Gewalt registriert werden 

konnte. Die UNAMA (Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan) registrierte für das gesamte Jahr 

2019 10.392 zivile Opfer, was einem Rückgang von 5% gegenüber 2018 entspricht (UNGASC 17.3.2020). 

Seit Ende des Jahres 2019 haben Angriffe durch regierungsfeindliche Elemente erheblich zugenommen. Im 

September 2019 fanden die afghanischen Präsidentschaftswahlen statt, in diesem Monat wurde auch die 

höchste Anzahl feindlicher Angriffe eines einzelnen Monats seit Juni 2012 und die höchste Anzahl effektiver 

feindlicher Angriffe seit Beginn der Aufzeichnung der RS-Mission im Januar 2010 registriert. Dieses Ausmaß an 

Gewalt setzte sich auch nach den Präsidentschaftswahlen fort, denn im Oktober 2019 wurde die zweithöchste 

Anzahl feindlicher Angriffe in einem Monat seit Juli 2013 dokumentiert. Betrachtet man jedoch das Jahr 2019 in 

dessen Gesamtheit, so waren scheinbar feindliche Angriffe, seit Anfang des Jahres, im Zuge der laufenden 

Friedensgespräche zurückgegangen. Nichtsdestotrotz führte ein turbulentes letztes Halbjahr zu verstärkten 

Angriffen feindlicher Elemente von insgesamt 6% und effektiver Angriffe von 4% im Jahr 2019 im Vergleich zu 

den bereits hohen Werten des Jahres 2018 (SIGAR 30.1.2020). 

 

 

Zivile Opfer 

Für das Jahr 2019 registrierte die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) als Folge des 

bewaffneten Konflikts 10.392 zivile Opfer (3.403 Tote und 6.989 Verletzte), was einen Rückgang um 5% 

gegenüber dem Vorjahr, aber auch die niedrigste Anzahl an zivilen Opfern seit dem Jahr 2013 bedeutet. 

Nachdem die Anzahl der durch ISKP verursachten zivilen Opfer zurückgegangen war, konnte ein Rückgang aller 

zivilen Opfer registriert werden, wenngleich die Anzahl ziviler Opfer speziell durch Taliban und internationale 

Streitkräfte zugenommen hatte. Im Laufe des Jahres 2019 war das Gewaltniveau erheblichen Schwankungen 

unterworfen, was auf Erfolge und Misserfolge im Rahmen der Friedensverhandlungen zwischen Taliban und 

den US-Amerikanern zurückzuführen war. In der ersten Jahreshälfte 2019 kam es zu intensiven Luftangriffen 

durch die internationalen Streitkräfte und Suchaktionen der afghanischen Streitkräfte – insbesondere der 
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Spezialkräfte des afghanischen Geheimdienstes NDS (National Directorate of Security Special Forces) (UNAMA 

2.2020). 

Aufgrund der Suchaktionen der afghanischen Streitkräfte, gab es zur Jahresmitte mehr zivile Opfer durch 

regierungsfreundliche Truppen als durch regierungsfeindliche Truppen. Das dritte Quartal des Jahres 2019 

registrierte die höchste Anzahl an zivilen Opfern seit 2009, was hauptsächlich auf verstärkte Anzahl von 

Angriffen durch Selbstmordattentäter und IEDs (improvisierte Sprengsätze) der regierungsfeindlichen Seite – 

insbesondere der Taliban – sowie auf Gewalt in Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen 

zurückzuführen ist. Das vierte Quartal 2019 verzeichnete, im Vergleich zum Jahr 2018, eine geringere Anzahl an 

zivilen Opfern; wenngleich sich deren Anzahl durch Luftangriffe, Suchoperationen und IEDs seit dem Jahr 2015 

auf einem Rekordniveau befand (UNAMA 2.2020). 

 

(UNAMA 2.2020) 

Die RS-Mission sammelt ebenfalls Informationen zu zivilen Opfern in Afghanistan, die sich gegenüber der 

Datensammlung der UNAMA unterscheiden, da die RS-Mission Zugang zu einem breiteren Spektrum an 

forensischen Daten und Quellen hat. Der RS-Mission zufolge, ist im Jahr 2019 die Anzahl ziviler Opfer in den 

meisten Provinzen (19 von 34) im Vergleich zum Jahr 2018 gestiegen; auch haben sich die Schwerpunkte 

verschoben. So verzeichneten die Provinzen Kabul und Nangarhar weiterhin die höchste Anzahl ziviler Opfer. 

Im letzten Quartal schrieb die RS-Mission 91% ziviler Opfer regierungsfeindlichen Kräften zu (29% wurden den 

Taliban zugeschrieben, 11% ISKP, 4% dem Haqqani-Netzwerk und 47% unbekannten Aufständischen). 4% 

wurden regierungsnahen/-freundlichen Kräften zugeschrieben (3% der ANDSF und 1% den Koalitionskräften), 

während 5% anderen oder unbekannten Kräften zugeschrieben wurden. Diese Prozentsätze entsprechen in 

etwa den RS-Opferzahlen für Anfang 2019. Als Hauptursache für zivile Opfer waren weiterhin improvisierte 

Sprengsätze (43%), gefolgt von direkten (25%) und indirekten Beschüssen (5%) verantwortlich – dies war auch 

schon zu Beginn des Jahres 2019 der Fall (SIGAR 30.1.2020). 

 

High-Profile Angriffe (HPAs) 

Sowohl in den ersten fünf Monaten 2019, als auch im letzten Halbjahr 2019 führten Aufständische, Taliban und 

andere militante Gruppierungen, insbesondere in der Hauptstadtregion weiterhin Anschläge auf hochrangige 

Ziele aus, um die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen, die Legitimität der afghanischen Regierung zu 

untergraben und die Wahrnehmung einer weit verbreiteten Unsicherheit zu schaffen (USDOD 12.2019; vgl. 

USDOD 6.2019). Das Haqqani-Netzwerk führte von September bis zum Ende des Berichtszeitraums keine HPA 

in der Hauptstadtregion durch. Die Gesamtzahl der öffentlichkeitswirksamen Angriffe ist sowohl in Kabul als 

auch im ganzen Land in den letzten anderthalb Jahren stetig zurückgegangen (USDOD 12.2019). Zwischen 

1.6.2019 und 31.10.2019 fanden 19 HPAs in Kabul statt (Vorjahreswert: 17) (USDOD 12.2019), landesweit 

betrug die Zahl 88 (USDOD 12.2019). 

Öffentlichkeitswirksame Angriffe durch regierungsfeindliche Elemente setzten sich im Berichtszeitraum 

(8.11.2019-6.2.2020) fort: 8 Selbstmordanschläge wurden verzeichnet; im Berichtszeitraum davor (9.8.-

7.11.2019) wurden 31 und im Vergleichszeitraum des Vorjahres 12 Selbstmordanschläge verzeichnet. Der 

Großteil der Anschläge richtetet sich gegen die ANDSF (afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte) und 

die internationalen Streitkräfte; dazu zählte ein komplexer Angriff der Taliban auf den Militärflughafen Bagram 

im Dezember 2019. Im Februar 2020 kam es in Provinz Nangarhar zu einem sogenannten „green-on-blue-

attack“: der Angreifer trug die Uniform der afghanischen Nationalarmee und eröffnete das Feuer auf 

internationale Streitkräfte, dabei wurden zwei US-Soldaten und ein Soldat der afghanischen Nationalarmee 



- 18 - 

getötet. Zu einem weiteren Selbstmordanschlag auf eine Militärakademie kam es ebenso im Februar in der 

Stadt Kabul; bei diesem Angriff wurden mindestens 6 Personen getötet und mehr als 10 verwundet (UNGASC 

17.3.2020). Dieser Großangriff beendete mehrere Monate relativer Ruhe in der afghanischen Hauptstadt (DS 

11.2.2020; vgl. UNGASC 17.3.2020). 

Die Taliban setzten außerdem improvisierte Sprengkörper in Selbstmordfahrzeugen gegen Einrichtungen der 

ANDSF in den Provinzen Kandahar, Helmand und Balkh ein (UNGASC 17.3.2020). 

 

Anschläge gegen Gläubige und Kultstätten, religiöse Minderheiten 

Nach Unterzeichnung des Abkommens zwischen den USA und den Taliban war es bereits Anfang März 2020 zu 

einem ersten großen Angriff des ISKP gekommen (BBC 6.3.2020; vgl. AJ 6.3.2020). Der ISKP hatte sich an den 

Verhandlungen nicht beteiligt (BBC 6.3.2020) und bekannte sich zu dem Angriff auf eine Gedenkfeier eines 

schiitischen Führers; Schätzungen zufolge wurden dabei mindestens 32 Menschen getötet und 60 Personen 

verletzt (BBC 6.3.2020; vgl. AJ 6.3.2020). 

Am 25.3.2020 kam es zu einem tödlichen Angriff des ISKP auf eine Gebetsstätte der Sikh (Dharamshala) in 

Kabul. Dabei starben 25 Menschen, 8 weitere wurden verletzt (NYT 26.3.2020; vgl. TN 26.3.2020; BBC 

25.3.2020). Regierungsnahe Quellen in Afghanistan machen das Haqqani-Netzwerk für diesen Angriff 

verantwortlich, sie werten dies als Vergeltung für die Gewalt an Muslimen in Indien (AJ 27.3.2020; vgl. TTI 

26.3.2020). Die Taliban distanzierten sich von dem Angriff (NYT 26.3.2020). Am Tag nach dem Angriff auf die 

Gebetsstätte, detonierte eine magnetische Bombe beim Krematorium der Sikh, als die Trauerfeierlichkeiten für 

die getöteten Sikh-Mitglieder im Gange waren. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt (TTI 26.3.2020; 

vgl. NYT 26.3.2020). 

 

Regierungsfeindliche Gruppierungen 

In Afghanistan sind unterschiedliche regierungsfeindliche Gruppierungen aktiv – insbesondere die Grenzregion 

zu Pakistan bleibt eine Zufluchtsstätte für unterschiedliche Gruppierungen, wie  Taliban, Islamischer Staat, al-

Qaida, Haqqani-Netzwerk, Lashkar-e Tayyiba, Tehrik-e Taliban Pakistan, sowie Islamic Movement of Uzbekistan 

(USDOD 12.2019; vgl. CRS 12.2.2019) und stellt nicht nur für die beiden Länder eine 

Sicherheitsherausforderung dar, sondern eine Bedrohung für die gesamte regionale Sicherheit und Stabilität 

(USDOD 12.2019): 

 

Taliban 

Der derzeitige Taliban-Führer ist nach wie vor Haibatullah Akhundzada (REU 17.8.2019; vgl. FA 3.1.2018) – 

Stellvertreter sind Mullah Mohammad Yaqub – Sohn des ehemaligen Taliban-Führers Mullah Omar – und 

Serajuddin Haqqani (CTC 1.2018; vgl. TN 26.5.2016) Sohn des Führers des Haqqani-Netzwerkes (TN 13.1.2017). 

Die Taliban bezeichnen sich selbst als das Islamische Emirat Afghanistan (VOJ o.D.). Die Regierungsstruktur und 

das militärische Kommando sind in der Layha, einem Verhaltenskodex der Taliban definiert (AAN 4.7.2011), 

welche zuletzt 2010 veröffentlicht wurde (AAN 6.12.2018). Die Taliban sind keine monolithische Organisation 

(NZZ 20.4.2020); nur allzu oft werden die Taliban als eine homogene Einheit angesehen, während diese aber 

eine lose Zusammenballung lokaler Stammesführer, unabhängiger Warlords sowie abgekoppelter und 

abgeschotteter Zellen sind (BR 5.3.2020). 

Ein Bericht über die Rekrutierungspraxis der Taliban teilt die Taliban-Kämpfer in zwei Kategorien: professionelle 

Vollzeitkämpfer, die oft in den Madrassen rekrutiert werden, und Teilzeit-Kämpfer vor Ort, die gegenüber 

einem lokalen Kommandanten loyal und in die lokale Gesellschaft eingebettet sind (LI 29.6.2017). Die 
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Gesamtstärke der Taliban wurde von einem Experten im Jahr 2017 auf über 200.000 geschätzt, darunter 

angeblich 150.000 Kämpfer (rund 60.000 Vollzeitkämpfer mobiler Einheiten, der Rest sein Teil der lokalen 

Milizen). Der Experte schätzte jedoch, dass die Zahl der Vollzeitkämpfer, die gleichzeitig in Afghanistan aktiv 

sind, selten 40.000 übersteigt (LI 23.8.2017). Im Jänner 2018 schätzte ein Beamter des US-

Verteidigungsministeriums die Gesamtstärke der Taliban in Afghanistan auf 60.000 (NBC 30.1.2018). Laut dem 

oben genannten Experten werden die Kämpfe hauptsächlich von den Vollzeitkämpfern der mobilen Einheiten 

ausgetragen (LI 23.8.2017; vgl. AAN 3.1.2017; AAN 17.3.2017). 

Die Taliban betreiben Trainingslager in Afghanistan. Seit Ende 2014 wurden 20 davon öffentlich zur Schau 

gestellt. Das Khalid bin Walid-Camp soll12 Ableger, in acht Provinzen betreibt (Helmand, Kandahar, Ghazni, 

Ghor, Saripul, Faryab, Farah und Maidan Wardak). 300 Militärtrainer und Gelehrte sind dort tätig und es soll 

möglich sein, in diesem Camp bis zu 2.000 Rekruten auf einmal auszubilden (LWJ 14.8.2019). 

Die Mehrheit der Taliban sind immer noch Paschtunen, obwohl es eine wachsende Minderheit an Tadschiken, 

Usbeken, Belutschen und sogar mehreren hundert Hazara (einschließlich Schiiten) gibt (LI 23.8.2017). In einigen 

nördlichen Gebieten sollen die Taliban bereits überwiegend Nicht-Paschtunen sein, da sie innerhalb der lokalen 

Bevölkerung rekrutieren (LI 23.8.2017). 

 

Haqqani-Netzwerk 

Das seit 2012 bestehende Haqqani-Netzwerk ist eine teilautonome Organisation, Bestandteil der afghanischen 

Taliban und Verbündeter von al-Qaida (CRS 12.2.2019). Benannt nach dessen Begründer, Jalaluddin Haqqani 

(AAN 1.7.2010; vgl. USDOS 19.9.2018; vgl. CRS 12.2.2019), einem führenden Mitglied des antisowjetischen 

Jihad (1979-1989) und einer wichtigen Taliban-Figur; sein Tod wurde von den Taliban im September 2018 

verlautbart. Der derzeitige Leiter ist dessen Sohn Serajuddin Haqqani, der seit 2015, als stellvertretender Leiter 

galt (CTC 1.2018). 

Als gefährlichster Arm der Taliban, hat das Haqqani-Netzwerk, seit Jahren Angriffe in den städtischen Bereichen 

ausgeführt (NYT 20.8.2019) und wird für einige der tödlichsten Angriffe in Afghanistan verantwortlich gemacht 

(CRS 12.2.2019). 

 

Islamischer Staat (IS/ISIS/ISIL/Daesh), Islamischer Staat Khorasan Provinz (ISKP) 

Erste Berichte über den Islamischen Staat (IS, auch ISIS, ISIL oder Daesh genannt) in Afghanistan gehen auf den 

Sommer 2014 zurück (AAN 17.11.2014; vgl. LWJ 5.3.2015). Zu den Kommandanten gehörten zunächst oft 

unzufriedene afghanische und pakistanische Taliban (AAN 1.8.2017; vgl. LWJ 4.12.2017). Schätzungen zur 

Stärke des ISKP variieren zwischen 1.500 und 3.000 (USDOS 18.9.2018), bzw. 2.500 und 4.000 Kämpfern (UNSC 

13.6.2019). Nach US-Angaben vom Frühjahr 2019 ist ihre Zahl auf 5.000 gestiegen. Auch soll der Islamische 

Staat vom zahlenmäßigen Anstieg der Kämpfer in Pakistan und Usbekistan sowie von aus Syrien geflohenen 

Kämpfern profitieren (BAMF 3.6.2019; vgl. VOA 21.5.2019). 

Der ISKP geriet in dessen Hochburg in Ostafghanistan nachhaltig unter Druck (UNGASC 17.3.2020). Jahrelange 

konzertierten sich Militäroffensiven der US-amerikanischen und afghanischen Streitkräfte auf diese 

Hochburgen. Auch die Taliban intensivierten in jüngster Zeit ihre Angriffe gegen den ISKP in diesen Regionen 

(NYT 2.12.2020; vgl. SIGAR 30.1.2020). So sollen 5.000 Talibankämpfer aus der Provinz Kandahar gekommen 

sein, um den ISKP in Nangarhar zu bekämpfen (DW 26.2.2020; vgl. MT 27.2.2020). Schlussendlich ist im 

November 2019 die wichtigste Hochburg des islamischen Staates in Ostafghanistan zusammengebrochen (NYT 

2.12.2020; vgl. SIGAR 30.1.2020). Über 1.400 Kämpfer und Anhänger des ISKP, darunter auch Frauen und 

Kinder, kapitulierten. Zwar wurde der ISKP im November 2019 weitgehend aus der Provinz Nangarhar 
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vertrieben, jedoch soll er weiterhin in den westlichen Gebieten der Provinz Kunar präsent sein (UNGASC 

17.3.2020). Die landesweite Mannstärke des ISKP wurde seit Anfang 2019 von 3.000 Kämpfern auf 300 

Kämpfer reduziert (NYT 2.12.2020). 

49 Angriffe werden dem ISKP im Zeitraum 8.11.2019-6.2.2020 zugeschrieben, im Vergleichszeitraum des 

Vorjahres wurden 194 Vorfälle registriert. Im Berichtszeitraum davor wurden 68 Angriffe registriert (UNGASC 

17.3.2020). 

Die Macht des ISKP in Afghanistan ist kleiner, als jene der Taliban; auch hat er viel Territorium verloren. Der 

ISKP war bzw. ist nicht Teil der Friedensverhandlungen mit den USA und ist weiterhin in der Lage, tödliche 

Angriffe durchzuführen (BBC 25.3.2020). Aufgrund des Territoriumsverlustes ist die Rekrutierung und Planung 

des ISKP stark eingeschränkt (NYT 2.12.2020). 

Der ISKP verurteilt die Taliban als "Abtrünnige", die nur ethnische und/oder nationale Interessen verfolgen (CRS 

12.2.2019). Die Taliban und der Islamische Staat sind verfeindet. In Afghanistan kämpfen die Taliban seit Jahren 

gegen den IS, dessen Ideologien und Taktiken weitaus extremer sind als jene der Taliban (WP 19.8.2019; vgl. AP 

19.8.2019). Während die Taliban ihre Angriffe weitgehend auf Regierungsziele und afghanische und 

internationale Sicherheitskräfte beschränken (AP 19.8.2019), zielt der ISKP darauf ab, konfessionelle Gewalt in 

Afghanistan zu fördern, indem sich Angriffe gegen Schiiten richten (WP 19.8.2019). 

 

Al-Qaida und ihr verbundene Gruppierungen 

Al-Qaida sieht Afghanistan auch weiterhin als sichere Zufluchtsstätte für ihre Führung, basierend auf 

langjährigen und engen Beziehungen zu den Taliban. Beide Gruppierungen haben immer wieder öffentlich die 

Bedeutung ihres Bündnisses betont (UNSC 15.1.2019). Unter der Schirmherrschaft der Taliban ist al-Qaida in 

den letzten Jahren stärker geworden; dabei wird die Zahl der Mitglieder auf 240 geschätzt, wobei sich die 

meisten in den Provinzen Badakhshan, Kunar und Zabul befinden. Mentoren und al-Qaida-Kadettenführer sind 

oftmals in den Provinzen Helmand und Kandahar aktiv (UNSC 13.6.2019). 

Al-Qaida will die Präsenz in der Provinz Badakhshan stärken, insbesondere im Distrikt Shighnan, der an der 

Grenze zu Tadschikistan liegt, aber auch in der Provinz Paktika, Distrikt Barmal, wird versucht die Präsenz 

auszubauen. Des Weiteren fungieren al-Qaida-Mitglieder als Ausbilder und Religionslehrer der Taliban und 

ihrer Familienmitglieder (UNSC 13.6.2019). 

Im Rahmen der Friedensgespräche mit US-Vertretern haben die Taliban angeblich im Jänner 2019 zugestimmt, 

internationale Terrorgruppen wie Al-Qaida aus Afghanistan zu verbannen (TEL 24.1.2019). 

 

[…] 

 

2.1. Balkh 

Balkh liegt im Norden Afghanistans und grenzt im Norden an Usbekistan, im Nordosten an Tadschikistan, im 

Osten an Kunduz und Baghlan, im Südosten an Samangan, im Südwesten an Sar-e Pul, im Westen an Jawzjan 

und im Nordwesten an Turkmenistan (UNOCHA 13.4.2014; vgl. GADM 2018). Die Provinzhauptstadt ist Mazar-e 

Sharif. Die Provinz ist in die folgenden Distrikte unterteilt: Balkh, Char Bolak, Char Kent, Chimtal, Dawlat Abad, 

Dehdadi, Kaldar, Kishindeh, Khulm, Marmul, Mazar-e Sharif, Nahri Shahi, Sholgara, Shortepa und Zari (CSO 

2019; vgl. IEC 2018). 

Nach Schätzung der zentralen Statistikorganisation Afghanistan (CSO) für den Zeitraum 2019-20 leben 

1.475.649 Personen in der Provinz Balkh, davon geschätzte 469.247 in der Provinzhauptstadt Mazar-e Sharif 

(CSO 2019). Balkh ist eine ethnisch vielfältige Provinz, welche von Paschtunen, Usbeken, Hazara, Tadschiken, 
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Turkmenen, Aimaq, Belutschen, Arabern und sunnitischen Hazara (Kawshi) bewohnt wird (PAJ o.D.; vgl. NPS 

o.D.). 

Balkh bzw. die Hauptstadt Mazar-e Sharif ist ein Import-/Exportdrehkreuz sowie ein regionales Handelszentrum 

(SH 16.1.2017). Die Autobahn, welche zum usbekischen Grenzübergang Hairatan-Termiz führt, zweigt ca. 40 km 

östlich von Mazar-e Sharif von der Ringstraße ab (TD 5.12.2017). In Mazar-e Sharif gibt es einen Flughafen mit 

Linienverkehr zu nationalen und internationalen Zielen (BFA Staatendokumentation 25.3.2019). Im Januar 2019 

wurde ein Luftkorridor für Warentransporte eröffnet, der Mazar-e Sharif und Europa über die Türkei verbindet 

(PAJ 9.1.2019). 

Laut dem Opium Survey von UNODC für das Jahr 2018 belegt Balkh den 7. Platz unter den zehn größten 

Schlafmohn produzierenden Provinzen Afghanistans. Aufgrund der Dürre sank der Mohnanbau in der Provinz 

2018 um 30% gegenüber 2017 (UNODC/MCN 11.2018). 

 

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 

Balkh zählt zu den relativ stabilen (TN 1.9.2019) und ruhigen Provinzen Nordafghanistans, in welcher die 

Taliban in der Vergangenheit keinen Fuß fassen konnten (AN 6.5.2019). Die vergleichsweise ruhige 

Sicherheitslage war vor allem auf das Machtmonopol des ehemaligen Kriegsherrn und späteren Gouverneurs 

von Balkh, Atta Mohammed Noor, zurückzuführen (RFE/RL o.D.; RFE/RL 23.3.2018). In den letzten Monaten 

versuchen Aufständische der Taliban die nördliche Provinz Balkh aus benachbarten Regionen zu infiltrieren. 

Drei Schlüsseldistrikte, Zari, Sholagara und Chahar Kant, zählen zu jenen Distrikten, die in den letzten Monaten 

von Sicherheitsbedrohungen betroffen waren. Die Taliban überrannten keines dieser Gebiete (TN 22.8.2019). 

Einem UN-Bericht zufolge, gibt es eine Gruppe von rund 50 Kämpfern in der Provinz Balkh, welche mit dem 

Islamischen Staat (IS) sympathisiert (UNSC 1.2.2019). Bei einer Militäroperation im Februar 2019 wurden unter 

anderem in Balkh IS-Kämpfer getötet (BAMF 11.2.2019). 

Das Hauptquartier des 209. ANA Shaheen Corps befindet sich im Distrikt Dehdadi (TN 22.4.2018). Es ist für die 

Sicherheit in den Provinzen Balkh, Jawzjan, Faryab, Sar-e-Pul und Samangan zuständig und untersteht der 

NATO-Mission Train, Advise, and Assist Command - North (TAAC-N), welche von deutschen Streitkräften 

geleitet wird (USDOD 6.2019). Deutsche Bundeswehrsoldaten sind in Camp Marmal in Mazar-e Sharif 

stationiert (TS 22.9.2018). 

 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung 

Der folgenden Tabelle kann die Zahl sicherheitsrelevanter Vorfälle bzw. Todesopfer für die Provinz Balkh 

gemäß ACLED und Globalincidentmap (GIM) für das Jahr 2019 und das erste Quartal 2020 entnommen werden 

(Quellenbeschreibung s. Disclaimer, hervorgehoben: Distrikt der Provinzhauptstadt): 

 2019 2020 (bis 31.3.2020) 

 GIM 

Vorfälle 

ACLED 

Vorfälle (>= 1 Tote) 

GIM 

Vorfälle 

ACLED 

Vorfälle (>= 1 Tote) 

Balkh 128 51 33 14 

Char Bolak 6 54 1 9 

Char Kent  1  1 

Chimtal  63  18 

Dawlat Abad 3 24 4 10 
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Dehdadi 5 1   

Kaldar  2   

Khulm 1 2   

Kishindeh  8  5 

Marmul 2  1  

Mazar-e Sharif 7 7 1 3 

Nahri Shahi 9 7 5 2 

Sholgara 36 30 4 4 

Shortepa  4  6 

Zari 7 16 1 9 

Insg. 204 270 50 81 

(ACLED 9.4.2020; ACLED 3.4.2020; GIM o.D.) 

Im Jahr 2019 dokumentierte UNAMA 277 zivile Opfer (108 Tote und 169 Verletzte) in der Provinz Balkh. Dies 

entspricht einer Steigerung von 22% gegenüber 2018. Die Hauptursache für die Opfer waren Kämpfe am 

Boden, gefolgt von improvisierten Sprengkörpern (improvised explosive devices, IEDs; ohne 

Selbstmordattentate) und gezielten Tötungen. (UNAMA 2.2020). 

Im Winter 2018/2019 (UNGASC 28.2.2019) und Frühjahr 2019 wurden ANDSF-Operationen in der Provinz Balkh 

durchgeführt (UNGASC 14.6.2019). Die ANDSF führen auch weiterhin regelmäig Operationen in der Provinz 

(RFERL 22.9.2019; vgl KP 29.8.2019, KP 31.8.2019, KP 9.9.2019) unter anderem mit Unterstützung der US-

amerikanischen Luftwaffe durch (BAMF 14.1.2019; vgl. KP 9.9.2019). Taliban-Kämpfer griffen Einheiten der 

ALP, Mitglieder regierungsfreundlicher Milizen und Sicherheitsposten beispielsweise in den Distrikten 

Chahrbulak (TN 9.1.2019; vgl. TN 10.1.2019), Chemtal (TN 11.9.2018; vgl. TN 6.7.2018), Dawlatabad (PAJ 

3.9.2018; vgl. RFE/RL 4.9.2018) und Nahri Shahi (ACCORD 30.4.2019) an. 

Berichten zufolge, errichten die Taliban auf wichtigen Verbindungsstraßen, die unterschiedliche Provinzen 

miteinander verbinden, immer wieder Kontrollpunkte. Dadurch wird das Pendeln für Regierungsangestellte 

erschwert (TN 22.8.2019; vgl. 10.8.2019). Insbesondere der Abschnitt zwischen den Provinzen Balkh und 

Jawjzan ist von dieser Unsicherheit betroffen (TN 10.8.2019). 

 

[…] 

 

2.2. Herat 

Die Provinz Herat liegt im Westen Afghanistans und teilt eine internationale Grenze mit dem Iran im Westen 

und Turkmenistan im Norden. Weiters grenzt Herat an die Provinzen Badghis im Nordosten, Ghor im Osten und 

Farah im Süden (UNOCHA 4.2014). Herat ist in 16 Distrikte unterteilt: Adraskan, Chishti Sharif, Fersi, Ghoryan, 

Gulran, Guzera (Nizam-i-Shahid), Herat, Enjil, Karrukh, Kohsan, Kushk (Rubat-i-Sangi), Kushk-i-Kohna, 

Obe/Awba/Obah/Obeh (AAN 9.12.2018; vgl. PAJ o.D., PAJ 13.6.2019), Pashtun Zarghun, Shindand, Zendahjan. 

Zudem bestehen vier weitere „temporäre“ Distrikte – Poshtko, Koh-e-Zore (Koh-e Zawar), Zawol und Zerko 

(CSO 2019; vgl. IEC 2018) –, die zum Zweck einer zielgerichteteren Mittelverteilung aus dem Distrikt Shindand 
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herausgelöst wurden (AAN 3.7.2015; vgl. PAJ 1.3.2015). Die Provinzhauptstadt von Herat ist Herat-Stadt (CSO 

2019). Herat ist eine der größten Provinzen Afghanistans (PAJ o.D.). 

Die CSO schätzt die Bevölkerung der Provinz für den Zeitraum 2019-20 auf 2.095.117 Einwohner, 556.205 

davon in der Provinzhauptstadt (CSO 2019). Die wichtigsten ethnischen Gruppen in der Provinz sind 

Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Turkmenen, Usbeken und Aimaqs, wobei Paschtunen in elf Grenzdistrikten 

die Mehrheit stellen (PAJ o.D.). Herat-Stadt war historisch gesehen eine tadschikisch dominierte Enklave in 

einer paschtunischen Mehrheits-Provinz, die beträchtliche Hazara- und Aimaq-Minderheiten umfasst (USIP 

2015). Umfangreiche Migrationsströme haben die ethnische Zusammensetzung der Stadt verändert. Der Anteil 

an schiitischen Hazara ist seit 2001 besonders gestiegen, da viele aus dem Iran rückgeführt oder aus den 

Provinzen Zentralafghanistans vertrieben wurden (AAN 3.2.2019). Der Grad an ethnischer Segregation ist in 

Herat heute ausgeprägt (USIP 2015; vgl. BFA Staatendokumentation 13.6.2019). 

Die Provinz ist durch die Ring Road mit anderen Großstädten verbunden (TD 5.12.2017). Eine Hauptstraße führt 

von Herat ostwärts nach Ghor und Bamyan und weiter nach Kabul. Andere Autobahn verbinden die 

Provinzhauptstadt mit dem afghanisch-turkmenischen Grenzübergang bei Torghundi sowie mit der afghanisch-

iranischen Grenzüberquerung bei Islam Qala (iMMAP 19.9.2017). Ein Flughafen mit Linienflugbetrieb zu 

internationalen und nationalen Destinationen liegt in der unmittelbaren Nachbarschaft von Herat-Stadt (BFA 

Staatendokumentation 25.3.2019). 

Laut UNODC Opium Survey 2018 gehörte Herat 2018 nicht zu den zehn wichtigsten Schlafmohn anbauenden 

Provinzen Afghanistans. 2018 sank der Schlafmohnanbau in Herat im Vergleich zu 2017 um 46%. Die 

wichtigsten Anbaugebiete für Schlafmohn waren im Jahr 2018 die Distrikte Kushk und Shindand (UNODC/MCN 

11.2018). 

 

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 

Herat gehört zu den relativ ruhigen Provinzen im Westen Afghanistans, jedoch sind Taliban-Kämpfer in einigen 

abgelegenen Distrikten aktiv und versuchen oft terroristische Aktivitäten durchzuführen (KP 19.5.2019; vgl. KP 

17.12.2018). Je mehr man sich von Herat-Stadt (die als „sehr sicher“ gilt) und den angrenzenden Distrikten 

Richtung Norden, Westen und Süden entfernt, desto größer wird der Einfluss der Taliban (BFA 

Staatendokumentation 13.6.2019). 

Auch im Vergleich zu Kabul gilt Herat-Stadt einem Mitarbeiter von IOM-Kabul zufolge zwar als sicherere Stadt, 

doch gleichzeitig wird ein Anstieg der Gesetzlosigkeit und Kriminalität verzeichnet: Raubüberfälle nahmen zu 

und ein Mitarbeiter der Vereinten Nationen wurde beispielsweise überfallen und ausgeraubt. Entführungen 

finden gelegentlich statt, wenn auch in Herat nicht in solch einem Ausmaß wie in Kabul (BFA 

Staatendokumentation 13.6.2019). 

Der Distrikt mit den meisten sicherheitsrelevanten Vorfällen ist der an Farah angrenzende Distrikt Shindand, 

wo die Taliban zahlreiche Gebiete kontrollieren. Wegen der großen US-Basis, die in Shindand noch immer 

operativ ist, kontrollieren die Taliban jedoch nicht den gesamten Distrikt. Aufgrund der ganz Afghanistan 

betreffenden territorialen Expansion der Taliban in den vergangenen Jahren sah sich jedoch auch die Provinz 

Herat zunehmend von Kampfhandlungen betroffen. Dennoch ist das Ausmaß der Gewalt im Vergleich zu 

einigen Gebieten des Ostens, Südostens, Südens und Nordens Afghanistans deutlich niedriger (BFA 

Staatendokumentation 13.6.2019). 

Innerhalb der Taliban kam es nach der Bekanntmachung des Todes von Taliban-Führer Mullah Omar im Jahr 

2015 zu Friktionen (AAN 11.1.2017; vgl. RUSI 16.3.2016; SAS 2.11.2018). Mullah Rasoul, der eine versöhnlichere 

Haltung gegenüber der Regierung in Kabul einnahm, spaltete sich zusammen mit rund 1.000 Kämpfern von der 
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Taliban-Hauptgruppe ab. Die Regierungstruppen kämpfen in Herat angeblich nicht gegen die Rasoul-Gruppe, 

die sich für Friedensgespräche und den Schutz eines großen Pipeline-Projekts der Regierung in der Region 

einsetzt (SAS 2.11.2018). Innerhalb der Taliban-Hauptfraktion wurde der Schattengouverneur von Herat nach 

dem Waffenstillstand mit den Regierungstruppen zum Eid al-Fitr-Fest im Juni 2018 durch einen als Hardliner 

bekannten Taliban aus Kandahar ersetzt (UNSC 13.6.2019). 

Auf Seiten der Regierung ist das 207. Zafar-Corps der ANA für die Sicherheit in der Provinz Herat verantwortlich 

(USDOD 6.2019; vgl. PAJ 2.1.2019), das der NATO-Mission Train, Advise, and Assist Command - West (TAAC-W) 

untersteht, welche von italienischen Streitkräften geleitet wird (USDOD 6.2019; vgl. KP 16.12.2018). 

 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung 

Der folgenden Tabelle kann die Zahl sicherheitsrelevanter Vorfälle bzw. Todesopfer für die Provinz Herat 

gemäß ACLED und Globalincidentmap (GIM) für das Jahr 2019 und das erste Quartal 2020 entnommen werden 

(Quellenbeschreibung s. Disclaimer, hervorgehoben: Distrikt der Provinzhauptstadt): 

 2019 2020 (bis 31.3.2020) 

 GIM 

Vorfälle 

ACLED 

Vorfälle (>= 1 Tote) 

GIM 

Vorfälle 

ACLED 

Vorfälle (>= 1 Tote) 

Adraskan  8  1 

Chishti Sharif 6 8 9 5 

Enjil  2  1 

Fersi 2 6   

Ghoryan 5 13  4 

Gulran 4 11 1 3 

Guzera  7  2 

Herat 89 33 29 10 

Karrukh  4   

Koh-e-Zore* k.A. k.A. k.A. k.A. 

Kohsan 1 9 1 4 

Kushk 1 11  4 

Kushk-i-Koh  7  3 

Obe  23  7 

Pashtun Zarghun 13 23 1 3 

Poshtko* k.A. k.A. k.A. k.A. 

Shindand 17 61 2 13 

Zawol* k.A. k.A. k.A. k.A. 

Zendahjan 1 3  1 

Zerko* k.A. k.A. k.A. k.A. 
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Insg. 139 229 43 61 

*temporäre Distrikte; sicherheitsrelevante Vorfälle in diesen Distrikten werden dem Distrikt Shindand 

zugerechnet. (ACLED 9.4.2020; ACLED 3.4.2020; GIM o.D.) 

Im Jahr 2019 dokumentierte UNAMA 400 zivile Opfer (144 Tote und 256 Verletzte) in der Provinz Herat. Dies 

entspricht einer Steigerung von 54% gegenüber 2018. Die Hauptursache für die Opfer waren improvisierte 

Sprengkörper (improvised explosive devices, IEDs; ohne Selbstmordanschläge), gefolgt von Kämpfen am Boden 

und gezielten Tötungen (UNAMA 2.2020). 

In der Provinz Herat kommt es regelmäßig zu militärischen Operationen (KP 16.6.2019; vgl. KP 28.9.2019, KP 

29.6.2019, KP 17.6.2019, 21.5.2019). Unter anderem kam es dabei auch zu Luftangriffen durch die 

afghanischen Sicherheitskräfte (KP 16.6.2019; vgl. AN 23.6.2019). In manchen Fällen wurden bei 

Drohnenangriffen Talibanaufständische und ihre Führer getötet (AN 23.6.2019; vgl. KP 17.12.2018; KP 

25.12.2018). Der volatilste Distrikt von Herat ist Shindand. Dort kommt es zu gewalttätigen Zusammenstößen 

zwischen rivalisierenden Taliban-Fraktionen, wie auch zwischen den Taliban und regierungsfreundlichen 

Kräften (NYTM 12.12.2018; AJ 7.12.2018; AN 30.11.2018; KP 28.4.2018; VoA 13.4.2018). Regierungskräfte 

führten beispielsweise im Dezember 2018 (KP 17.12.2018) und Januar 2019 Operationen in Shindand durch (KP 

26.1.2019). Obe ist neben Shindand ein weiterer unsicherer Distrikt in Herat (TN 8.9.2018). Im Dezember 2018 

wurde berichtet, dass die Kontrolle über Obe derzeit nicht statisch ist, sondern sich täglich ändert und sich in 

einer Pattsituation befindet (AAN 9.12.2018). Im Juni 2019 griffen die Aufständischen beispielsweise mehrere 

Posten der Polizei im Distrikt an (AT 2.6.2019; vgl. PAJ 13.6.2019) und die Sicherheitskräfte führten zum 

Beispiel Anfang Juli 2019 in Obe Operationen durch (XI 11.7.2019). Außerdem kommt es in unterschiedlichen 

Distrikten immer wieder zu bewaffneten Zusammenstößen zwischen Taliban und Sicherheitskräften (KP 

5.7.2019; vgl. PAJ 30.6.2019) wie z.B in den Distrikten Adraskan, Fersi, Kushk-i-Kohna, Obe, Rabat Sangi, 

Shindand und Zawol (PAJ 30.6.2019).   

Auf der Autobahn zwischen Kabul und Herat sowie Herat und Farah werden Reisende immer wieder von 

Taliban angehalten; diese fordern von Händlern und anderen Reisenden Schutzgelder (ST 14.12.2018). 

Anmerkung: Weitere Informationen zu Herat – u.a. zur Sicherheitslage – können der Analyse der 

Staatendokumentation „Afghanistan - Informationen zu sozioökonomischen Faktoren in der Provinz Herat“ 

vom 13.6.2019 entnommen werden (BFA 13.6.2019). 

 

[…] 

 

 

3. Sicherheitsbehörden 

Die afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (ANDSF – Afghan National Defense and 

Security Forces) umfassen militärische, polizeiliche und andere Sicherheitskräfte (CIA 13.5.2019). 

Drei Ministerien verantworten die Sicherheit in Afghanistan: Das afghanische Innenministerium (Afghanistan’s 

Ministry of Interior - MoI), das Verteidigungsministerium (Ministry of Defense - MoD) und der afghanische 

Geheimdienst (NDS). Das Innenministerium ist primär für die interne Ordnung zuständig, dazu zählt auch die 

ANP (Afghan National Police) und die ALP (Afghan Local Police). Die ANA untersteht dem 

Verteidigungsministerium und ist für die externe Sicherheit zuständig, ihre primäre Aufgabe ist jedoch die 

Bekämpfung der Aufständischen innerhalb Afghanistans. Das National Directorate of Security (NDS) fungiert als 

Geheimdienst und ist auch für die Untersuchung von Kriminalfällen zuständig, welche die nationale Sicherheit 

betreffen. Die Ermittlungsabteilung des NDS betreibt ein Untersuchungsgefängnis in Kabul (USDOS 11.3.2020). 
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Die afghanischen Sicherheitskräfte werden teilweise von US-amerikanische bzw. Koalitionskräfte unterstützt 

(USDOD 12.2018). 

Die autorisierte Truppenstärke der ANDSF wird mit 382.000 beziffert. Die autorisierte Stärke des MoD beträgt 

227.103 Mann, während die autorisierte Stärke des MoI 154.626 beträgt. Die ALP zählt mit einer Stärke von 

30.000 Leuten als eigenständige Einheit (USDOD 12.2019). Die zugewiesene (tatsächliche) Truppenstärke der 

ANDSF soll jedoch nur 272,807 betragen. Die Truppenstärke ist somit seit dem Beginn der RS-Mission im Jänner 

2015 stetig gesunken. Der Rückgang an Personal wird allerdings auf die Einführung eines neuen Systems zur 

Gehaltsauszahlung zurückgeführt, welches die Zahlung von Gehältern an nichtexistierende Soldaten verhindern 

soll (SIGAR 30.1.2010; vgl. SIGAR 30.7.2019; NYT 12.8.2019). Gewisse Daten wie z.B. die Truppenstärke 

einzelner Einheiten werden teilweise nicht mehr publiziert (USDOD 30.1.2020). 

Die Anzahl der in der ANDSF dienenden Frauen hat sich erhöht (USDOD 12.2019). Nichtsdestotrotz bestehen 

nach wie vor strukturelle und kulturelle Herausforderungen, um Frauen in die ANDSF und die afghanische 

Gesellschaft zu integrieren (USDOD 6.2019). Die derzeitige Anzahl an Frauen, die in der ANA und der ANP 

dienen, beträgt etwa 4.484 sowie 432 Frauen, die in zivilen Bereichen tätig sind (USDOD 12.2019). 

 

Afghanische Nationalarmee (ANA) 

Die ANA ist für die externe Sicherheit verantwortlich, dennoch besteht ihre Hauptaufgabe darin, den Aufstand 

im Land zu bekämpfen (USDOS 11.3.2020). Das Verteidigungsministerium hat die Stärke der ANA mit 227.103 

autorisiert (USDOD 12.2019). Soldaten, die zu Vertragsende ihren Dienst verlassen, sind etwa für ein Viertel der 

monatlichen Ausfallsquoten verantwortlich; während Verluste durch Gefechte nur einen kleinen Prozentsatz 

der monatlichen Ausfallsquoten ausmachen. Auch glich bei der ANA die Rate der Rekrutierungen die 

Ausfallsrate aus (USDOD 12.2019). 

Afghan National Police (ANP) und Afghan Local Police (ALP) 

Die ANP gewährleistet die zivile Ordnung und bekämpft Korruption sowie die Produktion und den Schmuggel 

von Drogen. Auch ist sie verantwortlich für die Sicherheit Einzelner und der Gemeinschaft sowie auch dem 

Schutz gesetzlicher Rechte und Freiheiten. Der Fokus der ANP liegt derzeit in der Bekämpfung von 

Aufständischen gemeinsam mit der ANA, jedoch ist es nach wie vor das Langzeitziel der ANP, sich in einen 

traditionellen Polizeiapparat zu verwandeln (USDOD 12.2019). 

Dem Innenministerium (MoI) unterstehen die vier Teileinheiten der ANP: Afghanische Uniformierte Polizei 

(AUP), Polizei für Öffentliche Sicherheit (PSP, beinhaltet Teile der ehemaligen Afghanischen Polizei für 

Nationale Zivile Ordnung, ANCOP), Afghan Border Police (ABP), Kriminalpolizei (AACP), Afghan Local Police 

(ALP), und Afghan Public Protection Force (APPF). Das Innenministerium beaufsichtigt darüber hinaus drei 

Spezialeinheiten des Polizeigeneralkommandanten (GCPSU), sowie die Polizei zur Drogenbekämpfung (CNPA) 

(USDOD 12.2019). Der autorisierte Personalstand der ANP beträgt 124,626 (USDOD 12.2019). 

Die ALP wird ausschließlich durch die USA finanziert (USDOD 12.2019). Die ANP rekrutiert lokal vor Ort in einer 

der 34 Rekrutierungsstationen in den Provinzen. Die neuen Rekruten werden zur Polizeiausbildung in eines der 

zehn regionalen Ausbildungszentren entsandt. Die Polizeiausbildung besteht im Allgemeinen aus einem 8- bis 

12-wöchigen Ausbildungskurs. Neben der elementaren Polizeiausbildung mangelt es der ANP an einem 

institutionalisierten Programm zur Entwicklung von Führungskräften – sowohl auf Distrikt-, als auch auf lokaler 

Ebene (USDOD 12.2019). Die ALP untersteht dem Innenministerium, der Personalstand wird jedoch nicht den 

ANDSF zugerechnet (SIGAR 30.4.2019). Die Stärke der ALP, deren Mitglieder auch als „Guardians“ bezeichnet 

werden, auf rund 30.000 Mann stark geschätzt (USDOD 12.2019). Derzeit dienen etwa 3.077 Frauen (jene, die 

registriert sind und Anspruch auf ein Grundgehalt haben) in der ANP, wobei 8.898 Stellen für Frauen zur 
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Verfügung stehen. Eine Rekrutierungskampagne, die sich auf den Zuwachs weiblicher Rekruten konzentrierte, 

führte zu positiven Ergebnissen. Zwischen Juni und September 2019 traten zusätzlich 138 Frauen ihren Dienst 

bei der ANP an (USDOD 12.2019). 

 

Resolute Support Mission 

Die „Resolute Support Mission“ ist eine von der NATO geführte Mission, die mit 1.1.2015 ins Leben gerufen 

wurde. Hauptsächlich konzentriert sie sich auf Ausbildungs-, Beratungs- und Unterstützungsaktivitäten auf 

ministerieller und Behördenebene sowie in höheren Rängen der Armee und Polizei. Die Personalstärke der 

Resolute Support Mission beträgt 16.000 Mann (durch 39 NATO-Mitglieder und andere Partner). Das 

Hauptquartier befindet sich in Kabul/Bagram mit vier weiteren Niederlassungen in Mazar-e-Sharif im Norden, 

Herat im Westen, Kandahar im Süden und Laghman im Osten (NATO 18.7.2018). 

 

[…] 

 

4. Allgemeine Menschenrechtslage 

Im Bereich der Menschenrechte hat Afghanistan unter schwierigen Umständen Fortschritte gemacht. 

Inzwischen ist eine selbstbewusste neue Generation von Afghaninnen und Afghanen herangewachsen, die sich 

politisch, kulturell und sozial engagiert und der Zivilgesellschaft eine stärkere Stimme verleiht. Diese 

Fortschritte erreichen aber nach wie vor nicht alle Landesteile und sind außerhalb der Städte auch gegen 

willkürliche Entscheidungen von Amtsträgern und Richtern sowie Einflussnahme örtlicher Machteliten nur 

schwer durchzusetzen. Außerdem wurde Afghanistan für den Zeitraum 2018-2020 erstmals zum Mitglied des 

Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen gewählt (AA 2.9.2019). Die Menschenrechte haben in Afghanistan 

eine klare gesetzliche Grundlage. Die 2004 verabschiedete afghanische Verfassung enthält einen umfassenden 

Grundrechtekatalog (AA 2.9.2019; vgl. MPI 27.1.2004). Darüber hinaus hat Afghanistan die meisten der 

einschlägigen völkerrechtlichen Verträge – zum Teil mit Vorbehalten – unterzeichnet und/oder ratifiziert. Die 

afghanische Regierung ist jedoch nicht in der Lage, die Menschenrechte vollumfänglich umzusetzen und zu 

gewährleisten (AA 2.9.2019). 

Korruption und begrenzte Kapazitäten schränken in Anliegen von Verfassungs- und 

Menschenrechtsverletzungen den Zugang der Bürger zu Justiz ein (USDOS 11.3.2020). In der Praxis werden 

politische Rechte und Bürgerrechte durch Gewalt, Korruption, Nepotismus und fehlerbehaftete Wahlen 

eingeschränkt (FH 4.2.2019). Bürger können Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen bei der 

Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) einreichen, die dann glaubwürdige Beschwerden 

prüft und zur weiteren Untersuchung und Verfolgung an die Staatsanwaltschaft weiterleitet. Die gemäß 

Verfassung eingesetzte AIHRC bekämpft Menschenrechtsverletzungen. Sie erhält nur minimale staatliche 

Mittel und stützt sich fast ausschließlich auf internationale Geldgeber. Innerhalb der Wolesi Jirga beschäftigen 

sich drei Arbeitsgruppen mit Menschenrechtsverletzungen: der Ausschuss für Geschlechterfragen, 

Zivilgesellschaft und Menschenrechte; das Komitee für Drogenbekämpfung, Rauschmittel und ethischen 

Missbrauch sowie der Jusitz-, Verwaltungsreform- und Antikorruptionsausschuss (USDOS 11.3.2020). 

Menschenrechtsverteidiger werden sowohl von staatlichen, als auch nicht-staatlichen Akteuren angegriffen; sie 

werden bedroht, eingeschüchtert, festgenommen und getötet.  Maßnahmen, um Menschenrechtsverteidiger 

zu schützen waren zum einen inadäquat, zum anderen wurden Misshandlungen gegen selbige selten 

untersucht (AI 30.1.2020). Die weitverbreitete Missachtung der Rechtsstaatlichkeit sowie die Straflosigkeit für 

Amtsträger, die Menschenrechte verletzen, stellen ernsthafte Probleme dar. Zu den bedeutendsten 
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Menschenrechtsproblemen zählen außergerichtliche Tötungen, Verschwindenlassen, Folter, willkürliche 

Verhaftungen und Inhaftierungen, Unterdrückung von Kritik an Amtsträgern durch strafrechtliche Verfolgung 

von Kritikern im Rahmen der Verleumdungs-Gesetzgebung, Korruption, fehlende Rechenschaftspflicht und 

Ermittlungen in Fällen von Gewalt gegen Frauen, sexueller Missbrauch von Kindern durch Sicherheitskräfte, 

Gewalt durch Sicherheitskräfte gegen Mitglieder der LGBTI-Gemeinschaft sowie Gewalt gegen Journalisten 

(USDOS 11.3.2020). 

Mit Unterstützung der United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) und des Office of the High 

Commissioner for Human Rights (OHCHR) arbeitet die afghanische Regierung an der Förderung von 

Rechtsstaatlichkeit, der Rechte von Frauen, Kindern, Binnenflüchtlingen und Flüchtlingen sowie 

Rechenschaftspflicht (UNHRC 21.2.2018). Im Dezember 2018 würdigte UNAMA die Fortschritte Afghanistans 

auf dem Gebiet der Menschenrechte, insbesondere unter den Herausforderungen des laufenden bewaffneten 

Konfliktes und der fragilen Sicherheitslage. Die UN arbeitet weiterhin eng mit Afghanistan zusammen, um ein 

Justizsystem zu schaffen, das die Gesetzesreformen, die Verfassungsrechte der Frauen und die Unterbindung 

von Gewalt gegen Frauen voll umsetzen kann (UNAMA 10.12.2018). 

 

[…] 

 

6. Ethnische Minderheiten 

In Afghanistan leben laut Schätzungen zwischen 32 und 35 Millionen Menschen (CIA 30.4.2019; vgl. CSO 2019). 

Zuverlässige statistische Angaben zu den Ethnien Afghanistans und zu den verschiedenen Sprachen existieren 

nicht (BFA 7.2016; vgl. CIA 30.4.2019). Schätzungen zufolge, sind: 40 bis 42% Pashtunen, 27 bis 30% 

Tadschiken, 9 bis 10% Hazara, 9% Usbeken, ca. 4% Aimaken, 3% Turkmenen und 2% Belutschen. Weiters leben 

in Afghanistan eine große Zahl an kleinen und kleinsten Völkern und Stämmen, die Sprachen aus 

unterschiedlichsten Sprachfamilien sprechen (GIZ 4.2019; vgl. CIA 2012, AA 2.9.2019). 

Artikel 4 der Verfassung Afghanistans besagt: „Die Nation Afghanistans besteht aus den Völkerschaften der 

Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Belutschen, Paschai, Nuristani, Aimaq, Araber, Kirgisen, 

Qizilbasch, Gojar, Brahui und anderen Völkerschaften. Das Wort ‚Afghane‘ wird für jeden Staatsbürger der 

Nation Afghanistans verwendet“ (BFA 7.2016). Die afghanische Verfassung schützt sämtliche ethnischen 

Minderheiten. Neben den offiziellen Landessprachen Dari und Paschtu wird in der Verfassung (Artikel 16) sechs 

weiteren Sprachen ein offizieller Status in jenen Gebieten eingeräumt, wo die Mehrheit der Bevölkerung (auch) 

eine dieser Sprachen spricht: Usbekisch, Turkmenisch, Belutschisch, Pashai, Nuristani und Pamiri (AA 2.9.2019). 

Es gibt keine Hinweise, dass bestimmte soziale Gruppen ausgeschlossen werden. Keine Gesetze verhindern die 

Teilnahme der Minderheiten am politischen Leben. Nichtsdestotrotz, beschweren sich unterschiedliche 

ethnische Gruppen, keinen Zugang zu staatlicher Anstellung in Provinzen zu haben, in denen sie eine 

Minderheit darstellen (USDOS 11.3.2020). 

Der Gleichheitsgrundsatz ist in der afghanischen Verfassung rechtlich verankert, wird allerdings in der 

gesellschaftlichen Praxis immer wieder konterkariert. Soziale Diskriminierung und Ausgrenzung anderer 

ethnischer Gruppen und Religionen im Alltag besteht fort und wird nicht zuverlässig durch staatliche 

Gegenmaßnahmen verhindert (AA 2.9.2019). Ethnische Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen 

resultierten weiterhin in Konflikten und Tötungen (USDOS 11.3.2020). 

 

[…] 
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6.1. Tadschiken  

Die Volksgruppe der Tadschiken ist die zweitgrößte Volksgruppe in Afghanistan (MRG o.D.b; vgl. RFERL 

9.8.2019) und hat einen deutlichen politischen Einfluss im Land (MRG o.D.b). Sie machen etwa 27 bis 30% der 

afghanischen Bevölkerung aus (GIZ 4.2019; vgl. CIA 2012). Außerhalb der tadschikischen Kerngebiete in 

Nordafghanistan (Provinzen Badakhshan, Takhar, Baghlan, Parwan, Kapisa und Kabul) bilden Tadschiken in 

weiten Teilen des Landes ethnische Inseln, namentlich in den größeren Städten. In der Hauptstadt Kabul sind 

sie knapp in der Mehrheit (GIZ 4.2019).  

Als rein sesshaftes Volk kennen die Tadschiken im Gegensatz zu den Paschtunen keine Stammesorganisation 

(GIZ 4.2019; vgl. MRG o.D.b). Aus historischer Perspektive identifizierten sich dari-persisch sprechende 

Personen in Afghanistan nach sehr unterschiedlichen Kriterien, etwa durch das Siedlungsgebiet oder der 

Herkunftsregion. Dementsprechend nannten sie sich zum Beispiel kāboli (aus Kabul), herāti (aus Herat), mazāri 

(aus Mazar-e Scharif), panjshēri (aus Panjsher) oder badakhshi (aus Badakhshan). Sie konnten auch nach ihrer 

Lebensweise benannt werden. Der Name tājik (Tadschike) bezeichnete ursprünglich traditionell sesshafte 

persischsprachige Bauern oder Stadtbewohner sunnitischer Konfession (BFA 7.2016; vgl. GIZ 4.2019, MRG 

o.D.b). Heute werden unter dem Terminus tājik „Tadschike“ fast alle dari/persisch sprechenden Personen 

Afghanistans, mit Ausnahme der Hazara, zusammengefasst (BFA 7.2016).  

Tadschiken dominierten die „Nordallianz“, eine politisch-militärische Koalition, welche die Taliban bekämpfte 

und nach dem Fall der Taliban die international anerkannte Regierung Afghanistans bildete. Tadschiken sind in 

zahlreichen politischen Organisationen und Parteien, die dominierendste davon ist die Jamiat-e Islami, 

vertreten (MRG o.D.b). Die Tadschiken sind im nationalen Durchschnitt mit etwa 25% in der Afghan National 

Army (ANA) und der Afghan National Police (ANP) repräsentiert (BI 29.9.2017). 

 

[…] 

 

7. Grundversorgung und Wirtschaft 

Im Jahr 2015 belegte Afghanistan im 'Human Development Index' (HDI) den 171. von 188 Plätzen (UNDP 2016; 

vgl. auch: AA 11.2016). Afghanistan bleibt trotz eines gewaltigen Fortschritts innerhalb einer Dekade, eines der 

ärmsten Länder. Die Sicherheit und politische Ungewissheit, sowie die Reduzierung internationaler Truppen, 

gemeinsam mit einer schwachen Regierung und Institutionen, haben Wachstum und Beschäftigung gehemmt 

und seit kurzem zu einer erhöhten Migration geführt (IWF 13.4.2016).  

 

Trotz eines guten Wirtschaftswachstums von 2007 bis 2011, stagnierte die Armutsrate bei 36%. Am häufigsten 

tritt Armut in ländlichen Gebieten auf, wo die Existenzgrundlage von der Landwirtschaft abhängig ist (WB 

2.5.2016). Die Regierung hat die landwirtschaftliche Entwicklung zur Priorität erhoben. Dadurch sollen auch 

gering qualifizierte Afghaninnen und Afghanen bessere Chancen auf einen Arbeitsplatz bekommen. 

Insbesondere sollen die landwirtschaftlichen Erzeugnisse Afghanistans wieder eine stärkere Rolle auf den 

Weltmärkten spielen. Gerade im ländlichen Raum bleiben die Herausforderungen für eine selbsttragende 

wirtschaftliche Entwicklung angesichts mangelnder Infrastruktur, fehlender Erwerbsmöglichkeiten außerhalb 

der Landwirtschaft und geringem Ausbildungsstand der Bevölkerung (Analphabetenquote auf dem Land von 

rund 90%) aber groß. Sicher ist, dass die jährlich rund 400.000 neu auf den Arbeitsmarkt drängenden jungen 

Menschen nicht vollständig vom landwirtschaftlichen Sektor absorbiert werden können (AA 11.2016).  
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Das BIP-Wachstum im Jahr 2015 wurde auf 1,5% geschätzt, als Faktoren zählten die sich verschlechternde 

Sicherheitslage, welche Privatinvestitionen schwächte; verspätete Vollstreckung des Haushaltsplanes und 

unvorteilhafte Wetterbedingungen, die zu einem niedrigeren landwirtschaftlichen Ertrag führten (IMF 

13.4.2016). Die wirtschaftliche Entwicklung Afghanistans wird trotz positiver Wachstumsraten in der letzten 

Dekade weiterhin nicht durch ein selbsttragendes Wirtschaftswachstum, sondern durch die Zuschüsse der 

internationalen Gebergemeinschaft stimuliert. Den größten Anteil am BIP (2015: 19,2 Mrd. USD, lt. Weltbank) 

hat der Dienstleistungssektor mit 55%, gefolgt von der Landwirtschaft mit 22,6%. Industrieproduktion ist kaum 

vorhanden. Trotz einer großen Bedeutung des Außenhandels – Afghanistan ist in hohem Maße von Importen 

abhängig – sind afghanische Produkte bisher auf internationalen sowie regionalen Märkten kaum 

wettbewerbsfähig (AA 11.2016). Das Wirtschaftswachstum ist in den Jahren 2014 und 2015 stark auf 1.5 - 2% 

gesunken; internationale Entwicklungshilfe führte zu Wachstum und Jobs in Konfliktregionen, dennoch 

steuerte es nicht zu einer gesteigerten Produktivität bei. Ungleichheit stieg parallel zur ungleichen 

Wachstumsverteilung – Regionen im Nordosten, Osten, sowie im Westen des Zentralgebietes scheinen 

aufgrund ihrer geografischen Abgelegenheit, starken Klimaveränderungen, niedriger Hilfe und Unsicherheit, 

nachzuhinken. Arbeitslosigkeit, Naturgefahren, fehlender Zugang zu Dienstleistungen, sowie Gewalt, sind 

Hauptfaktoren für die hohe Armutsrate in Afghanistan. Entwicklungsschwierigkeiten verstärkten die 

wachsende Unsicherheit, Verunsicherung und schrumpfende Hilfe (WB 2.5.2016).  

 

Wichtige Erfolge wurden im Bereich des Ausbaus der Infrastruktur erzielt. Durch den Bau von Straßen und 

Flughäfen konnte die infrastrukturelle Anbindung des Landes verbessert werden. Große wirtschaftliche 

Erwartungen werden an die zunehmende Erschließung der afghanischen Rohstoffressourcen geknüpft. In 

Afghanistan lagern die weltweit größten Kupfervorkommen sowie Erdöl, Erdgas, Kohle, Lithium, Gold, 

Edelsteine und seltene Erden. Mit dem 2014 verabschiedeten Rohstoffgesetz wurden die rechtlichen und 

institutionellen Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliche Investitionen in diesem Bereich verbessert. 

Entscheidend für Wachstum, Arbeitsplätze und Einnahmen aus dem Rohstoffabbau ist die Umsetzung des 

Gesetzes. Darüber hinaus müssen Mechanismen zum Einnahmenmanagement etabliert werden. Der Abbau der 

Rohstoffe erfordert große und langfristige Investitionen in die Exploration und Infrastruktur durch 

internationale Unternehmen. Bisher sind diese noch kaum im Abbau von Rohstoffen im Land aktiv. Derzeit 

niedrige Weltmarktpreise lassen die Investitionsbereitschaft zusätzlich sinken (AA 11.2016). 

 

Afghanistan bleibt weiterhin der weltweit größte Produzent für Opium, Heroin und Cannabis. Trotz einer breit 

angelegten Strategie verhindern die angespannte Sicherheitslage in den Hauptanbaugebieten im Süden des 

Landes sowie die weit verbreitete Korruption eine effiziente Bekämpfung des Drogenanbaus. Die hohen 

Gewinnmargen erschweren zudem die Einführung von alternativen landwirtschaftlichen Produkten (AA 

11.2016).  

 

Projekte der afghanischen Regierung:  

Im September 2016 fiel der Startschuss für das „Citizens’ Charter National Priority Program“; dieses Projekt 

zielt darauf ab, die Armut zu reduzieren und den Lebensstandard zu erhöhen, indem die Kerninfrastruktur und 

soziale Dienstleistungen der betroffenen Gemeinschaften verbessert werden. Die erste Phase des Projektes hat 

ein Drittel der 34 Provinzen zum Ziel; die vier Städte Balkh, Herat, Kandahar und Nangarhar sind Schwerpunkt 

des städtischen Entwicklungsprogrammes, welche als erste behandelt werden sollen. In der ersten Phase sollen 

8,5 Millionen Menschen erreicht werden, mit dem Ziel 3,4 Millionen Menschen sauberes Trinkwasser zur 
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Verfügung zu stellen, die Gesundheitsdienstleistungen zu verbessern, Bildung, Landstraßen, Elektrizität, sowie 

Zufriedenheit zu steigern und Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung zu erhöhen. Des Weiteren zielt das 

Projekt darauf ab, Binnenvertriebene, Menschen mit Behinderung, arme Menschen und Frauen besser zu 

integrieren (WB 10.10.2016).  

 

[…] 

 

8. Medizinische Versorgung 

Die Datenlage zur medizinischen Versorgung in Afghanistan bleibt äußerst lückenhaft. In vielen Bereichen 

liegen Daten nur unzuverlässig oder nur ältere statistische Erhebungen der afghanischen Regierung oder der 

Weltgesundheitsorganisation vor. Besonders betroffen von unzureichender Datenlage sind hierbei die 

südlichen und südwestlichen Provinzen (AA 9.2016).  

 

Gemäß der afghanischen Verfassung ist die primäre Gesundheitsversorgung in öffentlichen Einrichtungen, 

inklusive Medikamente, kostenfrei [Anm.: siehe dazu afghanische Verfassung Artikel 52, (Max Planck Institute 

27.1.2004)].  

 

Im regionalen Vergleich fällt die medizinische Versorgung weiterhin drastisch zurück (AA 9.2016). Dennoch hat 

das afghanische Gesundheitssystem in der letzten Dekade ansehnliche Fortschritte gemacht (The World Bank 

Group 10.2016; vgl. auch: AA 9.2016). Dies aufgrund einer soliden öffentlichen Gesundheitspolitik, innovativer 

Servicebereitstellung, sorgfältiger Überwachung und Evaluierung, sowie Entwicklungshilfe. Trotz signifikanter 

Verbesserungen im Bereich des Deckungsgrades und der Qualität der Gesundheitsservices, wie auch einer 

Reduzierung der Sterberate von Müttern, Säuglingen und unter 5-jährigen, sind die afghanischen 

Gesundheitsindikatoren weiterhin schlechter als die der Niedrigeinkommensländer. Des Weiteren hat 

Afghanistan eine der höchsten Unterernährungsraten der Welt. Etwa 41% der Kinder unter 5 Jahren leiden 

unter chronischer Unterernährung. Sowohl Frauen als auch Kinder leiden an Vitamin- und Mineralstoffmangel 

(The World Bank Group 10.2016). 

 

Die medizinische Versorgung leidet trotz erkennbarer und erheblicher Verbesserungen landesweit weiterhin an 

unzureichender Verfügbarkeit von Medikamenten und Ausstattung der Kliniken, insbesondere aber an 

fehlenden Ärztinnen und Ärzten, sowie gut qualifiziertem Assistenzpersonal (v.a. Hebammen). Im Jahr 2013 

stand 10.000 Einwohnern Afghanistans ca. eine medizinisch qualifiziert ausgebildete Person gegenüber. Auch 

hier gibt es bedeutende regionale Unterschiede innerhalb des Landes, wobei die Situation in den Nord- und 

Zentralprovinzen um ein Vielfaches besser ist als in den Süd- und Ostprovinzen (AA 9.2016). 

 

Erhebliche Fortschritte der letzten Dekade sind: Die Mütter- und Kindersterblichkeitsrate hat sich signifikant 

reduziert; die Sterberate von Kindern unter 5 Jahren ist von 257 auf 55 pro 1.000 Lebendgeburten gesunken, 

die Säuglingssterblichkeitsrate von 165 auf 45. Die Müttersterblichkeitsrate ist auf 327 bei 100.000 

Lebendgeburten gesunken (WB 2.11.2016). Im Vergleich dazu betrug die Müttersterblichkeitsrate im Jahr 2002 

noch 1.600. Die Zahl funktionierender Gesundheitsanstalten verbesserte sich von 496 im Jahr 2002 auf 2.000 

im Jahr 2012. Proportional dazu erhöhte sich die Zahl der Anstalten mit weiblichem Personal (WB 2.11.2016). 

Bei 34% der Geburten war ausgebildetes Gesundheitspersonal anwesend. Schätzungen der UN Population 
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Division zufolge, verwenden 23% der Frauen in gebärfähigem Alter moderne Methoden der 

Empfängnisverhütung (USDOS 13.4.2016).  

 

Krankenkassen und Gesundheitsversicherung 

Es gibt keine staatliche Krankenkasse und die privaten Anbieter sind überschaubar und teuer, somit für die 

einheimische Bevölkerung nicht erschwinglich. Die staatlich geförderten öffentlichen Krankenhäuser bieten 

ihre Dienste zwar umsonst an, jedoch sind Medikamente häufig nicht verfügbar und somit müssen bei privaten 

Apotheken von den Patient/innen selbst bezahlt werden. Untersuchungen, Labortests sowie Routine Check-

Ups sind in den Krankenhäusern umsonst (IOM 21.9.2016). Da kein gesondertes Verfahren existiert, haben alle 

Staatsbürger Zugang zu medizinischer Versorgung und Medikamenten. Physisch und geistig Behinderte, sowie 

Opfer von Missbrauch müssen eine starke familiäre und gesellschaftliche Unterstützung sicherstellen. Für 

verschiedene Krankheiten und Infektionen ist medizinische Versorgung nicht verfügbar. Chirurgische Eingriffe 

können nur in ausgewählten Orten geboten werden, welche zudem meist einen Mangel an Ausstattung und 

Personal aufweisen. Diagnostische Ausstattungen wie Computer Tomographie ist in Kabul (1 in Kabul) 

verfügbar (IOM 2016).  

 

Medikamente 

Medikamente sind auf jedem Markt in Afghanistan erwerblich, Preise variieren je nach Marke und Qualität des 

Produktes (IOM 2016). Obwohl freie Gesundheitsdienstleistungen in öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung 

gestellt werden, können sich viele Haushalte gewisse Kosten für Medikamente oder den Transport zu 

Gesundheitsvorsorgeeinrichtungen nicht leisten bzw. war vielen Frauen nicht erlaubt alleine zu einer 

Gesundheitseinrichtung zu fahren (USDOS 13.4.2016). 

 

Beispiele für Behandlung psychischer Fälle in Afghanistan 

In öffentlichen und privaten Kliniken ist beispielsweise paranoide Schizophrenie behandelbar. Die Behandlung 

in privaten Kliniken ist für Menschen mit durchschnittlichen Einkommen nicht leistbar. In öffentlichen 

Krankenhäusern müssen die Patient/innen nichts für ihre Aufnahme bezahlen. Die Patient/innen müssen ihre 

Medikamente in außenstehenden Apotheken kaufen (IOM 11.10.2016). In Kabul gibt es zwei psychiatrische 

Einrichtungen: das Mental Health Hospital mit 100 Betten und die Universitätsklinik Aliabad mit 48 Betten. In 

Jalalabad und Herat gibt es jeweils 15 Betten für psychiatrische Fälle. In Mazar-e Scharif gibt es eine private 

Einrichtung, die psychiatrische Fälle stationär aufnimmt. Folgebehandlungen sind oft schwierig zu leisten, 

insbesondere wenn Patient/innen kein unterstützendes Familienumfeld haben. Traditionell mangelt es in 

Afghanistan an einem Konzept für psychisch Kranke. Sie werden nicht selten in spirituellen Schreinen unter 

teilweise unmenschlichen Bedingungen „behandelt“, oder es wird ihnen in einer „Therapie“ mit Brot, Wasser 

und Pfeffer der „böse Geist ausgetrieben“. Es gibt jedoch aktuelle Bemühungen, die Akzeptanz und Kapazitäten 

für psychiatrische Behandlungsmöglichkeiten zu stärken und auch Aufklärung sowohl über das Internet als 

auch in Form von Comics (für Analphabeten) zu betreiben. Die Bundesregierung finanziert Projekte zur 

Verbesserung der Möglichkeiten psychiatrischer Behandlung und psychologischer Begleitung in Afghanistan 

(AA 9.2016).  

 

9. Rückkehr 

Seit 1.1.2020 sind 279.738 undokumentierte Afghan/innen aus dem Iran nach Afghanistan zurückgekehrt. Die 

höchste Anzahl an Rückkehrer/innen ohne Papiere aus dem Iran wurden im März 2020 (159.789) verzeichnet. 
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Die Anzahl der seit 1.1.2020 von IOM unterstützten Rückkehrer/innen aus dem Iran beläuft sich auf 29.019. 

Seit Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan (Anm.: 23.4.-24.5.2020) hat sich die Anzahl der 

Rückkehr/innen (undokumentierte, aber auch unterstützter Rückkehr/innen) reduziert. Im gleichen Zeitraum 

kehrten 1.833 undokumentierte und 1.662 von IOM unterstütze Personen aus Pakistan nach Afghanistan 

zurück (IOM 11.3.2020). Pakistan hat temporär und aufgrund der COVID-19-Krise seine Grenze nach 

Afghanistan geschlossen (VoA 4.4.2020; vgl. IOM 11.5.2020; TN 18.3.2020; TiN 13.3.2020). Durch das 

sogenannte „Friendship Gate“ in Chaman (Anm.: in Balochistan/ Spin Boldak, Kandahar) wurden im April 

37.000 afghanische Familien auf ausdrücklichen Wunsch der afghanischen Regierung von Pakistan nach 

Afghanistan gelassen. An einem weiteren Tag im Mai 2020 kehrten insgesamt 2.977 afghanische 

Staatsbürger/innen nach Afghanistan zurück, die zuvor in unterschiedlichen Regionen Balochistans gestrandet 

waren (DA 10.5.2020). 

Im Zeitraum 1.1.2019 – 4.1.2020 kehrten insgesamt 504.977 Personen aus dem Iran und Pakistan nach 

Afghanistan zurück: 485.096 aus dem Iran und 19.881 aus Pakistan (IOM 4.1.2020). Im Jahr 2018 kehrten aus 

den beiden Ländern insgesamt 805.850 nach Afghanistan zurück: 773.125 aus dem Iran und 32.725 aus 

Pakistan (IOM 5.1.2019). Im Jahr 2017 stammten 464.000 Rückkehrer aus dem Iran 464.000 und 154.000 aus 

Pakistan (AA 2.9.2019). 

Die Wiedervereinigung mit der Familie wird meist zu Beginn von Rückkehrer als positiv empfunden (MMC 

1.2019; vgl. IOM KBL 30.4.2020). Jedoch ist der Reintegrationsprozess der Rückkehrer oft durch einen 

schlechten psychosozialen Zustand charakterisiert. Viele Rückkehrer sind weniger selbsterhaltungsfähig als die 

meisten anderen Afghanen. Rückkehrerinnen sind von diesen Problemen im Besonderen betroffen (MMC 

1.2019). 

Auch wenn scheinbar kein koordinierter Mechanismus existiert, der garantiert, dass alle Rückkehrer/innen die 

Unterstützung erhalten, die sie benötigen und dass eine umfassende Überprüfung stattfindet, können 

Personen, die freiwillig oder zwangsweise nach Afghanistan zurückgekehrt sind, dennoch verschiedene 

Unterstützungsformen in Anspruch nehmen (BFA 4.2018). Für Rückkehrer leisten UNHCR und IOM in der ersten 

Zeit Unterstützung. Bei der Anschlussunterstützung ist die Transition von humanitärer Hilfe hin zu 

Entwicklungszusammenarbeit nicht immer lückenlos. Wegen der hohen Fluktuation im Land und der 

notwendigen Zeit der Hilfsorganisationen, sich darauf einzustellen, ist Hilfe nicht immer sofort dort verfügbar, 

wo Rückkehrer sich niederlassen. UNHCR beklagt zudem, dass sich viele Rückkehrer in Gebieten befinden, die 

für Hilfsorganisationen aufgrund der Sicherheitslage nicht erreichbar sind (AA 2.9.2019). 

Soziale, ethnische und familiäre Netzwerke sind für einen Rückkehrer unentbehrlich. Der Großteil der nach 

Afghanistan zurückkehrenden Personen verfügt über ein familiäres Netzwerk, auf das in der Regel 

zurückgegriffen wird. Wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage, den ohnehin großen Familienverbänden und 

individuellen Faktoren ist diese Unterstützung jedoch meistens nur temporär und nicht immer gesichert (BFA 

13.6.2019). Neben der Familie als zentrale Stütze der afghanischen Gesellschaft, kommen noch weitere 

wichtige Netzwerke zum Tragen, wie z.B. der Stamm, der Clan und die lokale Gemeinschaft. Diese basieren auf 

Zugehörigkeit zu einer Ethnie, Religion oder anderen beruflichen Netzwerken (Kolleg/innen, Mitstudierende 

etc.) sowie politische Netzwerke usw. Die unterschiedlichen Netzwerke haben verschiedene Aufgaben und 

unterschiedliche Einflüsse – auch unterscheidet sich die Rolle der Netzwerke zwischen den ländlichen und 

städtischen Gebieten. Ein Netzwerk ist für das Überleben in Afghanistan wichtig. So sind manche 

Rückkehrer/innen auf soziale Netzwerke angewiesen, wenn es ihnen nicht möglich ist, auf das familiäre Netz 

zurückzugreifen. Ein Mangel an Netzwerken stellt eine der größten Herausforderungen für Rückkehrer/innen 

dar, was möglicherweise zu einem neuerlichen Verlassen des Landes führen könnte. Die Rolle sozialer 
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Netzwerke – der Familie, der Freunde und der Bekannten – ist für junge Rückkehrer/innen besonders 

ausschlaggebend, um sich an das Leben in Afghanistan anzupassen. Sollten diese Netzwerke im Einzelfall 

schwach ausgeprägt sein, kann die Unterstützung verschiedener Organisationen und Institutionen in 

Afghanistan in Anspruch genommen werden (BFA 4.2018). 

Rückkehrer aus dem Iran und aus Pakistan, die oft über Jahrzehnte in den Nachbarländern gelebt haben und 

zum Teil dort geboren wurden, sind in der Regel als solche erkennbar. Offensichtlich sind sprachliche Barrieren, 

von denen vor allem Rückkehrer aus dem Iran betroffen sind, weil sie Farsi (die iranische Landessprache) oder 

Dari (die afghanische Landessprache) mit iranischem Akzent sprechen. Zudem können fehlende Vertrautheit 

mit kulturellen Besonderheiten und sozialen Normen die Integration und Existenzgründung erschweren. Das 

Bestehen sozialer und familiärer Netzwerke am Ankunftsort nimmt auch hierbei eine zentrale Rolle ein. Über 

diese können die genannten Integrationshemmnisse abgefedert werden, indem die erforderlichen Fähigkeiten 

etwa im Umgang mit lokalen Behörden sowie sozial erwünschtes Verhalten vermittelt werden und für die 

Vertrauenswürdigkeit der Rückkehrer gebürgt wird (AA 2.9.2019). UNHCR verzeichnete jedoch nicht viele Fälle 

von Diskriminierung afghanischer Rückkehrer aus dem Iran und Pakistan aufgrund ihres Status als Rückkehrer. 

Fast ein Viertel der afghanischen Bevölkerung besteht aus Rückkehrern. Diskriminierung beruht in Afghanistan 

großteils auf ethnischen und religiösen Faktoren sowie auf dem Konflikt (BFA 13.6.2019). 

Rückkehrer aus Europa oder dem westlichen Ausland werden von der afghanischen Gesellschaft häufig 

misstrauisch wahrgenommen. Dem deutschen Auswärtigen Amt sind jedoch keine Fälle bekannt, in denen 

Rückkehrer nachweislich aufgrund ihres Aufenthalts in Europa Opfer von Gewalttaten wurden (AA 2.9.2019). 

UNHCR berichtet von Fällen zwangsrückgeführter Personen aus Europa, die von religiösen Extremisten 

bezichtigt werden, verwestlicht zu sein; viele werden der Spionage verdächtigt. Auch glaubt man, Rückkehrer 

aus Europa wären reich und sie würden die Gastgebergemeinschaft ausnutzen. Wenn ein Rückkehrer mit im 

Ausland erlangten Fähigkeiten und Kenntnissen zurückkommt, stehen ihm mehr Arbeitsmöglichkeiten zur 

Verfügung als den übrigen Afghanen, was bei der hohen Arbeitslosigkeit zu Spannungen innerhalb der 

Gemeinschaft führen kann (BFA 13.6.2019). 

Haben die Rückkehrer lange Zeit im Ausland gelebt oder haben sie zusammen mit der gesamten Familie 

Afghanistan verlassen, ist es wahrscheinlich, dass lokale Netzwerke nicht mehr existieren oder der Zugang zu 

diesen erheblich eingeschränkt ist. Dies kann die Reintegration stark erschweren. Der Mangel an Arbeitsplätzen 

stellt für den Großteil der Rückkehrer die größte Schwierigkeit dar. Der Zugang zum Arbeitsmarkt hängt 

maßgeblich von lokalen Netzwerken ab (AA 2.9.2019). Die afghanische Regierung kooperiert mit UNHCR, IOM 

und anderen humanitären Organisationen, um IDPs, Flüchtlingen, rückkehrenden Flüchtlingen und anderen 

betroffenen Personen Schutz und Unterstützung zu bieten. Die Fähigkeit der afghanischen Regierung, 

vulnerable Personen einschließlich Rückkehrer/innen aus Pakistan und dem Iran zu unterstützen, bleibt 

begrenzt und ist weiterhin von der Hilfe der internationalen Gemeinschaft abhängig (USDOS 13.3.2019). 

Moscheen unterstützen in der Regel nur besonders vulnerable Personen und für eine begrenzte Zeit. Für 

Afghanen, die im Iran geboren oder aufgewachsen sind und keine Familie in Afghanistan haben, ist die 

Situation problematisch. Deshalb versuchen sie in der Regel, so bald wie möglich wieder in den Iran 

zurückzukehren (BFA 13.6.2019). 

Viele Rückkehrer, die wieder in Afghanistan sind, werden de-facto IDPs, weil die Konfliktsituation sowie das 

Fehlen an gemeinschaftlichen Netzwerken sie daran hindert, in ihre Heimatorte zurückzukehren (UNOCHA 

12.2018). Trotz offenem Werben für Rückkehr sind essentielle Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheit in 

den grenznahen Provinzen nicht auf einen Massenzuzug vorbereitet (AAN 31.1.2018). Viele Rückkehrer leben in 

informellen Siedlungen, selbstgebauten Unterkünften oder gemieteten Wohnungen. Die meisten Rückkehrer 
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im Osten des Landes leben in überbelegten Unterkünften und sind von fehlenden Möglichkeiten zum 

Bestreiten des Lebensunterhaltes betroffen (UNOCHA 12.2018). 

Eine Reihe unterschiedlicher Organisationen ist für Rückkehrer/innen und Binnenvertriebene (IDP) in 

Afghanistan zuständig (BFA 4.2018). Rückkehrer/innen erhalten Unterstützung von der afghanischen 

Regierung, den Ländern, aus denen sie zurückkehren, und internationalen Organisationen (z.B. IOM) sowie 

lokalen Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Es gibt keine dezidiert staatlichen Unterbringungen für 

Rückkehrer (BFA 4.2018; vgl. Asylos 8.2017). Der Großteil der (freiwilligen bzw. zwangsweisen) 

Rückkehrer/innen aus Europa kehrt direkt zu ihren Familien oder in ihre Gemeinschaften zurück (AAN 

19.5.2017). 

In Kooperation mit Partnerninstitutionen des European Return and Reintegration Network (ERRIN) wird im 

Rahmen des ERRIN Specific Action Program sozioökonomische Reintegrationsunterstützung in Form von 

Beratung und Vermittlung für freiwillige und erzwungene Rückkehrer angeboten (IRARA 9.5.2019). 

 

Unterstützung von Rückkehrer/innen durch die afghanische Regierung 

Neue politische Rahmenbedingungen für Rückkehrer/innen und IDPs sehen bei der Reintegration unter 

anderem auch die individuelle finanzielle Unterstützung als einen Ansatz der „whole of community“ vor. 

Demnach sollen Unterstützungen nicht nur einzelnen zugutekommen, sondern auch den Gemeinschaften, in 

denen sie sich niederlassen. Die Rahmenbedingungen sehen eine Grundstücksvergabe vor, jedoch gilt dieses 

System als anfällig für Korruption und Missmanagement. Es ist nicht bekannt, wie viele Rückkehrer/innen aus 

Europa Grundstücke von der afghanischen Regierung erhalten haben und zu welchen Bedingungen (BFA 

4.2018). 

Die Regierung Afghanistans bemüht sich gemeinsam mit internationalen Unterstützern, Land an Rückkehrer zu 

vergeben. Gemäß dem 2005 verabschiedeten Land Allocation Scheme (LAS) sollten Rückkehrer und IDPs 

Baugrundstücke erhalten. Die bedürftigsten Fälle sollten prioritär behandelt werden (Kandiwal 9.2018; vgl. 

UNHCR 6.2008). Jedoch fanden mehrere Studien Probleme bezüglich Korruption und fehlender Transparenz im 

Vergabeprozess (Kandiwal 9.2018; vgl. UNAMA 3.2015, AAN 29.3.2016, WB/UNHCR 20.9.2017). Um den 

Prozess der Landzuweisung zu beginnen, müssen die Rückkehrer einen Antrag in ihrer Heimatprovinz stellen. 

Wenn dort kein staatliches Land zur Vergabe zur Verfügung steht, muss der Antrag in einer Nachbarprovinz 

gestellt werden. Danach muss bewiesen werden, dass der Antragsteller bzw. die nächste Familie tatsächlich 

kein Land besitzt. Dies geschieht aufgrund persönlicher Einschätzung eines Verbindungsmannes und nicht 

aufgrund von Dokumenten. Hier ist Korruption ein Problem. Je einflussreicher ein Antragsteller ist, desto 

schneller bekommt er Land zugewiesen (Kandiwal 9.2018). Des Weiteren wurde ein fehlender Zugang zu 

Infrastruktur und Dienstleistungen, wie auch eine weite Entfernung der Parzellen von Erwerbsmöglichkeiten 

kritisiert. IDPs und Rückkehrer ohne Dokumente sind von der Vergabe von Land ausgeschlossen (IDMC/NRC 

2.2014). 

Bereits 2017 hat die afghanische Regierung mit der Umsetzung des Aktionsplans für Flüchtlinge und 

Binnenflüchtlinge begonnen. Ein neues, transparenteres Verfahren zur Landvergabe an Rückkehrer läuft als 

Pilotvorhaben mit neuer rechtlicher Grundlage an, kann aber noch nicht flächendeckend umgesetzt werden. 

Eine Hürde ist die Identifizierung von geeigneten, im Staatsbesitz befindlichen Ländereien. Generell führt die 

unklare Landverteilung häufig zu Streitigkeiten. Gründe hierfür sind die jahrzehntelangen kriegerischen 

Auseinandersetzungen, mangelhafte Verwaltung und Dokumentation von An- und Verkäufen, das große 

Bevölkerungswachstum sowie das Fehlen eines funktionierenden Katasterwesens. So liegen dem afghanischen 

Innenministerium Berichte über widerrechtliche Aneignung von Land aus 30 Provinzen vor (AA 2.7.2019). 
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Anmerkung: Ausführlichere Informationen können dem FFM-Bericht Afghanistan 4.2018 entnommen werden. 

 

Aktuelle Informationen zu COVID-19 (siehe dazu auch Abschnitt länderspezifische Anmerkungen) 

Anmerkungen: Informationen von IOM Kabul zufolge, sind IOM-Rückkehrprojekte mit Stand 13.5.2020 auch 

weiterhin in Afghanistan operativ (IOM KBL 13.5.2020). 

IOM Österreich unterstützt auch derzeit Rückkehrer/innen im Rahmen der freiwilligen Rückkehr. Aufgrund des 

stark reduzierten Flugbetriebs ist die Rückkehr seit April 2020 nur in sehr wenige Länder tatsächlich möglich. 

Neben der Reiseorganisation bietet IOM Österreich dabei, wie bekannt, Unterstützung bei der Ausreise am 

Flughafen Wien Schwechat an (IOM AUT 18.5.2020). 

Mit Stand 18.5.2020, sind im laufenden Jahr bereits 19 Projektteilnehmer/innen nach Afghanistan 

zurückgekehrt. Mit ihnen, als auch mit potenziellen Projektteilnehmer/innen, welche sich noch in Österreich 

befinden, steht IOM Österreich in Kontakt und bietet Beratung/Information über virtuelle 

Kommunikationswege an (IOM AUT 18.5.2020). 

 

Unterstützung durch IOM 

Die internationale Organisation für Migration (IOM – International Organization for Migration) unterstützt mit 

diversen Projekten die freiwillige Rückkehr und Reintegration von Rückkehrer/innen nach Afghanistan. In Bezug 

auf die Art und Höhe der Unterstützungsleistung muss zwischen unterstützter freiwilliger und zwangsweiser 

Rückkehr unterschieden werden (IOM KBL 26.11.2018; vgl. IOM AUT 23.1.2020; BFA 13.6.2019; BFA 4.2018). 

Im Rahmen der unterstützten Freiwilligen Rückkehr kann Unterstützung entweder nur für die Rückkehr (Reise) 

oder nach erfolgreicher Aufnahme in ein Reintegrationsprojekt auch bei der Wiedereingliederung geleistet 

werden (IOM AUT 23.12.020). 

Mit 1.1.2020 startete das durch den AMIF der Europäischen Union und das österreichische Bundesministerium 

für Inneres kofinanzierten Reintegrationsprojekt, RESTART III. Im Unterschied zu den beiden Vorprojekten 

RESTART und RESTART II steht dieses Projekt ausschließlich RückkehrerInnen aus Afghanistan zur Verfügung.  

RESTART III, ist wie das Vorgängerprojekt auf drei Jahre, nämlich bis 31.12.2022 ausgerichtet und verfügt über 

eine Kapazität von 400 Personen. Für alle diese 400 Personen ist neben Beratung und Information – in 

Österreich sowie in Afghanistan – sowohl die Bargeldunterstützung in der Höhe von 500 Euro wie auch die 

Unterstützung durch Sachleistungen in der Höhe von 2.800 Euro geplant (IOM AUT 23.1.2020). 

Die Teilnahme am Reintegrationsprojekt von IOM ist an einige (organisatorische) Voraussetzungen gebunden. 

So stellen Interessent/innen an einer unterstützen freiwilligen Rückkehr zunächst einen entsprechenden Antrag 

bei einer der österreichischen Rückkehrberatungseinrichtungen - dem VMÖ (Verein Menschenrechte 

Österreich) oder der Caritas bzw. in Kärnten auch beim Amt der Kärntner Landesregierung. Die jeweilige 

Rückkehrberatungsorganisation prüft dann basierend auf einem Kriterienkatalog des BMI, ob die 

Anforderungen für die Teilnahme durch die AntragsstellerInnen erfüllt werden. Für Reintegrationsprojekte ist 

durch das BMI festgelegt, dass nur Personen an dem Projekt teilnehmen können, die einen dreimonatigen 

Aufenthalt in Österreich vorweisen können. Es wird hier jedoch auf mögliche Ausnahmen hingewiesen, wie 

zum Beispiel bei Personen, die im Rahmen der Dublin-Regelung nach Österreich rücküberstellten werden. Des 

weiteren sieht die BMI Regelung vor, dass nur eine Person pro Kernfamilie die Unterstützungsleistungen 

erhalten kann (BMI Stand 23.1.2020). Im Anschluss unterstützt die jeweilige Rückkehrberatungseinrichtung 

den/die Interessenten/in beim Antrag auf Kostenübernahme für die freiwillige Rückkehr an das BFA. Wenn die 

Teilnahme an dem Reintegrationsprojekt ebenso gewünscht ist, so ist ein zusätzlicher Antrag auf Bewilligung 
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des Reintegrationsprojektes zu stellen. Kommt es in weiterer Folge zu einer Zustimmung des Antrags seitens 

des BMI wird ab diesem Zeitpunkt IOM involviert (IOM AUT 23.1.2020). 

[Anm.: Es besteht auch die Möglichkeit jederzeit einen Antrag auf freiwillige Rückkehr zu stellen, auch ohne 

Teilnahme an dem Projekt. Eine Mitarbeiterin von IOM Österreich weist in diesem Zusammenhang darauf hin, 

dass es hier keine Teilung zwischen freiwilligen und unterstützten Rückkehrer/innen gibt. Grundsätzlich spricht 

man von unterstützter freiwilliger Rückkehr und zusätzlich gibt es die Reintegrationsunterstützung bei 

Projektteilnahme.] 

 

Neben Beratung und Vorabinformationen ist IOM für die Flugbuchung verantwortlich und unterstützt die 

Projektteilnehmer auch bei den Abflugmodalitäten. Flüge gehen in der Regel nach Kabul, können auf Wunsch 

jedoch auch direkt nach Mazar-e Sharif gehen [Anm.: Unter Umgehung von Kabul und mit Zwischenlandung in 

Mazar-e-Sharif]. Die Weiterreise nach Herat beispielsweise findet in der Regel auf dem Luftweg über Kabul 

statt (IOM 26.11.2018). Die österreichischen Mitarbeiter unterstützen die Projektteilnehmer beim Einchecken, 

der Security Controle, der Passkontrolle und begleiten sie bis zum Abflug-Terminal (BMI Stand 23.1.2020). 

Teilnehmer am Reintegrationsprojekt RESTART III von IOM landen in der Regel (zunächst) in der afghanischen 

Hauptstadt Kabul. Dort werden sie von den örtlichen IOM-MitarbeiterInnen in Empfang genommen. IOM 

Mitarbeiter können Rückkehrer/innen direkt nach Verlassens des Flugzeuges empfangen und sie bei den Ein- 

bzw. Weiterreiseformalitäten unterstützen. An den Flughäfen anderer Städten wie Mazar-e-Sharif, Kandahar 

oder Herat gibt es keine derartige Ausnahmeregelung (IOM KBL 26.11.2018; vgl. IOM AUT 23.1.2020). 

RESTART sowie die Folgeprojekte RESTART II und RESTART III unterscheiden sich nur minimal voneiander. So ist 

beispielsweise die Höhe der Barzahlung und auch die Unterstützung durch Sachleistungen gleichgeblieben, 

wobei im ersten RESTART Projekt und in der ersten Hälfte von RESTART II nur 2.500 Euro in Sachleistung 

investiert wurden und die restlichen 300 Euro für Wohnbedürfnisse, Kinderbetreuung oder zusätzlich für 

Bildung zur Verfügung standen. Dies wurde im Verlauf von RESTART II geändert und es ist nun auch in RESTART 

III der Fall, sodass die gesamte Summe für eine einkommensgenerierende Tätigkeit verwendet werden kann 

(IOM AUT 27.3.2020). 

 

RADA 

IOM hat mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union das Projekt „RADA“ (Reintegration Assistance 

and Development in Afghanistan) entwickelt. (IOM 5.11.2019). 

Innerhalb dieses Projektes gibt es eine kleine Komponente (PARA – Post Arrival Reception Assistance), die sich 

speziell an zwangsweise rückgeführte Personen wendet. Der Leistungsumfang ist stark limitiert und nicht mit 

einer Reintegrationsunterstützung vergleichbar. Die Unterstützung umfasst einen kurzen medical check 

(unmittelbare medizinische Bedürfnisse) und die Auszahlung einer Bargeldunterstützung in der Höhe von 

12.500 Afghani (rund 140 EUR) zur Deckung unmittelbarer, dringender Bedürfnisse (temporäre Unterkunft, 

Weiterreise, etc.) (IOM AUT 23.1.2020). 

 

Wohnungen 

In Kabul und im Umland sowie in anderen Städten steht eine große Anzahl an Häusern und Wohnungen zur 

Verfügung. Die Kosten in Kabul-City sind jedoch höher als in den Vororten oder in den anderen Provinzen. 

Private Immobilienhändler in den Städten bieten Informationen zu Mietpreisen für Häuser und Wohnungen an. 

Die Miete für eine Wohnung liegt zwischen 300 USD und 500 USD. Die Lebenshaltungskosten pro Monat 

belaufen sich auf bis zu 400 USD (Stand 2018), für jemanden mit gehobenem Lebensstandard. Diese Preise 
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gelten für den zentral gelegenen Teil der Stadt Kabul, wo Einrichtungen und Dienstleistungen wie Sicherheit, 

Wasserversorgung, Schulen, Kliniken und Elektrizität verfügbar sind. In ländlichen Gebieten können sowohl die 

Mietkosten, als auch die Lebenshaltungskosten um mehr als 50% sinken. Betriebs- und Nebenkosten wie 

Wasser und Strom kosten in der Regel nicht mehr als 40 USD pro Monat. Abhängig vom Verbrauch können die 

Kosten allerdings höher sein (IOM 2018). 

Wohnungszuschüsse für sozial Benachteiligte oder Mittellose existieren in Afghanistan nicht (IOM 2018). 

Anmerkung: Weitere Informationen zur Unterstützung von Rückkehrern durch IOM können der Analyse Herat 

2019 und dem FFM Bericht Afghanistan 2018 entnommen werden. 

 

[…] 

 

4. Beweiswürdigung: 

 

Der Beweiswürdigung liegen folgende maßgebende Erwägungen zugrunde: 

 

Der Verfahrensgang ergibt sich aus den zur gegenständlichen Rechtssache vorliegenden 

Verfahrensakten des BFA. 

 

4.1. Zur Person des BF: 

 

4.1.1. Die Identität des BF steht mangels Vorlage von Identitätsdokumenten nicht fest. 

 

Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit und Herkunft, insbesondere zu seiner 

Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit sowie zu den Lebensumständen des BF stützen 

sich auf die diesbezüglich glaubhaften Angaben des BF im Verfahren vor dem BFA und im 

Beschwerdeverfahren und auf die Kenntnis und Verwendung der Sprachen Paschtu und Dari. 

 

Die Feststellungen betreffend die Aufenthaltsorte seiner Angehörigen beruhen auf den 

gleichbleibenden Angaben des BF. Der BF gab im Verfahren selbst an, von seiner Familie 

auch in Österreich finanziell unterstützt zu werden. 

 

Die Feststellungen zu Schulbildung beruhen ebenfalls auf seinen Angaben.  

 

4.1.2. Die Feststellungen, dass der BF an keinen schwerwiegenden Erkrankungen leidet und 

arbeitsfähig ist, stützen sich auf die Angaben des BF in der Einvernahme vor dem BFA. Er gab 

an, gesund zu sein. Hinweise, dass er körperlich nicht in der Lage sein könnte zu arbeiten, 

haben sich somit nicht ergeben, zumal keine ärztlichen Befunde vorgelegt wurden. 
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4.1.3. Der Reiseweg und der bisherige Verfahrensgang ergeben sich aus der Aktenlage. 

 

4.1.4. Die Feststellung zur Aufenthaltsdauer, zur Lebenssituation und Integration des BF in 

Österreich stützen sich auf die Aktenlage. Der BF hat keine Nachweise über die Absolvierung 

von Deutschkursen oder andere Integrationsmaßnahmen vorgelegt. Dass der BF nicht 

selbsterhaltungsfähig ist, ergibt sich daraus, dass er bisher in Österreich nicht erwerbstätig 

war und sich derzeit in Schubhaft befindet.  Der BF konnte weder die Nachnamen noch die 

Wohnorte seiner Bekannten in Österreich nennen, weshalb nur von einer geringen sozialen 

Verwurzelung auszugehen ist. 

 

4.1.5. Die strafrechtlichen Verurteilungen ergeben sich aus einem Auszug des Strafregisters. 

 

Das tschechische Strafurteil liegt ebenfalls im Akt auf und gab auch der BF selbst an, in 

Tschechien wegen Drogenbesitzes zu zwölf Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden zu 

sein. 

 

4.2. Zu den Fluchtgründen des BF: 

 

4.2.1. Die Aussagen des Asylwerbers stellen, wie der Verwaltungsgerichtshof in ständiger 

Rechtsprechung erkennt, im Asylverfahren häufig die zentrale Erkenntnisquelle dar, die auf 

ihre Glaubwürdigkeit zu überprüfen ist. So ist das Vorbringen eines Asylwerbers dann als 

glaubhaft anzusehen, wenn es nachstehende vier Grunderfordernisse erfüllt: 

 

1. Das Vorbringen des Asylwerbers ist genügend substantiiert. Dieses Erfordernis ist 

insbesondere dann nicht erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage schildert 

oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht aber in der Lage ist, konkrete und detaillierte 

Angaben über seine Erlebnisse zu machen. 

2. Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber 

darf sich nicht in wesentlichen Aussagen widersprechen.  

3. Das Vorbringen muss plausibel sein, d.h. mit den Tatsachen oder der allgemeinen 

Erfahrung übereinstimmen. Diese Voraussetzung ist u.a. dann nicht erfüllt, wenn die 

Darlegungen mit den allgemeinen Verhältnissen im Heimatland nicht zu vereinbaren sind 

oder sonst unmöglich erscheinen und  

4. der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird dann nicht der Fall sein, wenn 

sein Vorbringen auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt ist, aber auch dann, 

wenn er wichtige Tatsachen verheimlicht oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des 
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Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder unbegründet und verspätet erstattet oder 

mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt und die nötige Mitwirkung verweigert. 

 

Der BF brachte zu seinem gegenständlichen, zweiten Asylantrag vor, dass sein Bruder  

X X X X  mittlerweile Mitglied der Taliban sei. Der Bruder habe schon einen weiteren 

älteren Bruder,  X X X X  , wegen ihm unterstellter westlicher Gesinnung bzw. Abfall vom 

Islam ermordet. Der BF befürchte daher, auch von diesem Bruder ermordet zu werden, da er 

sich lange Zeit in Europa aufgehalten habe. 

 

Zu diesem Vorbringen ist zunächst festzuhalten, dass der BF schon in seinem ersten 

Asylverfahren vorgebracht hat, von den Taliban verfolgt zu werden. Diese hätten versucht, 

ihn zu rekrutieren, und er befürchte, bei einer Rückkehr auch wegen des ihm unterstellten 

Abfalls vom Islam ermordet zu werden. Dieses Vorbringen wurde vom Bundesasylamt als 

nicht glaubhaft beurteilt. Der BF zog im Laufe des Verfahrens die Beschwerde gegen 

Spruchpunkt I. dieses Bescheids und damit gegen diese Beurteilung des Bundesasylamtes 

zurück, weshalb der Spruchpunkt in Rechtskraft erwuchs. Da somit schon das erste 

Fluchtvorbringen des BF nicht den Tatsachen entsprach, bestehen auch begründete Zweifel 

am Wahrheitsgehalt des aktuellen Fluchtvorbringens. 

 

Wie vom BFA bereits korrekt ausgeführt, ist es nicht nachvollziehbar, dass der BF von seinem 

Vater und seinen Brüdern finanziell unterstützt werden könnte (siehe Seite 22 des 

Bescheids), wenn tatsächlich sein Bruder X X X X  , der Mitglied der Taliban sei, im 

gemeinsamen Haushalt mit seinem Vater lebe. Ebenfalls nicht nachvollziehbar ist, dass der 

Vater des BF mit einem seiner Söhne, der einen anderen Sohn ermordet haben soll, 

weiterhin in einem Haushalt leben sollte (siehe Seite 25).  

 

Der BF hat im gegenständlichen Verfahren auch bis dato keine Beweismittel für sein 

Vorbringen vorgelegt, obwohl er im Verfahren mehrmals behauptete, sich Beweismittel 

schicken lassen zu können.  

 

Schließlich ist noch auf einen Widerspruch in der Aussage des BF hinzuweisen. In seiner 

Einvernahme am 28.08.2020 gab er an, dass sein Bruder  X X X X  den Bruder  X X X X  

vor zwei Monaten ermordet habe („Er hat auch schon einen Bruder von mir namens  

X X X X  umgebracht. Das war vor ca. zwei Monaten.“ Seite 31). Der BF brachte die 

Ermordung seines Bruders jedoch schon bei seiner zweiten Asylantragstellung am 
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25.03.2020, also vor fünf Monaten, vor. Die zeitliche Angabe des BF am 28.08.2020 ist daher 

nicht mit seiner Asylantragstellung am 25.03.2020 in Einklang zu bringen.   

 

Selbst bei Wahrunterstellung des Vorbringens liegen jedoch keine Hinweise darauf vor, dass 

es sich beim BF um ein „high value target“ handelt, das im Fall einer Rückkehr allein wegen 

seiner Verwandtschaft zu einem einfachen Mitglied der Taliban in ganz Afghanistan von den 

Taliban gesucht und verfolgt werden würde. Dem BF als „low-profile“-Person steht daher in 

jedem Fall eine innerstaatliche Fluchtalternative zur Verfügung, da sich die vom BF 

vertretene Annahme, dass sein Bruder allein wegen seiner Rückkehr aus Europa auch in 

Herat oder Mazar-e-Sharif eine Verfolgung durch die Taliban anstoßen könnte, vor dem 

Hintergrund der Länderberichte zur Vorgehensweise der Taliban als ausschließlich spekulativ 

und in höchstem Maße unwahrscheinlich erweist (vgl. VwGH 21.05.2019, Ra 2019/19/0069, 

Rz 11 bis 14). Darüber hinaus ist nicht anzunehmen, dass der Bruder des BF überhaupt von 

dessen Rückkehr nach Afghanistan erfahren würde, da die Familie des BF laut dessen 

eigenen Angaben schon jetzt in der Lage ist, ihn hinter dem Rücken des Bruders finanziell zu 

unterstützen.  

 

Eine individuelle konkrete Verfolgung des BF im Falle seiner Rückkehr nach Afghanistan 

allein aufgrund seines langen Aufenthaltes in Europa hat der BF nicht substantiiert 

vorgebracht. Es ist den beigezogenen Länderberichten auch nicht zu entnehmen, dass 

Rückkehrer aus Europa in besonderer Form von Gewalt und Bedrohungen betroffen wären, 

sodass auch eine generelle (Gruppen)Verfolgung von Rückkehrern aus Europa nicht 

festgestellt werden konnte. 

 

4.2.2. Der Ermittlungspflicht des BFA steht eine Mitwirkungspflicht des BF gegenüber. Der 

VwGH hat in ständiger Judikatur erkannt, dass es für die Glaubhaftmachung der Angaben 

erforderlich ist, dass der BF die für die ihm drohende Behandlung oder Verfolgung 

sprechenden Gründe konkret und in sich stimmig schildert, und dass diese Gründe 

objektivierbar sind, wobei zur Erfüllung des Tatbestandsmerkmals des „Glaubhaft-Seins“ der 

Aussage des Asylwerbers selbst wesentliche Bedeutung zukommt. Damit ist die Pflicht des 

Antragstellers verbunden, initiativ alles darzulegen, was für das Zutreffen der 

Voraussetzungen und für eine Asylgewährung spricht und diesbezüglich konkrete Umstände 

anzuführen, die objektive Anhaltspunkte für das Vorliegen dieser Voraussetzungen liefern. 

Insoweit trifft den Antragsteller eine erhöhte Mitwirkungspflicht (VwGH 11.11.1991, 

91/12/0143, VwGH 13.04.1988, 86/01/0268). Der Antragsteller hat daher das Bestehen 

einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten 
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Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels 

konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel 

untermauerte Angaben darzutun ist (u.a. VwGH 26.06.2997, 95/18/1291, VwGH 17.07.1997, 

97/18/0336, VwGH 05.04.1995, 93/180289). Die Mitwirkungspflicht bezieht sich zumindest 

auf jene Umstände, die in seiner Sphäre gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde 

nicht von Amts wegen verschaffen kann. 

 

Von weiteren Erhebungen im Herkunftsland konnte daher Abstand genommen werden. Da 

weitere Fluchtgründe weder behauptet wurden, noch von Amts wegen hervorgekommen 

sind, konnte eine asylrelevante Verfolgung nicht glaubhaft gemacht werden. 

 

4.3. Zu einer möglichen Rückkehr des BF in den Herkunftsstaat: 

 

Wie oben festgestellt, leidet der BF nicht an psychischen oder physischen Erkrankungen oder 

Gebrechen. Zudem ergibt sich aus den eingebrachten Länderfeststellungen (siehe oben 

Punkt 3.4.), dass in Mazar-e Sharif oder Herat sowohl Medikamente auf dem Markt 

erwerblich sind und Krankenhäuser kostenfreie medizinische Versorgung bieten, weshalb 

davon ausgegangen werden kann, dass der BF – wenn auch nicht so problemlos wie im 

Bundesgebiet – bei Bedarf Zugang zu einem Arzt und Medikamenten finden wird. 

 

Für eine existenzielle Gefährdung des BF bestehen keine Hinweise. Er verfügt über eine gute 

Schulbildung und der erwerbsfähige BF kann nach seiner Rückkehr nach Afghanistan eine 

Erwerbstätigkeit aufnehmen. Der BF wird selbst in Österreich von seiner Familie in 

Afghanistan finanziell unterstützt. Es gibt keinen Anhaltspunkt, wieso er in Mazar-e Sharif 

oder Herat nicht in der Lage sein sollte, seine Existenz durch Erwerbstätigkeit zu sichern und 

eine einfache Unterkunft zu finden bzw. wieder bei seiner Familie Unterkunft zu nehmen. 

Auch ergibt sich unter Zugrundelegung der Länderberichte unter dem Aspekt der 

Sicherheitslage in Mazar-e Sharif oder Herat keine besondere Gefährdungssituation für den 

BF. Aufgrund der Erwerbsfähigkeit ist die Lebensgrundlage bei Rückkehr in urbanes Gebiet 

ausreichend gesichert, um den Aufbau einer Existenz bei einer Rückkehr nach Mazar-e Sharif 

oder Herat zu gewährleisten. Er hat damit realistische Chancen, sich am Arbeitsmarkt zu 

integrieren und in diesen Städten eine Unterkunft zu finden. Der Lebensunterhalt des BF ist 

auch durch die finanzielle Unterstützung seiner Familie gesichert. 

 

Es ist zudem notorisch, dass der BF bei einer freiwilligen Rückkehr nach negativem 

Verfahrensausgang Rückkehrhilfe bzw. zusätzlich die Aufnahme in ein Reintegrationsprojekt 
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beantragen kann: In Österreich stehen für afghanische Staatsangehörige zwei spezielle 

Reintegrationsprojekte zur Verfügung (ERIN oder RESTART II). Beide Angebote zielen effektiv 

auf die Wiedereingliederung im Heimatland ab und können erst nach Ankunft im 

Herkunftsland bezogen werden. Ziel ist es, den Rückkehrer vor allem durch Aus- und 

Fortbildungsmaßnahmen, sowie Start Ups den Neustart im Heimatland zu erleichtern. Die 

Sachleistung beträgt bei ERIN 3.000 EUR; in bar erhalten die Personen 500,- EUR; beim IOM-

Projekt (RESTART II) besteht die Sachleistung aus 2.800,- EUR und der Barwert aus 500,- EUR. 

Je nach Bedarf stellt hier IOM auch Leistungen wie Family Assessment, temporäre 

Unterkunft nach der Ankunft und die Weiterreise zum Zielort zur Verfügung (sämtliche 

Informationen dazu können auch jederzeit aktuell auf www.voluntaryreturn.at in diversen 

Sprachen abgerufen werden).  

 

Bei einer zwangsweisen Außerlandesbringung stellt Österreich die sogenannte „Post Arrival 

Assistance“ zur Verfügung. Die International Organization for Migration (IOM) führt dieses 

EU-finanzierte Unterstützungsprogramm im Auftrag der Europäischen Kommission 

(Directorate General for International Cooperation and Development) aus.  Im Detail 

umfasst die Post-Arrival-Assistance die vorübergehende Unterkunftnahme, Hilfestellung 

beim weiteren Transport, sowie ggf. medizinische und psychosoziale Betreuung. Der Fremde 

erhält im Rahmen des Kontaktgespräches im Zuge der Abschiebevorbereitung eine 

Information über die Möglichkeiten der „Post Arrival Assistance“ und ein Informationsblatt 

mit den Kontaktdaten von IOM in Kabul. IOM Afghanistan wird vom BFA über die jeweiligen 

Ankünfte vorab informiert. Bei nicht vorhandenen Eigenmitteln erhält der zwangsweise 

Rückzuführende zusätzlich seitens des BFA 50,00 EUR als sogenanntes Zehrgeld zur 

Sicherung des Fortkommens in den ersten Tagen nach seiner Rückführung. Eine 

Betragserhöhung ist im Einzelfall möglich.  

 

Unbeschadet dessen, dass auch ohne Inanspruchnahme dieser Unterstützungsmechanismen 

im Fall des BF bei einer Rückkehr keine Anhaltspunkte für eine Existenzbedrohung 

hervorgekommen sind, stellt die Möglichkeit der Inanspruchnahme (einer) dieser 

Unterstützungen sicher, dass er bei einer Rückkehr nicht auf sich alleine gestellt ist, sondern 

bei zusätzlichem Bedarf Hilfestellung bekommt. 

 

Die dargestellten Umstände rechtfertigen aus Sicht des erkennenden Gerichtes im Lichte 

einer Gesamtbetrachtung die Annahme, dass sich der BF auch ohne dortige soziale 

Anknüpfungspunkte in Mazar-e Sharif oder Herat oder mit Hilfe seiner familiären 

Anknüpfungspunkte in Kabul aus eigenem eine Existenz aufbauen und sichern kann. Dafür 
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spricht nicht zuletzt auch die Tatsache, dass der BF in der Lage war, völlig auf sich alleine 

gestellt über ihm unbekannte Länder die Flucht bis nach Österreich zu meistern, wobei er 

sicherlich ein überdurchschnittliches Maß an Anpassungs- und Selbsterhaltungsfähigkeit 

unter Beweis stellen musste. 

 

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, wonach sich zum Entscheidungszeitpunkt in 

Afghanistan die Versorgungslage, insbesondere die medizinische Versorgungslage, durch die 

Covid-19-Epidemie maßgeblich geändert habe, und wird auf die Ausführungen in der 

rechtlichen Beurteilung hingewiesen. 

 

4.4. Zur Lage im Herkunftsstaat des BF: 

 

Die diesem Erkenntnis zugrunde gelegten Länderfeststellungen (siehe oben Punkt 3.4.) 

gründen sich auf Berichte verschiedener anerkannter und teilweise vor Ort agierender 

staatlicher und nichtstaatlicher Institutionen und Personen, die in ihren Aussagen ein 

übereinstimmendes und schlüssiges Gesamtbild der Situation in Afghanistan ergeben. 

Angesichts der Seriosität der angeführten Erkenntnisquellen und der Plausibilität der 

überwiegend übereinstimmenden Aussagen besteht kein Grund, an der Richtigkeit der 

Angaben zu zweifeln. Insoweit den Feststellungen Berichte älteren Datums zugrunde liegen, 

ist auszuführen, dass sich seither die darin angeführten Umstände unter Berücksichtigung 

der dem BVwG von Amts wegen vorliegenden Berichte aktuelleren Datums für die 

Beurteilung der gegenwärtigen Situation fallrelevant nicht wesentlich geändert haben. 

 

Dass sich seit der Erlassung des bekämpften Bescheides des BFA in Afghanistan allgemein 

und für den gegenständlichen Fall relevant eine entscheidende Lageveränderung ergeben 

hätte, kann im verfahrensgegenständlichen Bezug (wenngleich die Lage insgesamt etwas 

schlechter geworden ist) verneint werden. Die Lage in Afghanistan stellt sich diesbezüglich im 

Wesentlichen unverändert dar, wie sich das erkennende Gericht durch ständige Beachtung 

der aktuellen Quellenlage (u.a. durch Einschau in das aktuelle Länderinformationsblatt) 

versichert hat. 

 

Der BF hat die Feststellungen nicht in substantiierter Weise bestritten, bezüglich der in der 

Beschwerde getätigten, allgemein gehaltenen Ausführungen zur Sicherheitslage in 

Afghanistan wird auf die Auseinandersetzung mit der Sicherheitslage und Rückkehrsituation 

verwiesen (vgl. dazu oben Punkt 4.3.). 
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Ergänzend ist festzuhalten, dass jüngeren Berichten (EASO vom Juni 2018 bzw. Juni 2019, 

UNHCR-Guidelines vom August 2018) eine weitere allgemeine Verschärfung der 

Sicherheitslage in Kabul sowie insgesamt eine deutliche Verschärfung der Situation von 

Rückkehrern ohne familiäre/soziale Anknüpfungspunkte – insbesondere unter dem Aspekt 

der Unterkunftsmöglichkeit und der Existenzsicherung – in Kabul zu entnehmen ist. Diese 

sind dementsprechend amtswegig in die Entscheidung – insbesondere im Rahmen der 

folgenden rechtlichen Beurteilung – einzubeziehen. Ein grundlegender Widerspruch zu den 

entsprechenden Informationen im oben bezeichneten Länderinformationsblatt ist 

gleichwohl nicht ersichtlich, weil auch in diesem die genannte Problematik aufgezeigt wird 

und die eine (unstrittige) „volatile Sicherheitslage“ zwangsläufig eine wellenförmig 

abweichende allgemeine Gefährdungsintensität bedeutet. Insbesondere nicht zu entnehmen 

ist den Berichten allerdings eine schwerwiegende Veränderung der Versorgungssituation 

von Personen wie dem BF, der über einen familiären Anknüpfungspunkt verfügt, und von 

dem darüber hinaus erwartet werden kann, durch seine Ausbildung seine Existenz auch aus 

eigenem zu sichern.  

 

5. Rechtliche Beurteilung: 

 

5.1. Anzuwendendes Recht: 

 

Gegenständlich sind die Verfahrensbestimmungen des AVG, des BFA-VG, des VwGVG und 

jene im AsylG enthaltenen sowie die materiellen Bestimmungen des AsylG in der geltenden 

Fassung samt jenen Normen, auf welche das AsylG verweist, anzuwenden. 

 

Gemäß § 6 Bundesverwaltungsgerichtsgesetz – BVwGG, BGBl. I Nr. 10/2013 in der geltenden 

Fassung, entscheidet das BVwG durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder 

Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Gegenständlich liegt somit 

Einzelrichterzuständigkeit vor.  

 

Gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 des BFA-Verfahrensgesetzes (BFA-VG), BGBl. I Nr. 87/2012 in der 

geltenden Fassung, entscheidet über Beschwerden gegen Entscheidungen (Bescheide) des 

BFA das BVwG. 

 

Gemäß § 27 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, soweit es nicht Rechtswidrigkeit wegen 

Unzuständigkeit der Behörde gegeben findet, den angefochtenen Bescheid, die 

angefochtene Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt 
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und die angefochtene Weisung auf Grund der Beschwerde (§ 9 Abs. 1 Z 3 und 4) oder auf 

Grund der Erklärung über den Umfang der Anfechtung (§ 9 Abs. 3) zu überprüfen. 

 

Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, sofern die Beschwerde nicht 

zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist, die Rechtssache durch Erkenntnis zu 

erledigen.  

 

Gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden gemäß Art. 130 

Abs. 1 Z 1 B-VG dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn 

1. der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder 

2. die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst 

im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis 

verbunden ist. 

 

Gemäß § 15 AsylG hat der Asylwerber am Verfahren nach diesem Bundesgesetz mitzuwirken 

und insbesondere ohne unnötigen Aufschub seinen Antrag zu begründen und alle zur 

Begründung des Antrags auf internationalen Schutz erforderlichen Anhaltspunkte über 

Nachfrage wahrheitsgemäß darzulegen. 

 

Gemäß § 18 AsylG hat die Behörde in allen Stadien des Verfahrens von Amts wegen darauf 

hinzuwirken, dass die für die Entscheidung erheblichen Angaben gemacht oder lückenhafte 

Angaben über die zur Begründung des Antrages geltend gemachten Umstände 

vervollständigt, die Bescheinigungsmittel für die Angaben bezeichnet oder die angebotenen 

Bescheinigungsmittel ergänzt und überhaupt alle Aufschlüsse gegeben werden, welche zur 

Begründung des Antrages notwendig erscheinen. Erforderlichenfalls sind 

Bescheinigungsmittel auch von Amts wegen beizuschaffen. 

 

5.2. Rechtlich folgt daraus: 

 

Zu Spruchteil A): 

 

5.2.1. Die gegenständliche und zulässige Beschwerde wurde rechtzeitig beim BFA 

eingebracht und ist nach Vorlage am 01.10.2020 beim BVwG eingegangen. Da in den 

maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen eine Senatszuständigkeit nicht vorgesehen ist, 

obliegt in der gegenständlichen Rechtssache die Entscheidung dem nach der jeweils 

geltenden Geschäftsverteilung des BVwG zuständigen Einzelrichter. 
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5.2.2. Das BVwG stellt weiters fest, dass das Verwaltungsverfahren in wesentlichen Punkten 

rechtmäßig durchgeführt wurde. 

 

Dem BF wurde insbesondere durch die Einvernahme – unter Zuhilfenahme geeigneter 

Dolmetscher – ausreichend rechtliches Gehör gewährt. 

 

Die belangte Behörde befragte den BF in der Einvernahme insbesondere zu der von ihm 

behaupteten Gefahrensituation in Afghanistan und legte ihrer Entscheidung umfangreiche 

Berichte unbedenklicher Stellen über die Situation in Afghanistan zu Grunde.  

 

5.2.3. Zur Beschwerde: 

 

Das Vorbringen in der Beschwerde war ebenfalls nicht geeignet, das Antragsvorbringen des 

BF zu unterstützen, da die Beschwerde keine konkreten Ausführungen zum Fluchtvorbringen 

enthält.  

 

Des Weiteren erschöpft sich das Beschwerdevorbringen in der Zitierung mehrere Berichte 

zur Sicherheits- und Versorgungslage. Soweit die allgemeine Menschenrechtssituation in 

Afghanistan dargestellt wurde, verkennt der BF, dass diese nicht geeignet ist, ein konkretes 

asylrelevantes Vorbringen zu ersetzen, sondern allenfalls im Zusammenhang mit der 

Zuerkennung des Status eines subsidiär Schutzberechtigten Berücksichtigung finden könnte. 

 

 

5.2.4. Zu den Spruchpunkten des angefochtenen Bescheides: 

 

5.2.4.1. Zu § 3 AsylG (Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides): 

 

Gemäß § 3 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen 

Schutz gestellt hat, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, soweit dieser Antrag nicht 

wegen Drittstaatssicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist und 

glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der 

Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des 

Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974 (in der Folge GFK) droht 

(vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG, die auf Art. 9 der Statusrichtlinie 

(Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.12.2011 über 
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Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit 

Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für 

Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden 

Schutzes; Neufassung) verweist. 

 

Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG ist der Asylantrag bezüglich der Zuerkennung des Status des 

Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 

11 AsylG) offensteht oder wenn er einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG) gesetzt hat. 

 

Die mit 01.01.2016 in Kraft getretenen Abs. 4 bis 4b des § 3 AsylG, die gemäß § 75 Abs. 24 für 

Asylanträge gelten, die nach dem 15.11.2015 gestellt worden sind, lauten: 

 

„(4) Einem Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt wird, kommt eine 

befristete Aufenthaltsberechtigung als Asylberechtigter zu. Die Aufenthaltsberechtigung gilt 

drei Jahre und verlängert sich um eine unbefristete Gültigkeitsdauer, sofern die 

Voraussetzungen für eine Einleitung eines Verfahrens zur Aberkennung des Status des 

Asylberechtigten nicht vorliegen oder das Aberkennungsverfahren eingestellt wird. Bis zur 

rechtskräftigen Aberkennung des Status des Asylberechtigten gilt die 

Aufenthaltsberechtigung weiter. Mit Rechtskraft der Aberkennung des Status des 

Asylberechtigten erlischt die Aufenthaltsberechtigung.  

 

(4a) Im Rahmen der Staatendokumentation (§ 5 BFA-G) hat das Bundesamt zumindest einmal 

im Kalenderjahr eine Analyse zu erstellen, inwieweit es in jenen Herkunftsstaaten, denen im 

Hinblick auf die Anzahl der in den letzten fünf Kalenderjahren erfolgten Zuerkennungen des 

Status des Asylberechtigten eine besondere Bedeutung zukommt, zu einer wesentlichen, 

dauerhaften Veränderung der spezifischen, insbesondere politischen, Verhältnisse, die für 

die Furcht vor Verfolgung maßgeblich sind, gekommen ist.  

 

(4b) In einem Familienverfahren gemäß § 34 Abs. 1 Z 1 gilt Abs. 4 mit der Maßgabe, dass sich 

die Gültigkeitsdauer der befristeten Aufenthaltsberechtigung nach der Gültigkeitsdauer der 

Aufenthaltsberechtigung des Familienangehörigen, von dem das Recht abgeleitet wird, 

richtet.“  

 

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer sich „aus wohlbegründeter 

Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines 
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Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt 

ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des 

Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf 

diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.“ 

 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor 

Verfolgung. Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der 

speziellen Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im 

Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH 22.12.1999, 99/01/0334; VwGH 

21.12.2000, 2000/01/0131; VwGH 25.01.2001, 2001/20/0011; VwGH 28.05.2009, 

2008/19/1031). Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten 

Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser 

Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde.  

 

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu 

schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, 

wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des 

Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine 

Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 

Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 

21.12.2000, 2000/01/0131; VwGH 25.01.2001, 2001/20/011; VwGH 28.05.2009, 

2008/19/1031). Für eine „wohlbegründete Furcht vor Verfolgung“ ist es nicht erforderlich, 

dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann 

anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind (VwGH 26.02.1997, 95/01/0454; 

VwGH 09.04.1997, 95/01/0555), denn die Verfolgungsgefahr – Bezugspunkt der Furcht vor 

Verfolgung – bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. VwGH 18.04.1996, 95/20/0239; 

vgl. auch VwGH 16.02.2000, 99/01/097), sondern erfordert eine Prognose. 

 

Verfolgungshandlungen, die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen 

dieser Prognose ein wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. dazu VwGH 

09.03.1999, 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe 

haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 09.09.1993, 93/01/0284; VwGH 

15.03.2001, 99720/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb 

seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorherigen Aufenthaltes befindet. Die 

Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 

Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH 16.06.1994, 94/19/0183; VwGH 18.02.1999, 
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98/20/0468). Relevant kann aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss vorliegen, 

wenn der Asylbescheid erlassen wird; auf diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob 

der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den genannten 

Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 09.03.1999, 98/01/0318; VwGH 19.10.2000, 

98/20/0233). 

 

Von einer mangelnden Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits dann gesprochen 

werden, wenn der Staat nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede Übergriffe seitens 

Dritter präventiv zu schützen. Es ist erforderlich, dass der Schutz generell infolge Fehlens 

einer nicht funktionierenden Staatsgewalt nicht gewährleistet wird (vgl. VwGH 01.06.1994, 

94/18/0263; VwGH 01.02.1995, 94/18/0731). Die mangelnde Schutzfähigkeit hat jedoch 

nicht zur Voraussetzung, dass überhaupt keine Staatsgewalt besteht – diesfalls wäre fraglich, 

ob von der Existenz eines Staates gesprochen werden kann –, die ihren Bürgern Schutz 

bietet. Es kommt vielmehr darauf an, ob in dem relevanten Bereich des Schutzes der 

Staatsangehörigen vor Übergriffen durch Dritte aus den in der GFK genannten Gründen eine 

ausreichende Machtausübung durch den Staat möglich ist. Mithin kann eine von dritter Seite 

ausgehende Verfolgung nur dann zur Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen 

Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewendet 

werden kann (VwGH 22.03.2000, 99/01/0256). 

 

Verfolgungsgefahr kann nicht ausschließlich aus individuell gegenüber dem Einzelnen 

gesetzten Einzelverfolgungsmaßnahmen abgeleitet werden, vielmehr kann sie auch darin 

begründet sein, dass regelmäßig Maßnahmen zielgerichtet gegen Dritte gesetzt werden, und 

zwar wegen einer Eigenschaft, die der Betreffende mit diesen Personen teilt, sodass die 

begründete Annahme besteht, (auch) er könnte unabhängig von individuellen Momenten 

solchen Maßnahmen ausgesetzt sein (VwGH 09.03.1999, 98/01/0370; VwGH 22.10.2002, 

2000/01/0322). 

 

Die Voraussetzungen der GFK sind nur bei jenem Flüchtling gegeben, der im gesamten 

Staatsgebiet seines Heimatlandes keinen ausreichenden Schutz vor der konkreten 

Verfolgung findet (VwGH 08.10.1980, VwSlg. 10.255 A). Steht dem Asylwerber die Einreise in 

Landesteile seines Heimatstaates offen, in denen er frei von Furcht leben kann, und ist ihm 

dies zumutbar, so bedarf er des asylrechtlichen Schutzes nicht; in diesem Fall liegt eine sog. 

„inländische Fluchtalternative“ vor. Der Begriff „inländische Fluchtalternative“ trägt dem 

Umstand Rechnung, dass sich die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung im Sinne des Art. 1 

Abschnitt A Z 2 GFK, wenn sie die Flüchtlingseigenschaft begründen soll, auf das gesamte 
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Staatsgebiet des Heimatstaates des Asylwerbers beziehen muss (VwGH 08.09.1999, 

98/01/0503 und 98/01/0648). 

 

Grundlegende politische Veränderungen in dem Staat, aus dem der Asylwerber aus 

wohlbegründeter Furcht vor asylrelevanter Verfolgung geflüchtet zu sein behauptet, können 

die Annahme begründen, dass der Anlass für die Furcht vor Verfolgung nicht (mehr) länger 

bestehe. Allerdings reicht eine bloße – möglicherweise vorübergehende – Veränderung der 

Umstände, die für die Furcht des betreffenden Flüchtlings vor Verfolgung mitbestimmend 

waren, jedoch keine wesentliche Veränderung der Umstände im Sinne des Art. 1 Abschnitt C 

Z 5 GFK mit sich brachten, nicht aus, um diese zum Tragen zu bringen (VwGH 21.01.1999, 

98/20/0399; VwGH 03.05.2000, 99/01/0359). 

 

Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes 

ergibt sich, dass die behauptete Furcht des BF, in seinem Herkunftsstaat mit maßgeblicher 

Wahrscheinlichkeit aus den in der GFK genannten Gründen verfolgt zu werden, nicht 

begründet ist: 

 

5.2.4.1.1. Ein in seiner Intensität asylrelevanter Eingriff in die vom Staat zu schützende 

Sphäre des Einzelnen führt dann zur Flüchtlingseigenschaft, wenn er an einem in Art. 1 

Abschnitt A Z 2 der GFK festgelegten Grund, nämlich die Rasse, Religion, Nationalität, 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Gesinnung anknüpft.  

 

Eine Verfolgung aus asylrelevanten Gründen wurde konnte vom BF nicht glaubhaft gemacht 

werden. Dem Beschwerdeführer ist es auch nicht gelungen, eine individuelle und konkret 

gegen ihn gerichtete Verfolgung als "Rückkehrer" glaubhaft zu machen. 

 

Auch eine von individuellen Aspekten unabhängige "Gruppenverfolgung" kann auf Basis der 

Quellenlage nicht erkannt werden. Allfällige einzelne Diskriminierungen und Ausgrenzungen 

erreichen nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts nicht jenes Ausmaß, das erforderlich 

wäre, um von einer spezifischen Verfolgung aller Rückkehrer aus Europa ausgehen zu 

können. 

 

Das Verlassen des Herkunftsstaates aus persönlichen Gründen oder wegen der dort 

vorherrschenden prekären Lebensbedingungen stellt keine relevante Verfolgung im Sinne 

der GFK dar. Auch Nachteile, die auf die in einem Staat allgemein vorherrschenden 
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politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen zurückzuführen sind, stellen 

keine Verfolgung im Sinne der GFK dar. 

 

5.2.4.1.2. Eine allgemeine desolate wirtschaftliche und soziale Situation stellt nach ständiger 

Judikatur des VwGH keinen hinreichenden Grund für eine Asylgewährung dar (vgl. etwa 

VwGH 14.03.1995, 94/20/0789; 17.06.1993, 92/01/1081). Wirtschaftliche Benachteiligungen 

können nur dann asylrelevant sein, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (vgl. etwa 

VwGH 09.05.1996, 95/20/0161; 30.04.1997, 95/01/0529; 08.09.1999, 98/01/0614). Aber 

selbst für den Fall des Entzugs der Existenzgrundlage ist eine Asylrelevanz nur dann 

anzunehmen, wenn dieser Entzug mit einem in der GFK genannten Anknüpfungspunkt – 

nämlich der Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

sozialen Gruppe oder der politischen Gewinnung – zusammenhängt (siehe auch BVwG 

15.12.2014, W225 1434681-1/31E). Derartiges hat der BF jedoch nicht einmal behauptet. 

 

5.2.4.1.7. Da sich auch sonst keine konkrete gegen den BF gerichtete Verfolgung in seinem 

Heimatstaat ableiten ließ, war im Ergebnis die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des 

angefochtenen Bescheides gemäß § 3 Abs. 1 AsylG als unbegründet abzuweisen. 

 

5.2.4.2. Zu § 8 AsylG (Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides): 

 

5.2.4.2.1. Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf 

internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des 

Asylberechtigten abgewiesen wird (Z 1), oder dem der Status des Asylberechtigten 

aberkannt worden ist (Z 2), der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, wenn 

eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen 

Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der 

Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 

ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im 

Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 

 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der 

Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden.  

 

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung 

des Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche 
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Fluchtalternative im Sinne des § 11 offen steht. 

 

Ist ein Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten nicht schon mangels einer Voraussetzung gemäß Abs. 1 oder aus den 

Gründen des Abs. 3 oder 6 abzuweisen, so hat gemäß § 8 Abs. 3a AsylG 2005 idF FrÄG 2009 

eine Abweisung auch dann zu erfolgen, wenn ein Aberkennungsgrund gemäß § 9 Abs. 2 

AsylG 2005 idF FrÄG 2009 vorliegt. Diesfalls ist die Abweisung mit der Feststellung zu 

verbinden, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in 

seinen Herkunftsstaat unzulässig ist, da dies eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 

EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde 

oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 

infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 

Konfliktes mit sich bringen würde. Dies gilt sinngemäß auch für die Feststellung, dass der 

Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht zuzuerkennen ist. 

 

5.2.4.2.2. Das BVwG hat somit vorerst zu klären, ob im Falle der Rückführung des Fremden in 

seinen Herkunftsstaat Art. 2 EMRK (Recht auf Leben), Art. 3 EMRK (Verbot der Folter), das 

Protokoll Nr. 6 zur EMRK über die Abschaffung der Todesstrafe oder das Protokoll Nr. 13 zur 

EMRK über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe verletzt werden würde. Der 

Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger, noch zum Refoulementschutz nach der vorigen 

Rechtslage ergangenen, aber weiterhin gültigen Rechtsprechung erkannt, dass der 

Antragsteller das Bestehen einer solchen Bedrohung glaubhaft zu machen hat, wobei diese 

aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffende und 

durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben darzutun ist (VwGH 

23.02.1995, Zl. 95/18/0049; 05.04.1995, Zl. 95/18/0530; 04.04.1997, Zl. 95/18/1127; 

26.06.1997, ZI. 95/18/1291; 02.08.2000, Zl. 98/21/0461). Diese Mitwirkungspflicht des 

Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers 

gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann 

(VwGH 30.09.1993, Zl. 93/18/0214). 

 

Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen 

jenen, wie sie bei der Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). 

Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht geeignet, die Feststellung 

nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die 

ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122; 25.01.2001, 
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Zl. 2001/20/0011). 

 

Unter „realer Gefahr“ ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete 

Gefahr möglicher Konsequenzen für den Betroffenen („a sufficiently real risk“) im Zielstaat 

zu verstehen (VwGH 19.02.2004, Zl. 99/20/0573; auch ErläutRV 952 BlgNR 22. GP zu § 8 

AsylG 2005). Die reale Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen und die 

drohende Maßnahme muss von einer bestimmten Intensität sein und ein Mindestmaß an 

Schwere erreichen, um in den Anwendungsbereich des Artikels 3 EMRK zu gelangen (zB 

VwGH 26.06.1997, Zl. 95/21/0294; 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438; 30.05.2001, Zl. 

97/21/0560). Gemäß der Judikatur des VwGH erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines 

tatsächlichen Risikos eine ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit 

aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst 

gültigen Maßstab des „real risk“, wobei sich die Gefahrenprognose auf die persönliche 

Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu 

beziehen hat (vgl. VwGH vom 31.03.2005, 2002/20/0582; VwGH vom 31.05.2005, 

2005/20/0095). 

 

Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen 

Staat abgeschoben wird – auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder 

Bürgerkriegspartei anzugehören –, der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 

EMRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines 

Fremden in diesen Staat entgegenstehen. Die Ansicht, eine Benachteiligung, die alle 

Bewohner des Staates in gleicher Weise zu erdulden hätten, könne nicht als Bedrohung im 

Sinne des § 57 Abs. 1 FrG (nunmehr: § 50 Abs. 1 FPG bzw. § 8 Abs. 1 AsylG 2005) gewertet 

werden, trifft nicht zu (VwGH 25.11.1999, Zl. 99/20/0465; 08.06.2000, Zl. 99/20/0203; 

17.09.2008, Zl. 2008/23/0588). Selbst wenn infolge von Bürgerkriegsverhältnissen letztlich 

offen bliebe, ob überhaupt noch eine Staatsgewalt bestünde, bliebe als Gegenstand der 

Entscheidung nach § 8 AsylG 1997 iVm. § 57 Abs. 1 FrG (nunmehr: § 8 Abs. 1 AsylG 2005) die 

Frage, ob stichhaltige Gründe für eine Gefährdung des Fremden in diesem Sinne vorliegen 

(VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203).  

 

Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, 

in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat 

unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG (nunmehr: § 50 Abs. 1 FPG bzw. § 8 Abs. 1 AsylG 

2005) als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür 

vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 
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27.02.2001, Zl. 98/21/0427; 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028; siehe dazu vor allem auch EGMR 

20.07.2010, N. gg. Schweden, Zl. 23505/09, Rz 52ff; 13.10.2011, Husseini gg. Schweden, Zl. 

10611/09, Rz 81ff). 

 

Bei außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegenden Gegebenheiten im Herkunftsstaat 

kann nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für 

Menschenrechte (EGMR) die Außerlandesschaffung eines Fremden nur dann eine Verletzung 

des Art. 3 EMRK darstellen, wenn im konkreten Fall außergewöhnliche Umstände 

(„exceptional circumstances“) vorliegen (EGMR 02.05.1997, D. gg. Vereinigtes Königreich, Zl. 

30240/96; 06.02.2001, Bensaid, Zl. 44599/98; vgl. auch VwGH 21.08.2001, Zl. 

2000/01/0443). Unter „außergewöhnlichen Umständen“ können auch lebensbedrohende 

Ereignisse (zB Fehlen einer unbedingt erforderlichen medizinischen Behandlung bei 

unmittelbar lebensbedrohlicher Erkrankung) ein Abschiebungshindernis im Sinne des Art. 3 

EMRK iVm. § 8 Abs. 1 AsylG 2005 bzw. § 50 Abs. 1 FPG bilden, die von den Behörden des 

Herkunftsstaates nicht zu vertreten sind (EGMR 02.05.1997, D. gg. Vereinigtes Königreich; 

vgl. VwGH 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443; 13.11.2001, Zl. 2000/01/0453; 09.07.2002, Zl. 

2001/01/0164; 16.07.2003, Zl. 2003/01/0059).  

 

Nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofs (im Folgenden: VwGH) ist am Maßstab der 

Entscheidungen des EGMR zu Art. 3 EMRK für die Beantwortung der Frage, ob die 

Abschiebung eines Fremden eine Verletzung des Art. 3 EMRK darstellt, unter anderem zu 

klären, welche Auswirkungen physischer und psychischer Art auf den Gesundheitszustand 

des Fremden als reale Gefahr („real risk“) – die bloße Möglichkeit genügt nicht – damit 

verbunden wären (VwGH 23.09.2004, Zl. 2001/21/0137). 

 

Hinsichtlich der Bezugspunkte bei der Prüfung der Notwendigkeit subsidiären Schutzes hat 

der VfGH in seinem Erkenntnis vom 13.09.2013, U370/2012 folgendes ausgeführt: 

 

"Für die zur Prüfung der Notwendigkeit subsidiären Schutzes erforderliche 

Gefahrenprognose ist bei einem nicht landesweiten bewaffneten Konflikt auf den 

tatsächlichen Zielort des Beschwerdeführers bei einer Rückkehr abzustellen. Kommt die 

Herkunftsregion des Beschwerdeführers als Zielort wegen der dem Beschwerdeführer dort 

drohenden Gefahr nicht in Betracht, kann er nur unter Berücksichtigung der dortigen 

allgemeinen Gegebenheiten und seiner persönlichen Umstände auf eine andere Region des 

Landes verwiesen werden (VfGH 12.03.2013, U1674/12; 12.06.2013, U2087/2012).“ 
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5.2.4.2.3.1. Nach § 11 Abs. 1 AsylG ist der Antrag auf internationalen Schutz von 

Asylwerbern, denen in einem Teil ihres Herkunftsstaates vom Staat oder sonstigen Akteuren, 

die den Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz 

gewährleistet werden kann und denen der Aufenthalt in diesem Teil des Staatsgebietes 

zugemutet werden kann, abzuweisen (Innerstaatliche Fluchtalternative). Schutz ist 

gewährleistet, wenn in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates keine wohlbegründete 

Furcht nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention vorliegen kann und die 

Voraussetzungen zur Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1 

AsylG) in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates nicht gegeben sind. 

 

Die Inanspruchnahme der Innerstaatlichen Fluchtalternative muss dem Fremden – im Sinne 

eines zusätzlichen Kriteriums – zumutbar sein (Prüfung der konkreten Lebensumstände am 

Zielort); für die Frage der Zumutbarkeit (im engeren Sinn) muss daher ein geringerer 

Maßstab als für die Zuerkennung subsidiären Schutzes als maßgeblich angesehen werden 

(vgl. Filzwieser/Frank/Kloibmüller/Raschhofer, Asyl- und Fremdenrecht, 2016, § 11 AsylG 

2005, K15). 

 

5.2.4.2.3.2. Nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (im Folgenden: 

EGMR) ist die allgemeine Situation in Afghanistan nicht dergestalt, dass schon alleine die 

Rückkehr eines Antragstellers eine ernsthafte Bedrohung für die durch Art. 3 EMRK 

geschützten Rechte bedeuten würde (vgl. EGMR Urteil Husseini v. Sweden vom 13.10.2011, 

Beschwerdenummer 10611/09, Ziffer 84 sowie das rezente Erkenntnis des EGMR, wonach 

die allgemeine Situation in Afghanistan nicht so gelagert ist, dass die Ausweisung dorthin 

automatisch gegen Art. 3 EMRK verstoße: EGMR AGR/Niederlande, 12.01.2016, 13.442/08 

und das dementsprechende Erkenntnis des VwGH vom 23.02.2016, Zl. Ra 2015/01/0134-7). 

 

5.2.4.2.3.3. Für den hier in Rede stehenden Herkunftsstaat Afghanistan hat auch der VwGH 

mehrfach auf die Rechtsprechung des EGMR hingewiesen, wonach die allgemeine Situation 

in Afghanistan nicht so gelagert ist, dass schon alleine die Rückkehr eines Antragstellers 

dorthin eine ernsthafte Bedrohung für die durch Art. 3 EMRK geschützten Rechte bedeuten 

würde (vgl. dazu VwGH 23.02.2016, Ra 2015/01/0134, 18.03.2016, Ra 2015/01/0255, 

13.09.2016, Ra 2016/01/0096, jeweils mit zahlreichen Hinweisen auf die seit 2013 

bestehende Rechtsprechung des EGMR). 

 

Der VwGH verlangt in seiner Judikatur eine konkrete Auseinandersetzung mit den den 

Beschwerdeführer konkret und individuell betreffenden Umständen, die er bei Annahme 
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einer innerstaatlichen Fluchtalternative in Kabul zu gewärtigen hat (VwGH 23.02.2016, Ra 

2015/20/0233). Vor diesem Hintergrund ging der VwGH jüngst mitunter auch davon aus, 

dass betreffend die Beschwerdeführer in den konkreten Verfahren – auf Basis der darin 

getroffenen Feststellungen – keine Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme einer 

innerstaatlichen Fluchtalternative in Kabul dargetan worden sei (vgl. VwGH 08.09.2016, Ra 

2016/20/0063). Die Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative erfordert nämlich im 

Hinblick auf das ihr u.a. innewohnende Zumutbarkeitskalkül insbesondere nähere 

Feststellungen über die zu erwartende konkrete Lage des Asylwerbers in dem in Frage 

kommenden Gebiet (VwGH 29.04.2015, Ra 2014/20/0151; 08.09.2016, Ra 2016/20/0063).  

 

Der VwGH hat in seiner jüngeren, zum Herkunftsstaat Afghanistan ergangenen 

Rechtsprechung wiederholt und unter Bezugnahme auf die diesbezügliche ständige 

Rechtsprechung des EGMR ausgesprochen, dass es grundsätzlich der 

abschiebungsgefährdeten Person obliegt, mit geeigneten Beweisen gewichtige Gründe für 

die Annahme eines Risikos nachzuweisen, dass ihr im Falle der Durchführung einer 

Rückführungsmaßnahme eine dem Art. 3 EMRK widersprechende Behandlung drohen würde 

(vgl. etwa das Urteil des EGMR vom 5. September 2013, I. gg. Schweden, Nr. 61204/09, Vgl. 

hiezu insbesondere auch VwGH 13.09.2016, Ra 2016/01/0096). Es reicht für den 

Antragsteller nicht aus, sich bloß auf eine allgemein schlechte Sicherheits- und 

Versorgungslage in Afghanistan zu berufen. Die allgemeine Situation in Afghanistan ist 

nämlich nicht so gelagert, dass schon alleine die Rückkehr eines Antragstellers dorthin eine 

ernsthafte Bedrohung für die durch Art. 3 EMRK geschützten Rechte bedeuten würde (vgl. 

dazu das Erkenntnis vom 25.04.2017, Ra 2016/01/0307, mwN).  

 

Im Erkenntnis vom 25.04.2017, Ra 2016/01/0307, führte der VwGH im Fall eines aus der 

Provinz Nangarhar stammenden Afghanen (erwerbsfähig, langjährige Schulbildung, aber 

keine Berufserfahrung), der über keine sozialen Netzwerke in anderen Landesteilen 

Afghanistans verfügt und in dessen Fall keine innerstaatliche Fluchtalternative in der Stadt 

Kabul angenommen wurde und ihm subsidiärer Schutz gewährt wurde, aus, dass das BVwG 

mit seinen Feststellungen im angefochtenen Erkenntnis zwar die Möglichkeit einer 

schwierigen Lebenssituation im Fall seiner Rückführung in den Herkunftsstaat aufgezeigt hat, 

dies bei der Arbeitsplatz- und Wohnraumsuche sowie in wirtschaftlicher Hinsicht. Die reale 

Gefahr existenzbedrohender Verhältnisse und somit einer Verletzung des Art. 3 EMRK wird 

damit aber nicht dargetan (vgl. dazu die Erkenntnisse des VwGH vom 25.05.2016, Ra 

2016/19/0036, und vom 08.09.2016, Ra 2016/20/0063, bzw. zur Frage einer innerstaatlichen 
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Fluchtalternative für einen gesunden und arbeitsfähigen afghanischen Staatsangehörigen 

den Beschluss vom 13.09.2016, Ra 2016/01/0096). 

 

Im Erkenntnis vom 19.06.2017, Ra 2017/19/0095, führte der VwGH zudem aus, nicht zu 

verkennen, dass die Lage in Afghanistan sowohl hinsichtlich der Sicherheitslage in einzelnen 

Landesteilen als auch der wirtschaftlichen Situation angespannt ist. Davon zu unterscheiden 

ist aber das Prüfungskalkül des Art. 3 EMRK, das für die Annahme einer solchen 

Menschenrechtsverletzung das Vorhandensein einer die Grundbedürfnisse der 

menschlichen Existenz bedrohenden Lebenssituation unter exzeptionellen Umständen 

fordert. Durch die im angefochtenen Erkenntnis des BVwG festgestellten mangelnden 

tragfähige Beziehungen und fehlenden Ortskenntnissen in Großstädten, aufgrund derer das 

Vorliegen einer innerstaatlichen Fluchtalternative vom BVwG verneint wurde, fand der 

Verwaltungsgerichtshof nicht angezeigt, weshalb er dadurch und insbesondere aufgrund 

mangelnder Ortskenntnisse in Großstädten trotz Vertrautheit mit den kulturellen 

Gegebenheiten und der Sprache aber in eine Situation ernsthafter individueller Bedrohung 

des Lebens käme.  

 

Im Erkenntnis vom 08.08.2017, Zl. Ra 2017/19/0118, hielt der VwGH im Fall eines 

arbeitsfähigen, gesunden, ledigen afghanischen Staatsangehörigen mit Schulbildung und 

Berufserfahrung als Landwirt ohne Anknüpfungspunkte außerhalb seiner Herkunftsprovinz 

Maidan Wardak aus, dass sich aus diesen Feststellungen zu den persönlichem Umständen 

keine Beurteilung dahingehend ableiten lasse, dass ihm eine Neuansiedelung in Kabul nicht 

zugemutet werden kann; vielmehr entsprechen die konkret auf die Person des 

Mitbeteiligten bezogenen Feststellungen den von UNHCR geforderten „bestimmten 

Umständen“, nach denen es alleinstehenden, leistungsfähigen Männern im berufsfähigen 

Alter ohne spezifische Vulnerabilität möglich sei, auch ohne Unterstützung durch die Familie 

in urbaner Umgebung zu leben. Damit bejahte der Verwaltungsgerichtshof in dieser 

Konstellation die Zumutbarkeit der Inanspruchnahme der innerstaatlichen Fluchtalternative 

auch ohne Vorliegen eines sozialen Netzes am Verweisort (Kabul). Dabei verwies der 

Verwaltungsgerichtshof für die Frage einer IFA für einen gesunden und arbeitsfähigen 

afghanischen Staatsangehörigen auf den Beschluss vom 13.09.2016, Ra 2016/01/0096 

(Revisionszurückweisung; Annahme einer IFA in Kabul auch ohne soziales Netz im Fall eines 

Afghanen, der seit dem siebten Lebensjahr in Pakistan lebte). 

 

Im Erkenntnis vom 20.09.2017, Zl. Ra 2017/19/0205 (Stattgabe einer Amtsrevision nach 

Zuerkennung subsidiären Schutzes durch BVwG), zum Fall eines aus der Provinz Ghazni, 
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Distrikt Qaragabh stammenden BF, der im Kindesalter in den Iran übersiedelte, dort drei 

Jahre die Schule besuchte und Hilfstätigkeiten verrichtete, dessen Familie im Iran lebt und 

der keine Anknüpfungspunkte in Afghanistan hat, verwies der VwGH auf VwGH 19.06.2017, 

Ra 2017/19/0095, zum Kriterium einer realen Gefahr einer gegen Art. 3 EMRK verstoßenden 

Behandlung insb. betreffend Lage in Afghanistan, und VwGH 08.08.2017, Ra 2017/19/0118, 

zur Auseinandersetzung mit UNHCR-RL und hielt fest, dass sich aus dort genannten Gründen 

die Entscheidung des BVwG als mit inhaltlicher Rechtswidrigkeit belastet erweist (Rz 9 und 

10). Zudem wurde festgehalten, dass die angespannte Sicherheitslage und 

Wirtschaftssituation vom Prüfkalkül des Art. 3 EMRK (Grundbedürfnisse menschliche 

Existenz bedrohende Lebenssituation unter exzeptionellen Umständen) zu unterscheiden 

sind (Rz 11). Schließlich führte der VwGH aus, in Bezug auf die IFA Kabul ist eine schwierige 

Situation aufgezeigt worden (dabei primär auf Fehlen sozialer/familiärer Kontakte in 

Afghanistan und Fehlen ausreichender Kenntnisse der örtlichen/infrastrukturellen 

Gegebenheiten in Kabul abgestellt), aber die Annahme, aufgrund der individuellen 

Umstände bestehe bei Rückkehr auch in Kabul eine reale Gefahr der Verletzung des Art. 3 

EMRK, ist eine rechtliche Beurteilung, die in den Feststellungen keine Deckung findet (Rz 12). 

 

In seinem Erkenntnis vom 23.01.2018, Ra 2018/18/0001, hat sich der VwGH ausführlich mit 

der Frage der Zumutbarkeit einer in Betracht kommenden innerstaatlichen Fluchtalternative 

auseinandergesetzt: 

 

Demnach unterscheidet § 11 AsylG nach seinem Wortlaut zwei getrennte und selbständig zu 

prüfende Voraussetzungen der innerstaatlichen Fluchtalternative. Zum einen ist zu klären, ob 

in dem als innerstaatliche Fluchtalternative ins Auge gefassten Gebiet Schutz vor asylrechtlich 

relevanter Verfolgung und vor Bedingungen, die nach § 8 Abs. 1 AsylG die Gewährung von 

subsidiärem Schutz rechtfertigen würden, gegeben ist. 

 

Demgemäß verbietet sich die Annahme, der Schutz eines Asylwerbers sei innerstaatlich 

zumindest in einem Teilgebiet gewährleistet, jedenfalls dann, wenn in dieser Region 

Verhältnisse herrschen, die Art. 3 EMRK widersprechen. 

 

Zum anderen setzt die Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative voraus, dass dem 

Asylwerber der Aufenthalt in diesem Gebiet zugemutet werden kann. Die Zumutbarkeit des 

Aufenthaltes ist daher von der Frage der Schutzgewährung in diesem Gebiet zu trennen. 

Selbst wenn in dem betreffenden Gebiet also keine Verhältnisse herrschen, die Art. 3 EMRK 

widersprechen (oder aufgrund derer andere Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 AsylG für die 
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Zuerkennung von subsidiärem Schutz erfüllt wären), wäre eine innerstaatliche 

Fluchtalternative bei Unzumutbarkeit des Aufenthaltes in diesem Gebiet zu verneinen. 

 

Im Sinne einer unionsrechtskonformen Auslegung ist das Kriterium der „Zumutbarkeit“ nach 

§ 11 Abs. 1 AsylG gleichbedeutend mit dem Erfordernis nach Art. 8 Abs. 1 Statusrichtlinie, 

dass vom Asylwerber vernünftigerweise erwartet werden kann, sich im betreffenden Gebiet 

seines Herkunftslandes niederzulassen. 

 

Nach allgemeiner Auffassung soll die Frage der Zumutbarkeit danach beurteilt werden, ob 

der in einem Teil seines Herkunftslandes verfolgte oder von ernsthaften Schäden (iSd Art. 15 

Statusrichtlinie) bedrohte Asylwerber in einem anderen Teil des Herkunftsstaates ein „relativ 

normales Leben“ ohne unangemessene Härte führen kann (vgl. etwa UNHCR Richtlinien Nr. 

4., Rz 22 ff; Marx, Handbuch zur Qualifikationsrichtlinie [2009], 226 ff). 

 

Dabei ist auf die allgemeinen Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen 

Umstände des Asylwerbers zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag abzustellen (§ 

11 Abs. 2 AsylG; vgl. auch die im Wesentlichen gleichlautenden Vorgaben des Art. 8 Abs. 2 

Statusrichtlinie). Marx (a.a.O., 227) argumentiert, die zentrale Frage laute, ob bei 

Berücksichtigung sämtlicher konkreter Umstände des Einzelfalles unter Berücksichtigung der 

allgemeinen Gegebenheiten vom Asylwerber vernünftigerweise verlangt werden könne, 

einen anderen Ort innerhalb seines Herkunftslandes aufzusuchen. Der dort zur Verfügung 

stehende Schutz müsse angemessen und erreichbar sein. Zusätzlich zu konkreten 

Sicherheitsfragen erfordere dies eine Berücksichtigung grundlegender ziviler, politischer und 

sozioökonomischer Rechte. Kontroversen kämen indes auf, wenn es um konkrete Fragen, wie 

etwa den Zugang zu angemessenen Arbeitsmöglichkeiten und um soziale Unterstützung 

gehe. Insoweit bestehe lediglich Übereinstimmung, dass die soziale und wirtschaftliche 

Existenz am Ort der innerstaatlichen Schutzalternative sichergestellt sein müsse. 

 

Der UNHCR formuliert in seinen Richtlinien Nr. 4, Rz 24 ff., dass die Beantwortung der Frage, 

ob dem Asylwerber ein Aufenthalt in einem bestimmten Gebiet des Herkunftsstaates 

zugemutet werden kann, von mehreren Faktoren abhängt. Dazu müssten die persönlichen 

Umstände des Betroffenen (einschließlich allfälliger Traumata infolge früherer Verfolgung), 

die Sicherheit, die Achtung der Menschenrechte und die Aussichten auf wirtschaftliches 

Überleben in diesem Gebiet beurteilt werden. Zum Aspekt des wirtschaftlichen Überlebens 

führt der UNHCR u.a. aus, dass ein voraussichtlich niedrigerer Lebensstandard oder eine 

Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation keine ausreichenden Gründe seien, um ein 
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vorgeschlagenes Gebiet als unzumutbar abzulehnen. Die Verhältnisse in dem Gebiet müssten 

aber ein für das betreffende Land relativ normales Leben ermöglichen. Wäre eine Person in 

dem Gebiet etwa ohne familiäre Bindungen und ohne informelles soziales Netzwerk, sei eine 

Neuansiedlung möglicherweise nicht zumutbar, wenn es der Person nicht auf andere Weise 

gelingen würde, ein relativ normales Leben mit mehr als dem bloßen Existenzminimum zu 

führen. 

 

Der VwGH hielt weiters fest, dass die Frage der Sicherheit des Asylwerbers in dem als 

innerstaatliche Fluchtalternative geprüften Gebiet des Herkunftsstaates selbstverständlich 

wesentliche Bedeutung hat. Es muss mit ausreichender Wahrscheinlichkeit davon 

ausgegangen werden können, dass der Asylwerber in diesem Gebiet Schutz vor asylrechtlich 

relevanter Verfolgung und vor Bedingungen, die nach § 8 Abs. 1 AsylG die Gewährung von 

subsidiärem Schutz rechtfertigen würden, findet. Sind diese Voraussetzungen zu bejahen, so 

wird dem Asylwerber unter dem Aspekt der Sicherheit regelmäßig auch die 

Inanspruchnahme der innerstaatlichen Fluchtalternative zuzumuten sein. 

 

5.2.4.2.4. In der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (im Folgenden: VfGH) vom 

12.12.2017, E 2068/2017-17, wies der Verfassungsgerichtshof die Beschwerde im Fall eines 

im Jänner 1997 im Iran geborenen afghanischen Staatsangehörigen, der den Hazara 

angehört, im Iran die Schule besuchte, arbeitete und der keine Angehörigen in Afghanistan 

hat, und bei dem das BVwG eine innerstaatliche Fluchtalternative in Kabul annahm, ab. Dazu 

hielt der Verfassungsgerichtshof fest, dass das BVwG einerseits feststellte, dass der BF nicht 

in Afghanistan geboren ist, dort nie gelebt hat und auch keine Angehörigen in Afghanistan 

hat, er dort die Schule nicht besuchte, sondern seine Schulbildung im Iran, wo er auch 

aufgewachsen ist, in Farsi erhalten hat, und andererseits feststellte, dass der BF gesund und 

Kabul über den dortigen Flughafen erreichbar sei. Wenn das BVwG daran anschließend 

ausführte, dass keine konkreten Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Hindernisses der 

Rückverbringung in seinen Herkunftsstaat Afghanistan bestünden, so ist ihm aus 

verfassungsrechtlicher Sicht auch im Hinblick auf den im Iran geborenen und 

aufgewachsenen BF nicht entgegenzutreten.  

 

5.2.4.2.5.1. Die Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26.06.2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des 

internationalen Schutzes verweist in Art. 10 zur Anforderung an die Prüfung von Anträgen 

gleichrangig auf die Heranziehung von Quellen wie EASO und UNHCR: 
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„Artikel 10 

[…] 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Asylbehörde ihre Entscheidung über einen 

Antrag auf internationalen Schutz nach angemessener Prüfung trifft. Zu diesem Zweck 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

a) die Anträge einzeln, objektiv und unparteiisch geprüft und entschieden werden; 

b) genaue und aktuelle Informationen aus verschiedenen Quellen, wie etwa EASO und 

UNHCR sowie einschlägigen internationalen Menschenrechtsorganisationen, eingeholt 

werden, die Aufschluss geben über die allgemeine Lage in den Herkunftsstaaten der 

Antragsteller und gegebenenfalls in den Staaten, durch die sie gereist sind, und diese 

Informationen den für die Prüfung und Entscheidung der Anträge zuständigen Bediensteten 

zur Verfügung stehen; 

[…]“ 

 

5.2.4.2.5.2. Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist den UNHCR-

Richtlinien besondere Beachtung zu schenken (s. VwGH 22.11.2016, Ra 2016/20/0259, 

mwN; 08.08.2017, Ra 2017/19/0118; zur „Indizwirkung“ vgl. VwGH 10.12.2014, Ra 

2014/18/0103 bis 0106, mwN). Diese Rechtsprechung geht auf eine Entscheidung des 

Verwaltungsgerichtshofes zurück, in der dieser erkannte, dass Empfehlungen internationaler 

Organisationen zweifelsohne Gewicht zukommt, wenn es um die Beurteilung der 

allgemeinen Verhältnisse vor Ort geht. Sie ersparen jedoch nicht eine nähere 

Auseinandersetzung mit dem Sachverhalt (vgl. VwGH 13.11.2001, 2000/01/0453). 

 

UNHCR ist in den Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer 

Asylsuchender vom 19.04.2016 der Auffassung, dass eine vorgeschlagene interne 

Schutzalternative nur dann zumutbar ist, wenn der Zugang zu (i) Unterkunft, (ii) 

grundlegender Versorgung, wie sanitärer Infrastruktur, Gesundheitsdiensten und Bildung 

und zu (iii) Erwerbsmöglichkeiten gegeben ist. Ferner ist UNHCR der Auffassung, dass eine 

interne Schutzalternative nur dann zumutbar sein kann, wenn betroffene Personen Zugang 

zu einem traditionellen Unterstützungsnetzwerk durch Mitglieder ihrer (erweiterten) Familie 

oder durch Mitglieder ihrer größeren ethnischen Gruppe im vorgeschlagenen 

Neuansiedlungsgebiet haben und davon ausgegangen werden kann, dass diese willens und 

in der Lage sind, den Antragsteller tatsächlich zu unterstützen. Die einzigen Ausnahmen von 

dieser Anforderung der externen Unterstützung stellen nach Auffassung von UNHCR 

alleinstehende leistungsfähige Männer und verheiratete Paare im berufsfähigen Alter ohne 

festgestellten besonderen Schutzbedarf dar. Diese Personen können unter bestimmten 
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Umständen ohne Unterstützung von Familie und Gemeinschaft in urbanen und semiurbanen 

Umgebungen leben, die die notwendige Infrastruktur sowie Erwerbsmöglichkeiten zur 

Sicherung der Grundversorgung bieten und unter tatsächlicher staatlicher Kontrolle stehen. 

[Auszug aus den UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs 

afghanischer Asylsuchender vom 19.04.2016, gleichlautend auch in den UNHCR-RL vom 

30.08.2018, vgl. dort S. 110]. 

 

In den aktuellen Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer 

Asylsuchender vom 30.08.2018 äußert UNHCR angesichts der gegenwärtigen Sicherheitslage 

sowie der menschenrechtlichen und humanitären Situation in Kabul die Auffassung, dass 

eine interne Flucht- und Neuansiedlungsalternative in dieser Stadt „generell“ nicht zur 

Verfügung stehe (arg. S. 114: „UNHCR considers that given the current security, human 

rights and humanitarian situation in Kabul, an Internal Flight or Relocation Alternative 

(IFA/IRA) is generally not available in the city.“). 

 

UNHCR änderte damit in Relation zu den Richtlinien vom 19.04.2016 seine Schlussfolgerung 

zur Relevanz und Zumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative in der Stadt Kabul, 

dies auf Basis der (sofern nichts Anderes angegeben) dem UNHCR am 31.05.2018 bekannten 

Informationen (vgl. FN 2 auf S. 5 der Richtlinien). 

 

Nach den aktuellen Richtlinien vom 30.08.2018 ist UNHCR außerdem vor dem näher 

dargestellten Hintergrund der Ansicht, dass eine vorgeschlagene innerstaatliche Flucht- und 

Neuansiedlungsalternative nur sinnvoll möglich (und zumutbar) ist, wenn die Person Zugang 

zu Unterkünften, grundlegenden Dienstleistungen, wie Sanitärversorgung, 

Gesundheitsversorgung und Bildung sowie Möglichkeiten für den Lebensunterhalt oder 

nachgewiesene und nachhaltige Unterstützung für den Zugang zu einem angemessenen 

Lebensstandard hat. Darüber hinaus hält UNHCR eine innerstaatliche Flucht- und 

Neuansiedlungsalternative nur für zumutbar, wenn die Person Zugang zu einem 

Unterstützungsnetzwerk von Mitgliedern ihrer (erweiterten) Familie oder Mitgliedern ihrer 

größeren ethnischen Gemeinschaft in der Gegend der potenziellen Umsiedlung hat, die 

beurteilt wurden, bereit und in der Lage zu sein, dem Antragsteller in der Praxis echte 

Unterstützung zu leisten. 

 

UNHCR ist weiters der Ansicht, dass die einzige Ausnahme von der Anforderung der 

externen Unterstützung alleinstehende, leistungsfähige Männer und verheiratete Paare im 

erwerbsfähigen Alter sind, soweit keine spezifischen Vulnerabilitäten (wie näher 
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beschrieben) vorliegen. Unter bestimmten Umständen können diese Personen ohne 

familiäre und soziale Unterstützung in urbaner und semi-urbaner Umgebung leben, soweit 

diese Umgebung über die notwendige Infrastruktur und Lebensgrundlagen verfügt, um die 

Grundbedürfnisse des Lebens zu decken und soweit diese einer wirksamen staatlichen 

Kontrolle unterliegt (vgl. S. 109 f.). 

 

Insofern ergibt sich aus den aktualisierten UNHCR-Richtlinien, ausgenommen der Stadt 

Kabul, keine maßgeblich andere Schlussfolgerung hinsichtlich innerstaatlichen 

Fluchtalternativen in urbanen Gebieten als aus jenen zum Stand 19.04.2016. 

 

5.2.4.2.5.3. Das europäische Asyl-Unterstützungsbüro EASO geht in seiner Country Guidance: 

Afghanistan, Juni 2018 (in Folge: "EASO-Länderleitfaden Afghanistan", abrufbar hier: 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-country-guidance-afghanistan-

2018.pdf, vgl. dort S. 30), und in der aktuellen Country Guidance vom Juni 2019 (abrufbar 

hier: https://easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2019.pdf) 

generell davon aus, dass in den Städten Kabul, Herat und Mazar-e Sharif interne 

Schutzalternativen für „Single able-bodied adult men“ als zumutbar angesehen werden 

können, auch wenn der Antragsteller in der jeweiligen Region kein unterstützendes 

Netzwerk hat. Obwohl die Situation in Bezug auf die Ansiedlung in den drei Städten mit 

gewissen Schwierigkeiten verbunden ist, kann, so der Leitfaden, dennoch der Schluss 

gezogen werden, dass diese Antragsteller ihren Lebensunterhalt, Unterkunft und Hygiene 

unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ihre individuellen Umstände keine zusätzlichen 

Vulnerabilitäten darstellen, gewährleisten können. 

 

5.2.4.2.6. Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten 

Sachverhaltes ergibt sich, dass die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des 

subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 8 Abs. 1 AsylG nicht gegeben sind: 

 

Nach den Ergebnissen des Verfahrens muss – wie oben bereits dargestellt – davon 

ausgegangen werden, dass der BF weder aus "wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung" aus 

einem der in der GFK angeführten Asylgründe sein Land verlassen hat, noch ihm bei einer 

Rückkehr eine solche Verfolgung drohen würde, sodass unter diesem Gesichtspunkt keine 

für den Refoulementschutz relevante erhöhte Gefährdung des BF anzunehmen ist. 

 

Aus den herangezogenen herkunftsstaatsbezogenen Erkenntnisquellen ergibt sich zunächst, 

dass die aktuelle Situation in Afghanistan unverändert weder sicher noch stabil ist, doch 
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variiert dabei die Sicherheitslage regional von Provinz zu Provinz und innerhalb der 

Provinzen von Distrikt zu Distrikt. 

 

Die Heimatprovinz des BF, Paktia, scheidet aufgrund der dortige volatilen Sicherheitslage als 

Rückkehrmöglichkeit für den BF aus. 

 

Als Zielort einer allfälligen Rückverbringung des BF ist weiters Mazar-e-Sharif zu prüfen: 

 

In Mazar-e Sharif besteht für den BF weder wohlbegründete Furcht nach Art. 1 Abschnitt A Z 

2 GFK noch sind in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates die Voraussetzungen für die 

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten gegeben. 

 

Was die allgemeine Sicherheitslage betrifft ist zunächst festzuhalten, dass die Stadt Mazar-e 

Sharif nach den Länderfeststellungen jedenfalls als unter Kontrolle der afghanischen 

Regierung stehend zu betrachten ist. Auch ergibt sich daraus nicht, dass dort von einem 

aktiven Konflikt zwischen der Regierung bzw. deren Kräften und regierungsfeindlichen 

Kräften auszugehen wäre. Grundsätzlich zählt die Provinz Balkh zu den ruhigen Provinzen in 

Nordafghanistans mit im Jahr 2017 neun zivilen Opfern auf 100.000 Einwohnern. 

 

Allerdings übersieht das erkennende Gericht nicht, dass es auch in der Stadt Mazar-e Sharif 

wiederkehrend zu sicherheitsrelevanten Vorfällen kommt. Aus dem Berichtsmaterial geht 

hervor, dass Terroranschläge bzw. sonstige sicherheitsrelevante Vorfälle durch 

regierungsfeindliche Gruppierungen, insbesondere auf Einrichtungen mit Symbolcharakter 

("high-profile"-Ziele) wie insbesondere Regierungseinrichtungen oder Armeestützpunkte, in 

der Stadt Mazar-e Sharif nicht auszuschließen sind und in unregelmäßigen Abständen auch 

stattfinden. Jedoch begründet aus Sicht des BVwG allein der Umstand, dass an diesen Orten 

ein Vorfall ausgelöst durch regierungsfeindliche Gruppierungen erfolgen könnte, bei der 

derzeitigen Gefahrenlage für den BF noch keine stichhaltigen Gründe für ein reales Risiko der 

Verletzung seiner durch Art. 2 oder 3 EMRK garantierten Rechte bzw. liegt deshalb noch 

keine ernsthafte Bedrohung seines Lebens oder seiner Unversehrtheit infolge willkürlicher 

Gewalt im Rahmen eines innerstaatlichen Konflikts vor (dazu VwGH 25.04.2017, 

2017/01/0016, m.w.N.):  

 

Die in Mazar-e Sharif verzeichneten Anschläge ereigneten sich hauptsächlich im Nahebereich 

der dargestellten "high-profile"-Ziele. Diese Gefährdungsquellen sind jedoch in reinen 

Wohngebieten und auch bei Berücksichtigung bestimmter, üblicherweise zu erwartender 
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Bewegungen des BF nach seiner Wiederansiedlung (insbesondere der Weg zu Orten des 

Einkaufs von Gegenständen des täglichen Bedarfs, zu [möglichen, zukünftigen] 

Arbeitsstätten oder medizinischen Einrichtungen) nicht in einem solchen Ausmaß 

anzunehmen, dass von einem bereits erreichten Gewaltausmaß, wonach es geradezu 

wahrscheinlich wäre, dass auch der Beschwerdeführer tatsächlich und durch seine bloße 

Anwesenheit in der Stadt Mazar-e Sharif Opfer eines Gewaltaktes werden würde, 

gesprochen werden muss. Dies insbesondere, wenn man dabei die Häufigkeit der 

dargestellten Anschläge dem Gesamtgebiet und der gesamten Einwohnerzahl von Mazar-e 

Sharif (rund 500.000) gegenüberstellt. Auch EASO geht (vgl. dazu EASO-Länderleitfaden 

Afghanistan) vor dem Hintergrund von Art. 8 Statusrichtlinie grundsätzlich davon aus, dass 

das Ausmaß der willkürlichen Gewalt in Mazar-e Sharif nicht ein so hohes Niveau erreicht, 

dass ernsthafte Gründe für die Annahme vorliegen, dass ein Zivilist allein aufgrund seiner 

Anwesenheit dort einem tatsächlichen Risiko eines schweren Schadens ausgesetzt wäre. 

 

Im Falle seiner Rückkehr ist der BF vor diesem Hintergrund aufgrund seiner individuellen 

Verhältnisse auch nicht einer "realen Gefahr" iSd Art 2 oder Art 3 EMRK ausgesetzt, die 

subsidiären Schutz notwendig machen würde. Der BF hat zwar ein zumindest ansatzweises 

Vorbringen zur allgemeinen Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan erbracht, es ist 

ihm jedoch nicht gelungen, den mit Blick auf die Rechtsprechung des VwGH erforderlichen 

Nachweis hinsichtlich des Vorliegens von in seiner Person gelegenen, exzeptionellen 

Umständen im Hinblick auf eine drohende Verletzung von Art. 3 EMRK durch seine 

Rückführung in den Herkunftsstaat zu erbringen (vgl. dazu VwGH 25.04.2017, Ra 

2017/01/0016).  

 

Solche Umstände vermochte der BF im Verfahren jedoch nicht darzulegen: 

 

Beim BF handelt es sich um einen arbeitsfähigen Mann im erwerbsfähigen Alter mit 

Schulbildung, bei dem die Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben vorausgesetzt werden 

kann. Er ist mit den kulturellen Gepflogenheiten seines Herkunftsstaates und der Sprache 

Paschtu vertraut. Aufgrund seiner Arbeitsfähigkeit hat er die Möglichkeit, sich in Mazar-e 

Sharif allenfalls durch Gelegenheitstätigkeiten eine Existenzgrundlage zu sichern. Weiters 

kann er auf die finanzielle Unterstützung seiner Familie zurückgreifen. Zudem gehört der BF 

keinem Personenkreis an, von dem anzunehmen ist, dass er sich in Bezug auf die individuelle 

Versorgungslage qualifiziert schutzbedürftiger darstellt als die übrige Bevölkerung, die 

ebenfalls für ihre Existenzsicherung aufkommen kann. Die Rückkehrsituation des BF 

erschwert, dass er bislang noch nicht in Mazar-e Sharif gelebt hat und er dort über keine 
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sozialen bzw. familiären Anknüpfungspunkte verfügt. Er stammt allerdings aus einem 

Kulturkreis, in dem auf den familiären Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung im 

Familienkreis großer Wert gelegt wird. Es ist daher möglich, dass ihm seine in Paktia lebende 

Familie zumindest zu Beginn als Starthilfe – wie auch schon in Österreich – finanzielle 

Unterstützung zukommen lassen kann. Es ist auch nicht ersichtlich, weshalb eine räumliche 

Trennung den Angehörigen des BF außer Stande setzen sollte, ihn finanziell zu unterstützen, 

zumal dies auch in Österreich möglich war Außerdem kann der BF durch die 

Inanspruchnahme von Rückkehrhilfe zumindest übergangsweise in Mazar-e Sharif das 

Auslangen finden; deshalb ist auch nicht zu befürchten, dass er bereits unmittelbar nach 

seiner Rückkehr und noch bevor er in der Lage wäre, selbst für seinen Unterhalt zu sorgen, in 

eine existenzbedrohende bzw. wirtschaftlich ausweglose Lage geraten könnte. Seine 

Existenz könnte er dort mit Hilfs- und Gelegenheitsarbeiten sichern. 

 

Dem BF ist es aufgrund der dargelegten Umstände auch ohne unmittelbar in Mazar-e Sharif 

bestehende soziale bzw. familiäre Anknüpfungspunkte möglich, sich dort eine Existenz 

aufzubauen und diese zu sichern sowie eine (einfache) Unterkunft zu finden. Dafür, dass der 

BF in Ansehung existentieller Grundbedürfnisse (z.B. Nahrung, Unterkunft) einer 

lebensbedrohenden Situation ausgesetzt ist, gibt es keine hinreichenden Anhaltspunkte. 

 

Der BF könnte Mazar-e Sharif von Kabul aus sicher erreichen: Was die Reise in Gebiete 

außerhalb der Hauptstadt Kabul betrifft, ist auszuführen, dass angesichts der auf den 

meisten Hauptverkehrsrouten gestiegenen Unsicherheit grundsätzlich zwar nicht erwartet 

werden kann, dass afghanische Staatsangehörige von Kabul aus auf dem Landweg durch 

unsichere Gebiete reisen müssen, um ihren endgültigen (sicheren) Zielort zu erreichen. Im 

gegenständlichen Fall ist jedoch festzuhalten, dass dem BF im Falle der Rückkehr nach 

Afghanistan die Möglichkeit offen steht, auf dem Luftweg von Kabul nach Mazar-e Sharif zu 

gelangen, auch wenn diese Art der Reise mit höheren Kosten als die Anreise auf dem 

Landweg verbunden ist. Wie sich aus den Länderberichten ergibt, stehen in der Hauptstadt 

Kabul mehrere Transportmöglichkeiten in andere Gebiete Afghanistans zur Verfügung. Die 

Entfernung zwischen Kabul und Mazar-e Sharif beträgt auf dem Landweg ca. 425 km 

(Wegzeit ca. 6 bis 7 Stunden). Es besteht auch eine Flugverbindung zwischen Kabul und 

Mazar-e Sharif. Kam Air, eine afghanische Fluggesellschaft mit Sitz in Kabul, bietet für diese 

Verbindung zwei Flüge am Tag an; die Kosten für einen Inlandsflug von Kabul nach Mazar-e 

Sharif belaufen sich einer Internet-Recherche zufolge derzeit auf etwa ca. 81 USD (= 75 EUR). 

Es kann dem BF unter Berücksichtigung seiner bereits dargelegten persönlichen Verhältnisse 

durchaus zugemutet werden, die Kosten für diesen Flug aus Eigenem aufzubringen. 
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Unter Berücksichtigung der soeben ausführlich dargelegten persönlichen Umstände des BF 

und auch unter dem Aspekt der Sicherheit wäre diesem die Rückkehr nach Mazar-e Sharif 

zumutbar.  

 

5.2.4.2.6.1. Zur Rückkehrmöglichkeit in die Stadt Herat:  

 

Aus den vom BVwG herangezogenen herkunftsstaatsbezogenen Erkenntnisquellen ergibt 

sich, dass die Stadt Herat – im Vergleich zu anderen Provinzen bzw. Orten – nicht als derart 

unsicher qualifiziert werden kann, dass es dem BF von vornherein verunmöglicht würde, 

dorthin zu gelangen. Herat verfügt über eine vergleichsweise gute Infrastruktur mit dem 

Bestehen eines Flughafens, der für den zivilen Flugverkehr geeignet ist. 

 

Die Stadt Herat ist die Hauptstadt der vergleichsweise gut entwickelten gleichnamigen 

Provinz im Westen des Landes. Herat wird als relativ friedliche Provinz gewertet. 

Aufständische sind in einigen Distrikten der Provinz, nicht jedoch in der Stadt Herat, aktiv. 

Die Zahl der sicherheitsrelevanten Vorfälle ist vergleichsweise gering. Die Lage in der Stadt 

Herat kann daher insgesamt als ausreichend sicher bewertet werden. Bei der Stadt Herat 

handelt es sich folglich um einen Ort, an dem die willkürliche Gewalt ein derart niedriges 

Ausmaß erreicht, dass es im Allgemeinen für Zivilisten nicht geradezu wahrscheinlich 

erscheint, dass sie tatsächlich Opfer eines solchen Gewaltaktes sein werden. 

 

Der BF könnte Herat von Kabul aus sicher erreichen: Was die Reise in Gebiete außerhalb der 

Hauptstadt Kabul betrifft, ist auszuführen, dass angesichts der auf den meisten 

Hauptverkehrsrouten gestiegenen Unsicherheit grundsätzlich zwar nicht erwartet werden 

kann, dass afghanische Staatsangehörige von Kabul aus auf dem Landweg durch unsichere 

Gebiete reisen müssen, um ihren endgültigen (sicheren) Zielort zu erreichen. Im 

gegenständlichen Fall ist jedoch festzuhalten, dass dem BF im Falle der Rückkehr nach 

Afghanistan die Möglichkeit offensteht, auf dem Luftweg von Kabul nach Herat zu gelangen, 

auch wenn diese Art der Reise mit höheren Kosten als die Anreise auf dem Landweg 

verbunden ist. Der Flughafen liegt zwar etwa 18,5 Kilometer im Süden von der 

Provinzhauptstadt Herat, jedoch ist aufgrund von verfügbaren Länderinformationen der 

Schluss zu ziehen, dass die Fahrt vom Flughafen in die Stadt während der Tageszeit als 

grundsätzlich sicher einzustufen ist (s. EASO-Länderleitfaden Afghanistan).  Es kann dem BF 

unter Berücksichtigung seiner bereits dargelegten persönlichen Verhältnisse durchaus 

zugemutet werden, die Kosten für diesen Flug aus Eigenem aufzubringen. 
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5.2.4.2.6.3. Zur Versorgungslage und allgemeinen Lebensbedingungen in Mazar-e Sharif und 

Herat: 

 

Hinsichtlich der Versorgungslage und der allgemeinen Lebensbedingungen der Bevölkerung 

in den Städten Mazar-e Sharif und Herat ist in Hinblick auf die oben angeführten 

Länderfeststellungen auszuführen, dass dort auch allgemein der Zugang zu Unterkunft, 

grundlegender Versorgung, wie sanitärer Infrastruktur, Gesundheitsdiensten und Bildung 

und zu Erwerbsmöglichkeiten gegeben ist, wenn auch die Gesamtsituation angespannt ist: 

 

Die Länderberichte zur Versorgungslage in diesen Städten (insb. zu den Folgen der Dürre) 

zeigen nicht auf, dass die grundlegende Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln in den 

Städten Mazar-e Sharif und Herat nicht mehr gegeben ist. Auch wenn es zu Verknappungen 

gekommen ist, ist allerdings – ansonsten kann im Hinblick auf diese Großstädte von 

entsprechenden Berichten bzw. Hinweisen ausgegangen werden – die Situation nicht so, 

dass in den Städten der Zugang zu einer grundlegenden Versorgung nicht gegeben ist. In 

diesen Städten ist insbesondere die Versorgung mit Nahrungsmitteln dadurch gesichert, dass 

Defizite (etwa Ernteausfälle bedingt etwa durch die notorische Trockenheit in diesem Jahr in 

den umliegenden landwirtschaftlichen Gebieten) durch Importe aus dem Iran und Pakistan, 

also durch konventionelle marktwirtschaftliche Kanäle, ausgeglichen werden können.  

 

Es ist weiters nicht zu übersehen, dass nach den festgestellten Informationen die 

wirtschaftliche Lage sowie Versorgungslage in Afghanistan im Allgemeinen sowie in der Stadt 

Mazar-e Sharif – insbesondere auch aufgrund der großen Anzahl sonstiger 

Binnenvertriebener und anderer Rückkehrer, die einströmen – jedenfalls insbesondere im 

Hinblick auf die Wohnressourcen als angespannt betrachtet werden muss und die 

Arbeitslosigkeit auch dort hoch ist. Auch kann die aktuelle Trockenheit bzw. Dürre zu einem 

weiteren Einströmen führen. Ebenso ist jedoch aus den getroffenen Feststellungen zu 

entnehmen, dass die Stadt Mazar-e Sharif ein wichtiger Wirtschaftsknotenpunkt des Landes 

ist und eine höhere Industrialisierung als andere Städte in Afghanistan aufweist. Zudem hat 

Mazar-e Sharif grundsätzlich bessere Arbeitsmöglichkeiten aufgrund einer größeren Anzahl 

an Unternehmen, sodass insgesamt Erwerbsmöglichkeiten gegeben sind.  Die Situation in 

der Stadt Herat stellt sich vergleichbar angespannt dar. Auch hier ist aber nicht 

hervorgekommen, dass es keine realistisch erlangbaren Erwerbsmöglichkeiten gibt. 

Aufgrund der Leistungs- und Arbeitsfähigkeit des BF geht das erkennende Gericht davon aus, 

dass es auch in Herat Erwerbsmöglichkeiten für den BF gibt. 
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5.2.4.2.6.4. Vor dem Hintergrund dieser individuellen Situation des BF ist diesem die 

Rückkehr nach Mazar-e Sharif oder Herat aus folgenden Gründen zumutbar: 

 

Aus den soeben dargestellten persönlichen Verhältnissen des BF sind keine Umstände 

ersichtlich, aufgrund derer bei einer Rückkehr die Gefahr reale existenzbedrohender 

Verhältnisse anzunehmen wäre. Er ist erwerbsfähig, sodass er in Mazar-e Sharif oder Herat 

durch Arbeitstätigkeit seine Existenz sichern kann. Es bestehen insgesamt keine konkreten 

Anhaltspunkte dafür, dass der BF in Mazar-e Sharif oder Herat einem realen Risiko einer 

unmenschlichen Behandlung ausgesetzt ist.  

 

Exzeptionelle Umstände, die eine drohende Verletzung von Art. 3 EMRK durch seine 

Rückführung in den Herkunftsstaat indizieren würden, hat der BF nicht vorgebracht, auch 

sonst sind solche nicht hervorgekommen.  

 

Angesichts der familiären Anknüpfungspunkte des BF in Mazar-e-Sharif und seiner damit 

gesicherten Versorgung ist eine Verletzung des Art. 3 EMRK nicht dargetan (vgl. dazu die 

Erkenntnisse des VwGH vom 25.05.2016, Ra 2016/19/0036, und vom 08.09.2016, Ra 

2016/20/0063, bzw. zur Frage einer innerstaatlichen Fluchtalternative für einen gesunden 

und arbeitsfähigen afghanischen Staatsangehörigen den Beschluss vom 13.09.2016, Ra 

2016/01/0096; sowie das Erk vom 25.04.2017, Ra 2016/01/0307). Der Klarstellung des 

Verwaltungsgerichts folgend, dass von der wirtschaftlichen angespannten Situation in 

Afghanistan das Prüfungskalkül des Art. 3 EMRK, das für die Annahme einer solchen 

Menschenrechtsverletzung das Vorhandensein einer die Grundbedürfnisse der 

menschlichen Existenz bedrohenden Lebenssituation unter exzeptionellen Umständen 

fordert, zu unterscheiden ist (VwGH 19.06.2017, Ra 2017/19/0095), ist für den 

gegenständlichen Fall entscheidend, dass beim BF aufgrund obenstehender Erwägungen 

eine solche Situation nicht gegeben ist. 

 

Zusammenschauend ergibt sich, dass für den BF bei Rückkehr nach Mazar-e Sharif oder 

Herat die Möglichkeiten für eine den durchschnittlichen afghanischen Verhältnissen 

entsprechende Lebensführung realistisch sind und keine konkreten Anhaltspunkte dafür 

bestehen, dass er bei einer Rückkehr einem realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung 

und damit einer Verletzung der nach Art. 3 EMRK geschützten Rechte ausgesetzt ist.  
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Im Hinblick auf die derzeit bestehende Pandemie aufgrund des Corona-Virus ist festzuhalten, 

dass der BF ein junger Mann im Alter von (laut eigenen Angaben) 25 Jahren ist und an keinen 

schwerwiegenden Erkrankungen leidet und sohin kein Anhaltspunkt besteht, dass er unter 

die Risikogruppe der älteren Personen und der Personen mit Vorerkrankungen fällt. Ferner 

kann in Zusammenhang mit der weltweiten Ausbreitung des COVID-19-Erregers unter 

Zugrundelegung der medial ausführlich kolportieren Entwicklungen (auch) im Herkunftsland 

des BF bislang keine derartige Entwicklung erkannt werden, die im Hinblick auf eine 

Gefährdung nach Art. 2 und Art. 3 EMRK eine entscheidungsrelevante Lageänderung 

erkennen lässt. 

 

Selbst die nunmehr aufgetretene Situation in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 

bringt hier keine Änderung hervor, die eine Gefährdung gemäß Art. 3 EMRK ausreichend 

wahrscheinlich machen würde. Wie bereits festgestellt, gehört der BF keiner Risikogruppe 

an. Für den Fall, dass er in Afghanistan an dem Virus erkranken sollte, was aktuell in fast 

allen Staaten der Welt – mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit – möglich ist, ist dennoch 

nicht davon auszugehen, dass ihm ein besonders schwerer Krankheitsverlauf bevorstünde. 

 

Beachtlich ist hier vor allem die erst kürzlich in das Länderinformationsblatt der 

Staatendokumentation zu Afghanistan eingefügte Kurzinformation vom 18.05.2020, welche 

sich mit der Situation rund um COVID-19 in Afghanistan auseinandersetzt: In 30 der 34 

Provinzen Afghanistans wurden mittlerweile COVID-19-Fälle registriert (NYT 22.4.2020). 

Nachbarländer von Afghanistan, wie China, Iran und Pakistan, zählen zu jenen Ländern, die 

von COVID-19 besonders betroffen waren bzw. nach wie vor sind. Dennoch ist die Anzahl, 

der mit COVID-19 infizierten Personen relativ niedrig (AnA 21.4.2020). In Afghanistan können 

derzeit täglich 500 bis 700 Personen getestet werden. Diese Kapazitäten sollen in den 

kommenden Wochen auf 2.000 Personen täglich erhöht werden (WP 20.4.2020). Die 

Regierung bemüht sich noch weitere Testkits zu besorgen, was Angesicht der derzeitigen 

Nachfrage weltweit, eine Herausforderung ist (DW 22.4.2020). Landesweit können – mit 

Hilfe der Vereinten Nationen - in acht Einrichtungen COVID-19-Testungen durchgeführt 

werden (WP 20.4.2020), wobei Kabul neben Herat, Nangarhar und Kandahar eindeutig zu 

den Provinzen zählt, in denen COVID-19-Verdachtsfälle überprüft werden können (TN 

30.3.2020). Zwar herrschen in Afghanistan Engpässe bei persönlichen Schutzausrüstungen 

für medizinisches Personal und wird mehr fachliches Personal benötigt, um Patienten 

intensivmedizinisch zu betreuen (ARZ KBL 7.5.2020), andererseits ist den Berichten aber 

auch zu entnehmen, dass sowohl die afghanische Regierung als auch die Taliban bemüht 

sind, geeignete Maßnahmen zu setzen, um die Verbreitung des Virus hinanzuhalten bzw. die 
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Versorgung betroffener Personen zu ermöglichen. Landesweit stehen 10.400 

Krankenhausbetten (BBC 9.4.2020) und 300 Beatmungsgeräte zur Verfügung (TN 8.4.2020; 

vgl. DW 22.4.2020; QA 16.4.2020). 300 weitere Beatmungsgeräte plant die afghanische 

Regierung zu besorgen. Ein Talibansprecher verlautbarte, dass die Taliban den Konflikt 

pausieren könnten, um Gesundheitsbehörden zu erlauben, in einem von ihnen 

kontrollierten Gebiet zu arbeiten, wenn COVID-19 dort ausbrechen sollte (TN 2.4.2020; vgl. 

TD 2.4.2020). Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die International Organization 

for Migration (IOM) unterstützen das afghanische Ministerium für öffentliche Gesundheit 

(MOPH) (WHO MIT 10.5.2020; vgl. IOM 11.5.2020); die WHO übt eine beratende Funktion 

aus und unterstützt die afghanische Regierung in vier unterschiedlichen Bereichen während 

der COVID-19-Krise (WHO MIT 10.5.2020): 1. Koordination; 2. Kommunikation innerhalb der 

Gemeinschaften 3. Monitoring (durch eigens dafür eingerichtete Einheiten - speziell was die 

Situation von Rückkehrern an den Grenzübergängen und deren weitere Bewegungen 

betrifft) und 4. Kontrollen an Einreisepunkten - an den vier internationalen Flughäfen sowie 

13 Grenzübergängen werden medizinische Kontroll- und Überwachungsaktivitäten 

durchgeführt (WHO MIT 10.5.2020; vgl. IOM 11.5.2020). 

 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Berichtslage und der individuellen körperlichen 

Konstitution des BF ist somit nicht davon auszugehen, dass der BF alleine aufgrund der 

potentiellen Möglichkeit, in Afghanistan an COVID-19 zu erkranken, mit maßgeblicher 

Wahrscheinlichkeit in eine auswegslose Notlage geriete. 

 

Hinsichtlich der Möglichkeit, sich in Afghanistan das zum Überleben Notwendigste zu 

erwirtschaften, ist festzuhalten, dass entsprechend der Kurzinformationen vom 29.06.2020 

mittlerweile die Reisebeschränkungen aufgehoben wurden und die Bevölkerung wieder in 

alle Provinzen Afghanistans reisen kann. Auch der Flugverkehr wurde wieder aufgenommen. 

In den größeren Städten sind soziale und gesellschaftliche Aktivitäten weiterhin 

eingeschränkt, es besteht jedoch keine generelle Ausgangssperre mehr. Der BF wäre von 

diesen Maßnahmen vergleichsweise nicht härter getroffen als dort bereits ansässige 

Bewohner. Bei den genannten Sperren handelt es sich um temporäre Maßnahmen, die der 

Hintanhaltung der Ausbreitung der Pandemie geschuldet sind; aus jetziger Sicht darf davon 

ausgegangen werden, dass diese nach einem Abklingen der Krise wieder gelockert werden, 

sodass es dem BF alsbald möglich sein wird, sich am Arbeitsmarkt in Afghanistan 

zurechtzufinden und eine entsprechende Beschäftigung zu finden, um sich ein Einkommen 

zu erwirtschaften. Auch das Einkommen seiner Familie ist als weiterhin gesichert anzusehen, 
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da der Vater als Beamter von der durch die Pandemie schlechteren Wirtschaftslage kaum 

betroffen sein wird.  

 

Die Johanniter International Assistance erwähnt in einem Bericht vom 27.05.2020, dass es in 

Kabul das Central Public Health Lab und Veterinärlabore gebe, die Covid-19Tests vornehmen 

würden. Zudem gebe es Labore in Herat, Jalalabad, Kandahar, Mazar-e Sharif und Paktya. Ein 

weiteres veterinärmedizinisches Labor in Herat solle bald seine Arbeit aufnehmen. In Herat 

gebe es ein neues Covid-19-Krankenhaus mit 100 Betten. In Kabul seien der Darulaman 

Palace (mit 300 Betten) und die Studentenwohnheime zu Isolationseinrichtungen 

umfunktioniert worden (Johanniter International Assistance, 27. Mai 2020, S. 17). 

 

Die Regierung in Kabul habe am 26.05.2020 unterdessen einen neuen Plan zur Lockerung 

des Covid-19-Lockdowns vorgestellt, der einen „Gerade-Ungerade-Ansatz“ („odds-and-

evens“) vorsehe, um den Menschen eine Rückkehr an den Arbeitsplatz und andere 

Aktivitäten zu ermöglichen. Dies erfolge etwa mithilfe der letzten Ziffern der Nummerntafel 

von Privatautos (UNOCHA, 31. Mai 2020, S. 3). 

 

Die wirtschaftliche Situation in Afghanistan insgesamt erreicht auch jedenfalls nicht das 

Prüfungskalkül des Art. 3 EMRK, das für die Annahme einer solchen 

Menschenrechtsverletzung das Vorhandensein einer die Grundbedürfnisse der 

menschlichen Existenz bedrohenden Lebenssituation unter exzeptionellen Umständen 

fordert (vgl. VwGH 19.06.2017, Ra 2017/19/0095). 

 

Mit bereits in der höchstgerichtlichen Judikatur herausgebildeten Faktoren, die gegen die 

Zumutbarkeit der Inanspruchnahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative sprechen 

könnten, vergleichbare Umstände haben sich gegenständlich nicht ergeben (vgl. dazu die 

Judikatur des VwGH: VwGH 19.10.2006 2006/19/2097 (Indien) – insb. Minderjährigkeit; 

VwGH 25.05.2004 2003/01/0093 (Nigeria) – Situation einer allein stehenden Mutter mit 

einem neugeborenen Kind; VwGH 2005/20/0357 01.09.2005 (Nigeria) – Verweis auf ein 

völlig eigenständiges Dasein ohne familiären Anschluss bei Minderjährigkeit; VwGH 

08.09.1999 98/01/0614 (Jugoslawien, Kosovo, albanische Volksgruppe) – wenn keine 

Versorgung mit lebensnotwendigen Nahrungsmitteln oder keine winterfeste Unterbringung, 

dann kein Verweis auf IFA). 
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In Zusammenschau der allgemeinen Verhältnisse vor Ort und individuellen Verhältnisse des 

BF sind ihm diese Lebensumstände und damit die Rückkehr nach Mazar-e Sharif oder Herat 

zumutbar.  

 

5.2.4.2.7. Die Prüfung der maßgeblichen Kriterien führt daher im konkreten Fall zu dem 

Ergebnis, dass dem BF bei einer Rückkehr in Städte Mazar-e Sharif oder Herat keine 

Verletzung seiner durch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der durch die Protokolle Nr. 6 oder 

Nr. 13 zur Konvention geschützten Rechte droht.  

 

Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides gemäß § 8 

Abs. 1 Z 1 AsylG als unbegründet abzuweisen. 

 

5.2.4.3. Zu den Spruchpunkten III., IV. (Rückkehrentscheidung) und V. des angefochtenen 

Bescheides: 

 

Das Verfahren wird bezüglich Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides nach § 10 AsylG 

in der geltenden Fassung geführt.  

 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG in der geltenden Fassung ist eine Entscheidung nach diesem 

Bundesgesetz mit einer Rückkehrentscheidung oder einer Anordnung zur 

Außerlandesbringung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu verbinden, wenn der Antrag auf 

internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 

als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen und in 

den Fällen der Z 1 und 3 bis 5 des § 10 von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 AsylG 

nicht erteilt wird sowie in den Fällen der Z 1 bis 5 kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 

AsylG vorliegt. 

 

5.2.4.3.1. Gemäß § 57 Abs. 1 AsylG ist im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen 

von Amts wegen oder auf begründeten Antrag eine „Aufenthaltsberechtigung besonderer 

Schutz“ zu erteilen: 

1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 

oder Abs. 1a FPG seit mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraussetzungen dafür 

weiterhin vorliegen, es sei denn, der Drittstaatsangehörige stellt eine Gefahr für die 

Allgemeinheit oder Sicherheit der Republik Österreich dar oder wurde von einem 

inländischen Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) rechtskräftig verurteilt. Einer 

Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches 
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Gericht gleichzuhalten, die den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht, 

2. zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur 

Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit 

solchen strafbaren Handlungen, insbesondere an Zeugen oder Opfer von Menschenhandel 

oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel oder 

3. wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig aufhältig oder 

nicht niedergelassen ist, Opfer von Gewalt wurde, eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b 

oder 382e EO, RGBl. Nr. 79/1896, erlassen wurde oder erlassen hätte werden können und der 

Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung der „Aufenthaltsberechtigung 

besonderer Schutz“ zum Schutz vor weiterer Gewalt erforderlich ist. 

 

Der BF befindet sich seit 12.11.2011 im Bundesgebiet, und sein Aufenthalt ist nicht geduldet. 

Er ist aktuell nicht Zeuge oder Opfer von strafbaren Handlungen. Die Voraussetzungen für die 

amtswegige Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG liegen daher nicht vor. 

 

Gemäß § 52 Abs. 2 FPG hat das Bundesamt gegen einen Drittstaatsangehörigen unter einem 

(§ 10 AsylG) mit Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn dessen Antrag auf 

internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 

als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, und 

kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG vorliegt und ihm kein Aufenthaltsrecht nach 

anderen Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt nicht für begünstigte Drittstaatsangehörige. 

 

Im vorliegenden Verfahren erfolgte die Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz 

im Hinblick auf den Status des subsidiär Schutzberechtigten auch nicht gemäß § 8 Abs. 3a 

AsylG und ist auch keine Aberkennung gemäß § 9 Abs. 2 AsylG ergangen. 

 

Der BF ist als Staatsangehöriger von Afghanistan kein begünstigter Drittstaatsangehöriger, 

und es kommt ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zu, da mit der 

erfolgten Abweisung seines Antrags auf internationalen Schutz das Aufenthaltsrecht nach § 

13 AsylG mit der Erlassung dieser Entscheidung endet. 

 

§ 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet: 

(1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur 

Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein 

Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- oder Familienleben des Fremden 
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eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur Erreichung der im 

Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist. 

 

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind 

insbesondere zu berücksichtigen: 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt 

des Fremden rechtswidrig war, 

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 

4. der Grad der Integration, 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, 

Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts, 

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in 

dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, 

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden 

zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist. 

 

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls begründet, 

insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, 

abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann 

auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf 

Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist 

insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein 

auf Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder 

Personen, die über ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes 

Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 

(NAG), BGBl. I Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre. 

 

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern 

und (minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche 

Beziehungen, sofern diese Beziehungen eine gewisse Intensität aufweisen, etwa ein 

gemeinsamer Haushalt vorliegt (vgl. dazu EKMR 19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); 

EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; Frowein - Peukert, Europäische 

Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 2. Auflage (1996) Rz 16 zu Art. 8; 
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Baumgartner, Welche Formen des Zusammenlebens schützt die Verfassung? ÖJZ 1998, 761; 

vgl. auch Rosenmayer, Aufenthaltsverbot, Schubhaft und Abschiebung, ZfV 1988, 1). In der 

bisherigen Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des 

Art. 8 EMRK zu schützende Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern 

(EGMR 13.06.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. auch EKMR 07.12.1981, B 9071/80, X-

Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.03.1980, B 8986/80, EuGRZ 

1982, 311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.07.1968, 

3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 05.07.1979, 

B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt 

(vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761; Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer gewissen 

Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch für die Beziehung zwischen Eltern und 

erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 06.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). 

 

Nach ständiger Rechtsprechung der Gerichtshöfe öffentlichen Rechts kommt dem 

öffentlichen Interesse aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung iSd Art 8 Abs 2 EMRK ein hoher Stellenwert zu. Der Verfassungsgerichtshof und der 

Verwaltungsgerichtshof haben in ihrer Judikatur ein öffentliches Interesse in dem Sinne 

bejaht, als eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung 

von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragsstellung im Inland aufhalten 

durften, verhindert werden soll (VfSlg. 17.516 und VwGH vom 26.06.2007, Zl. 

2007/01/0479). 

 

Der BF hat keine Verwandten oder sonstigen nahen Angehörige in Österreich. Die 

Ausweisung bildet daher keinen unzulässigen Eingriff in das Recht des BF auf Schutz des 

Familienlebens.  

 

Im Falle einer bloß auf die Stellung eines Asylantrags gestützten Aufenthalts wurde in der 

Entscheidung des EGMR (N. gegen United Kingdom vom 27.05.2008,  

Nr. 26565/05) auch ein Aufenthalt in der Dauer von zehn Jahren nicht als allfälliger 

Hinderungsgrund gegen eine Ausweisung unter dem Aspekt einer Verletzung von Art. 8 

EMRK thematisiert. 

 

In seiner davor erfolgten Entscheidung Nnyanzi gegen United Kingdom vom 08.04.2008 (Nr. 

21878/06) kommt der EGMR zu dem Ergebnis, dass bei der vorzunehmenden 

Interessenabwägung zwischen dem Privatleben des Asylwerbers und dem staatlichen 

Interesse eine unterschiedliche Behandlung von Asylwerbern, denen der Aufenthalt bloß 
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aufgrund ihres Status als Asylwerber zukommt, und Personen mit rechtmäßigem Aufenthalt 

gerechtfertigt sei, da der Aufenthalt eines Asylwerbers auch während eines jahrelangen 

Asylverfahrens nie sicher ist. So spricht der EGMR in dieser Entscheidung ausdrücklich 

davon, dass ein Asylweber nicht das garantierte Recht hat, in ein Land einzureisen und sich 

dort niederzulassen. Eine Abschiebung ist daher immer dann gerechtfertigt, wenn diese im 

Einklang mit dem Gesetz steht und auf einem in Art. 8 Abs. 2 EMRK angeführten Grund 

beruht. Insbesondere ist nach Ansicht des EGMR das öffentliche Interesse jedes Staates an 

einer effektiven Einwanderungskontrolle jedenfalls höher als das Privatleben eines 

Asylwerbers; auch dann, wenn der Asylwerber im Aufnahmestaat ein Studium betreibt, 

sozial integriert ist und schon 10 Jahre im Aufnahmestaat lebte. 

 

Die Dauer des Aufenthaltes des BF im Bundesgebiet seit seiner Einreise im November 2011 

ist nicht mehr als kurz zu bezeichnen. Die Aufenthaltsdauer des BF wird jedoch dadurch 

relativiert, dass er sich während dieses Zeitraumes ein Jahr in Tschechien in Strafhaft befand 

und auch in Österreich seit Februar 2019 durchgehend inhaftiert ist. Weiters war sein 

Aufenthalt ab Rechtskraft des Bescheides, mit dem ihm subsidiärer Schutz aberkannt wurde, 

nämlich Oktober 2018, unrechtmäßig. 

 

Der BF übt in Österreich keine Beschäftigung aus und ist nicht selbsterhaltungsfähig. 

Deutschkenntnisse wurden im Verfahren trotz der langen Aufenthaltsdauer nicht 

nachgewiesen. Der BF ist nicht Mitglied in einem Verein oder einer Organisation und verfügt 

nur über geringe soziale Kontakte. Weitere ausgeprägte private und persönliche Interessen 

hat der BF im Verfahren nicht dargetan.  

 

Die Schutzwürdigkeit seines Privat- und Familienlebens in Österreich ist aufgrund des 

Umstandes, dass der BF in Österreich bereits drei Mal und in Tschechien einmal rechtskräftig 

verurteilt wurde, nur in geringem Maße gegeben. Im Hinblick auf den Umstand, dass der 

erwachsene BF den überwiegenden Teil seines Lebens im Herkunftsstaat verbracht hat, ist 

davon auszugehen, dass anhaltende Bindungen zum Herkunftsstaat bestehen.  

 

Daher ist davon auszugehen, dass die Interessen des BF an einem Verbleib im Bundesgebiet 

nur geringes Gewicht haben und gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Einhaltung 

der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Bestimmungen aus der Sicht 

des Schutzes der öffentlichen Ordnung, dem nach der Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ein hoher Stellenwert zukommt, in den Hintergrund treten. Die 
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Verfügung der Rückkehrentscheidung war daher im vorliegenden Fall dringend geboten und 

erscheint auch nicht unverhältnismäßig. 

 

Der BF ist erwerbsfähig und gesund. Es liegt aufgrund seiner Lebenssituation im Falle seiner 

Verbringung in seinen Herkunftsstaat mangels außerordentlicher Integration keine 

Verletzung des Art. 8 EMRK vor.  

 

5.2.4.3.3. Gemäß § 46 Abs. 1 FPG sind Fremde, gegen die eine Rückkehrentscheidung, eine 

Anordnung zur Außerlandesbringung, eine Ausweisung oder ein Aufenthaltsverbot 

durchsetzbar ist, von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes im Auftrag des 

Bundesamtes zur Ausreise zu verhalten (Abschiebung), wenn 

1. die Überwachung ihrer Ausreise aus Gründen der Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung oder Sicherheit notwendig scheint, 

2. sie ihrer Verpflichtung zur Ausreise nicht zeitgerecht nachgekommen sind, 

3. auf Grund bestimmter Tatsachen zu befürchten ist, sie würden ihrer Ausreiseverpflichtung 

nicht nachkommen, oder 

4. sie einem Einreiseverbot oder Aufenthaltsverbot zuwider in das Bundesgebiet 

zurückgekehrt sind. 

 

Gemäß § 52 Abs. 9 FPG hat das Bundesamt mit einer Rückkehrentscheidung gleichzeitig 

festzustellen, dass eine Abschiebung eines Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 in einen oder 

mehrere bestimmte Staaten zulässig ist, es sei denn, dass dies aus vom 

Drittstaatsangehörigen zu vertretenden Gründen nicht möglich sei. 

 

Nach § 50 Abs. 1 FPG ist die Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch 

Art. 2 oder 3 der EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde 

oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 

infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts 

verbunden wäre. 

 

Nach § 50 Abs. 2 FPG ist die Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn 

stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus 

Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der 

GFK), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG). 
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Nach § 50 Abs. 3 FPG ist Abschiebung in einen Staat unzulässig, solange der Abschiebung die 

Empfehlung einer vorläufigen Maßnahme durch den EGMR entgegensteht. 

 

Die Zulässigkeit der Abschiebung des BF in den Herkunftsstaat ist gegeben, da nach den die 

Abweisung seines Antrages auf internationalen Schutz tragenden Feststellungen der 

vorliegenden Entscheidung keine Gründe vorliegen, aus denen sich eine Unzulässigkeit der 

Abschiebung im Sinne des § 50 FPG ergeben würde. 

 

Gemäß § 55 Abs. 1 FPG wird mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 zugleich eine Frist 

für die freiwillige Ausreise festgelegt. Die Frist für die freiwillige Ausreise beträgt nach § 55 

Abs. 2 FPG 14 Tage ab Rechtskraft des Bescheides, sofern nicht im Rahmen einer vom 

Bundesamt vorzunehmenden Abwägung festgestellt wurde, dass besondere Umstände, die 

der Drittstaatsangehörige bei der Regelung seiner persönlichen Verhältnisse zu 

berücksichtigen hat, die Gründe, die zur Erlassung der Rückkehrentscheidung geführt haben, 

überwiegen. 

 

Da derartige Gründe im Verfahren nicht vorgebracht wurden, ist die Frist zu Recht mit 14 

Tagen festgelegt worden. 

 

Das BVwG verkennt nicht, dass sich eine freiwillige Ausreise des BF angesichts der derzeit 

weltweit vorherrschenden COVID-19-Pandemie allenfalls als faktisch unmöglich erweisen 

könnte. Eine Erstreckung der in § 55 Abs. 2 FPG vorgesehenen Frist scheidet jedoch mangels 

einer Rechtsgrundlage, welche auf die Berücksichtigung von nicht in der Sphäre des Fremden 

gelegenen Umständen abstellt, aus. Inwieweit eine allfällige Überschreitung bzw. 

Nichteinhaltung der Frist für die freiwillige Ausreise des BF subjektiv vorwerfbar wäre, wird 

gegebenenfalls in nachgelagerten Verfahren zu berücksichtigen sein (vgl. etwa § 120 Abs. 1b 

FPG). 

 

Ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen war dem BF nicht zu erteilen. 

Im Verfahren haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, welche auf das Vorliegen der 

Voraussetzungen für die Gewährung einer Aufenthaltsberechtigung aus den in § 57 AsylG 

angeführten Gründen hätten schließen lassen. Ferner sind auch keine Umstände bekannt, 

welchen zufolge gegenständlich von einem Anwendungsfall des § 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 

AsylG gesprochen werden könnte. 
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Daher war die Beschwerde gegen die Spruchpunkte III., IV. und V. des angefochtenen 

Bescheides gemäß §§ 10 Abs. 1 Z 3, und 57 AsylG sowie §§ 52 und 55 FPG, in der jeweils 

geltenden Fassung, als unbegründet abzuweisen. 

 

5.2.4.4. Zu Spruchpunkt VI. des angefochtenen Bescheides: 

 

Gemäß § 55 Abs. 1a FPG besteht eine Frist für die freiwillige Ausreise nicht für die Fälle einer 

zurückweisenden Entscheidung gemäß § 68 AVG sowie wenn eine Entscheidung auf Grund 

eines Verfahrens gemäß § 18 BFA-VG durchführbar wird.  

 

Da im gegenständlichen Bescheid die aufschiebende Wirkung der Beschwerde aberkannt 

wurde, war nach § 55 Abs. 1a FPG auch keine Frist für eine freiwillige Ausreise festzusetzen.  

 

5.2.4.5. Zu Spruchpunkt VII. des angefochtenen Bescheides: 

 

Gemäß § 13 Abs. 1 AsylG ist ein Asylwerber, dessen Asylverfahren zugelassen ist, bis zur 

Einstellung oder Gegenstandslosigkeit des Verfahrens oder bis zum Verlust des 

Aufenthaltsrechts (Abs. 2) zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt. 

Gemäß Abs. 2 leg cit. verliert ein Asylwerber sein Recht zum Aufenthalt im Bundesgebiet, 

wenn 

1. dieser straffällig geworden ist (§ 2 Abs. 3); 

2. gegen den Asylwerber wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung, die nur vorsätzlich 

begangen werden kann, eine Anklage durch die Staatsanwaltschaft eingebracht worden ist; 

3. gegen den Asylwerber Untersuchungshaft verhängt wurde (§§ 173 ff StPO) oder 

4. der Asylwerber bei der Begehung eines Verbrechens (§17 StGB) auf frischer Tat betreten 

worden ist. 

 

§ 2 Abs. 3 Z 1 AsylG definiert Straffälligkeit als rechtskräftige Verurteilung wegen einer 

vorsätzlich begangenen, gerichtlich strafbaren Handlung, die in die Zuständigkeit des 

Landesgerichtes fällt. 

 

Der BF wurde am 28.05.2020 vom Landesgericht für Strafsachen Graz wegen ua. des 

Verbrechens des Suchtgifthandels rechtskräftig verurteilt. Es liegt daher Straffälligkeit iSd § 2 

Abs. 3 AsylG vor.  
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Der BF hat damit gemäß § 13 Abs. 2 Z AsylG sein Aufenthaltsrecht gemäß § 13 Abs. 1 AsylG 

ex lege verloren.  

 

5.2.4.6. Zu Spruchpunkt VIII. des angefochtenen Bescheides: 

 

Der mit „Einreiseverbot“ betitelte § 53 FPG i.d.g.F. lautet auszugsweise: 

 

„§ 53 (1) Mit einer Rückkehrentscheidung kann vom Bundesamt mit Bescheid ein 

Einreiseverbot erlassen werden. Das Einreiseverbot ist die Anweisung an den 

Drittstaatsangehörigen, für einen festgelegten Zeitraum nicht in das Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten einzureisen und sich dort nicht aufzuhalten. 

… 

(3) Ein Einreiseverbot gemäß Abs. 1 ist für die Dauer von höchstens zehn Jahren, in den 

Fällen der Z 5 bis 8 auch unbefristet zu erlassen, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen eine schwerwiegende Gefahr 

für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit darstellt. Als bestimmte Tatsache, die bei der 

Bemessung der Dauer des Einreiseverbotes neben den anderen in Art. 8 Abs. 2 EMRK 

genannten öffentlichen Interessen relevant ist, hat insbesondere zu gelten, wenn 

1. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe 

von mindestens drei Monaten, zu einer bedingt oder teilbedingt nachgesehenen 

Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder mindestens einmal wegen auf 

der gleichen schädlichen Neigung beruhenden strafbaren Handlungen rechtskräftig 

verurteilt worden ist; 

2. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht wegen einer innerhalb von drei 

Monaten nach der Einreise begangenen Vorsatztat rechtskräftig verurteilt worden 

ist; 

3. ein Drittstaatsangehöriger wegen Zuhälterei rechtskräftig verurteilt worden ist; 

4. ein Drittstaatsangehöriger wegen einer Wiederholungstat oder einer gerichtlich 

strafbaren Handlung im Sinne dieses Bundesgesetzes oder des Niederlassungs- und 

Aufenthaltsgesetzes rechtskräftig bestraft oder verurteilt worden ist; 

5. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe 

von mehr als drei Jahren rechtskräftig verurteilt worden ist; 

6. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der 

Drittstaatsangehörige einer kriminellen Organisation (§ 278a StGB) oder einer 

terroristischen Vereinigung (§ 278b StGB) angehört oder angehört hat, terroristische 

Straftaten begeht oder begangen hat (§ 278c StGB), Terrorismus finanziert oder 
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finanziert hat (§ 278d StGB) oder eine Person für terroristische Zwecke ausbildet 

oder sich ausbilden lässt (§ 278e StGB) oder eine Person zur Begehung einer 

terroristischen Straftat anleitet oder angeleitet hat (§ 278f StGB); 

7. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der 

Drittstaatsangehörige durch sein Verhalten, insbesondere durch die öffentliche 

Beteiligung an Gewalttätigkeiten, durch den öffentlichen Aufruf zur Gewalt oder 

durch hetzerische Aufforderungen oder Aufreizungen, die nationale Sicherheit 

gefährdet; 

8. ein Drittstaatsangehöriger öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten 

von Schriften ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen, ein 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder terroristische Taten von vergleichbarem 

Gewicht billigt oder dafür wirbt oder 

9. der Drittstaatsangehörige ein Naheverhältnis zu einer extremistischen oder 

terroristischen Gruppierung hat und im Hinblick auf deren bestehende Strukturen 

oder auf zu gewärtigende Entwicklungen in deren Umfeld extremistische oder 

terroristische Aktivitäten derselben nicht ausgeschlossen werden können, oder auf 

Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass er durch Verbreitung in Wort, 

Bild oder Schrift andere Personen oder Organisationen von seiner gegen die 

Wertvorstellungen eines europäischen demokratischen Staates und seiner 

Gesellschaft gerichteten Einstellung zu überzeugen versucht oder versucht hat oder 

auf andere Weise eine Person oder Organisation unterstützt, die die Verbreitung 

solchen Gedankengutes fördert oder gutheißt. (4) Die Frist des Einreiseverbotes 

beginnt mit Ablauf des Tages der Ausreise des Drittstaatsangehörigen. 

…“ 

 

Die belangte Behörde hat das gegenständliche Einreiseverbot auf den Tatbestand des § 53 

Abs. 3 Z 1 FPG gestützt und mit dem Umstand begründet, dass der BF, welcher rechtskräftig 

zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 27 Monaten verurteilt worden ist, auf Grund der 

von ihm begangenen Straftaten und seines bisherigen Fehlverhaltens eine schwerwiegende 

Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt.  

 

Bei der Erstellung der für jedes Einreiseverbot zu treffenden Gefährlichkeitsprognose – 

gleiches gilt auch für ein Aufenthaltsverbot – ist das Gesamt(fehl)verhalten des Fremden in 

Betracht zu ziehen und auf Grund konkreter Feststellungen eine Beurteilung dahin 

vorzunehmen, ob und im Hinblick auf welche Umstände die in § 53 Abs. 3 FPG umschriebene 

Annahme gerechtfertigt ist. Bei dieser Beurteilung kommt es demnach nicht auf die bloße 
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Tatsache der Verurteilung bzw. Bestrafung des Fremden, sondern auf das, diesem 

zugrundeliegende Fehlverhalten, die Art und Schwere der zu Grunde liegenden Straftaten 

und auf das sich daraus ergebende Persönlichkeitsbild an (vgl. VwGH 19.2.2013, 

2012/18/0230). 

 

Solche Gesichtspunkte, wie sie in einem Verfahren betreffend Rückkehrentscheidung und 

Einreiseverbot zu prüfen sind, insbesondere die Intensität der privaten und familiären 

Bindungen in Österreich, können nicht auf die bloße Beurteilung von Rechtsfragen reduziert 

werden (vgl. VwGH 7.11.2012, 2012/18/0057). 

 

Der BF wurde unbestritten von einem Landesgericht wegen des Verbrechens des 

Suchtgifthandels nach § 28a Abs. 1 fünfter Fall, Abs. 2 Z 3 SMG, § 28a Abs. 1 vierter Fall SMG 

und des Vergehens des unerlaubten Umganges mit Suchtgiften nach § 27 Abs. 1 Z 1 zweiter 

Fall SMG zu einer Freiheitsstrafe in der Dauer von 27 Monaten verurteilt. 

 

Der BF wurde jedoch schon während seines ersten Asylverfahrens wegen Diebstahl zu einer 

Geldstrafe verurteilt.  

 

Im Oktober 2015, also kurz nach Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten, 

wurde der BF in Tschechien von der Polizei aufgegriffen. Er war im Besitz von mehr als einem 

Kilogramm Cannabis, das er offenbar nach Österreich transportieren sollte. Er wurde in 

Tschechien zu zwölf Monaten Haft verurteilt, die er auch in voller Höhe verbüßte.  

 

Aufgrund der Verurteilung in Tschechien wurde dem BF der Status des subsidiär 

Schutzberechtigten rechtskräftig aberkannt und war er spätestens ab Dezember 2018 nicht 

mehr zum Aufenthalt in Österreich berechtigt.  

 

Das in Tschechien verspürte Haftübel und die Aberkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten konnte den BF jedoch nicht von der Begehung weiterer Straftaten 

abhalten, da über ihn am 28.02.2019 die Untersuchungshaft verhängt wurde.  

 

Er wurde am 13.06.2019 wegen §§ 27 Abs. 1 Z 1 erster und zweiter Fall SMG (unerlaubter 

Umgang mit Suchtgiften) zu einer bedingten Freiheitstrafe von vier Monaten verurteilt. 

 

Schließlich erfolgte am 28.05.2020 die oben angeführte Verurteilung wegen 

Suchtgifthandels. Der Verurteilung liegt zugrunde, dass er von Sommer 2018 bis zu seiner 
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Festnahme am 28.02.2020 insgesamt über sieben Kilogramm Cannabiskraut, sohin 

Suchtgifte in einer die Grenzmenge um das fünfundzwanzigfache übersteigenden Menge, in 

Gewinnerzielungsabsicht an verschiedene Abnehmer im Bundesgebiet verkaufte. Weiters 

wurde er für schuldig gesprochen, Suchtgift mit dem Vorsatz, es in Verkehr zu setzen, 

besessen zu haben, nämlich Cannabis und 118 Ecstasy-Tabletten. 

 

Das vom BF begangene Delikt stellt ohne Zweifel eine die öffentliche Sicherheit auf dem 

Gebiet des Fremdenwesens besonders schwer gefährdende und beeinträchtigende Form von 

Fehlverhalten dar (vgl. VwGH 23.3.1992, 92/18/0044; 22.2.2011, 2010/18/0417). Der 

Verwaltungsgerichtshof hat bereits wiederholt festgehalten, dass die Verhinderung strafbarer 

Handlungen, insbesondere von Suchtgiftdelikten, jedenfalls schon vor dem Hintergrund der 

verheerenden Schäden und Folgen in der Gesellschaft, zu denen der Konsum von Suchtgiften 

führt, ein Grundinteresse der Gesellschaft (Schutz und Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung und Sicherheit) darstellt. Der VwGH hat in Bezug auf Suchtmitteldelinquenz 

wiederholt festgehalten, dass diese ein besonders verpöntes Fehlverhalten darstellt, bei dem 

erfahrungsgemäß eine hohe Wiederholungsgefahr gegeben ist und an dessen Verhinderung 

ein besonders großes öffentliches Interesse besteht (VwGH 22.11.2012, 2011/23/0556; 

20.12.2012, 2011/23/0554; 30.8.2017, Ra 2017/18/0155; 01.40.2019, Ra 2018/19/0643). 

 

Im Zuge der Strafbemessung wertete das Landesgericht das Geständnis, die Sicherstellung 

eines Teils des Erlöses aus dem Suchtgifthandel und die überlange Verfahrensdauer als 

mildernd, als erschwerend hingegen das Zusammentreffen von zwei Verbrechen mit 

mehreren Vergehen und die selbst zugestandene einschlägige Vorverurteilung in 

Tschechien, und verhängte gegen den BF eine Freiheitsstrafe in der nicht unbeträchtlichen 

Dauer von 27 Monaten. Das Landesgericht hielt hierzu fest, dass eine bedingte Nachsicht 

eines Teiles der Freiheitsstrafe aus General- und spezialpräventiven Überlegungen (Schwere 

der Tat, einschlägige Vorverurteilung in Tschechien, mehrfache Überschreitung der 

Grenzmenge) nicht in Frage komme. 

 

Im Lichte dieser Erwägungen ist die Annahme einer vom BF im Falle eines weiteren 

respektive neuerlichen Aufenthaltes im Bundesgebiet ausgehenden schwerwiegenden 

Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit sowie einer negativen Zukunftsprognose 

gerechtfertigt. 

 

Die besondere Gefährlichkeit des BF wird dabei durch den Umstand, dass er den 

Suchtgifthandel in organisierter Weise betrieb und mit großen Mengen Suchtgift handelte, 
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unterstrichen. Hinzu kommt, dass sich der BF auch von einer langen Haftstrafe in Tschechien 

nicht von der Begehung weiterer Straftaten abhalten ließ. Soweit die Beschwerde darauf 

hinweist, dass der pönale Charakter der Haft beim BF Wirkung gezeigt habe, ist dem 

entgegenzuhalten, dass der BF nach seiner Haftentlassung in Tschechien rasch wieder 

rückfällig wurde und sogar mit noch größeren Mengen Suchtgift handelte, weshalb eine 

positive Zukunftsprognose nicht getroffen werden kann. Der BF war sich während des 

gesamten Tatzeitraums der Unrechtmäßigkeit seiner Handlungen und der hierfür drohenden 

Haftstrafen bewusst. 

 

Der BF hat durch sein strafrechtliche Rechtsnormen negierendes Verhalten massiv seinen 

Unwillen unter Beweis gestellt, in Österreich geltende Grundinteressen der Gesellschaft zu 

achten, weshalb in Zusammenschau des Verhaltens des BF insbesondere in Anbetracht der 

Schwere der begangenen Straftaten, sowie der Vielzahl an Tathandlungen und der hohen 

Menge des gehandelten Suchtgiftes, von einer für die öffentliche Ordnung und Sicherheit 

ausgehenden Gefährdung auszugehen und eine Rückfälligkeit in strafrechtswidriges 

Verhalten seitens des BF naheliegend ist. Angesichts seines bisherigen Lebenswandels sowie 

seiner Mittellosigkeit ist jedenfalls die Prognose zulässig, dieser werde künftig durch die 

Begehung weiterer strafbarer Handlungen im Bereich des Suchtgifthandels versuchen, sich 

eine Einnahmequelle zu verschaffen. 

 

Auch die im Lichte des § 9 BFA-VG gebotene Abwägung der privaten und familiären 

Interessen des BF mit den entgegenstehenden öffentlichen Interessen konnte eine 

Abstandnahme von der Erlassung eines Einreiseverbotes respektive eine Verkürzung seiner 

Dauer nicht rechtfertigen. Private, familiäre, soziale oder berufliche Anknüpfungspunkte des 

BF im Bundesgebiet sind im Verfahren nicht hervorgekommen und wurden auch in der 

Beschwerde nicht behauptet. Es sind daher keine privaten Interessen an einer 

Wiedereinreise ins Bundesgebiet erkennbar. 

 

Den geringen persönlichen Interessen des BF an einer späteren Wiedereinreise in das  Gebiet 

der Mitgliedstaaten steht sohin die aufgrund seines in schwerwiegenden Straftaten 

gipfelnden Verhaltens resultierende Gefährdung öffentlicher Interessen gegenüber, wobei 

dem BF ein, im Lichte des großen öffentlichen Interesses an der Verhinderung von 

Suchtgiftkriminalität (vgl. nochmals VwGH 1.4.2019, Ra 2018/19/0643 mwN), den Interessen 

der österreichischen Gesellschaft zuwiderlaufendes, schwer verwerfliches Fehlverhalten zur 

Last liegt. Die Abwägung der genannten gegenläufigen Interessen führt sohin zur Auffassung, 

dass die Erlassung des Einreiseverbotes zur Verhinderung weiterer strafbarer Handlungen, 
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somit zur Erreichung von im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Zielen, dringend geboten ist und 

somit die Interessen des BF überwiegt.  

 

Daher ist die belangte Behörde zu Recht von der Rechtmäßigkeit der Verhängung eines 

Einreiseverbotes ausgegangen, erweist sich dieses nämlich vor dem Hintergrund des bisher 

Ausgeführten in Bezug auf den BF als erforderlich, um der von ihm ausgehenden 

Gefährlichkeit zu begegnen.  

 

Ein auf sieben Jahre befristetes Einreiseverbot ist unter Berücksichtigung der für Fälle des § 

53 Abs. 3 Z 1 FPG genannten Maximaldauer verhältnismäßig. Angesichts der 

schwerwiegenden Delinquenz des BF im Bereich des Suchtgifthandels und der über ihn 

verhängten unbedingten Freiheitsstrafe in der Dauer von 27 Monaten ist die Dauer des 

Einreiseverbots unter Berücksichtigung seiner nicht vorhandenen familiären und sozialen 

Anknüpfungspunkte im Gebiet der Mitgliedstaaten im angemessenen Ausmaß festgelegt 

worden. Aufgrund des konkreten Unrechtsgehalts der vom BF begangenen Straftaten und 

unter Berücksichtigung aller Milderungs- und Erschwerungsgründe kann davon ausgegangen 

werden, dass nur ein Einreiseverbot in der Dauer von zumindest sieben Jahren eine allfällige 

Änderung seines Verhaltens und seiner Einstellung zu den rechtlich geschützten Werten 

bewirken wird. Eine Herabsetzung der Dauer des im angefochtenen ausgesprochenen 

Einreiseverbotes kam demnach nicht in Betracht.  

 

Die Beschwerde gegen Spruchpunkt VIII. des angefochtenen Bescheides erwies sich 

demnach als unbegründet.  

 

5.2.4.7. Zu Spruchpunkt IX. des angefochtenen Bescheides: 

 

Gemäß § 18 Abs. 1 BFA-Verfahrensgesetz kann das Bundesamt die aufschiebende Wirkung 

einer Beschwerde gegen eine abweisende Entscheidung über einen Antrag auf 

internationalen Schutz aberkennen, wenn 

1. der Asylwerber aus einem sicheren Herkunftsstaat (§ 19) stammt, 

2. schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass der Asylwerber eine 

Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung darstellt, 

3. der Asylwerber das Bundesamt durch falsche Angaben oder Dokumente oder durch 

Verschweigen wichtiger Informationen oder durch Zurückhalten von Dokumenten über 

seine Identität oder seine Staatsangehörigkeit zu täuschen versucht hat, 

4. der Asylwerber Verfolgungsgründe nicht vorgebracht hat, 
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5. das Vorbringen des Asylwerbers zu seiner Bedrohungssituation offensichtlich nicht 

den Tatsachen entspricht, 

6. gegen den Asylwerber vor Stellung des Antrags auf internationalen Schutz eine 

durchsetzbare Rückkehrentscheidung, eine durchsetzbare Ausweisung oder ein 

durchsetzbares Aufenthaltsverbot erlassen worden ist, oder 

7. der Asylwerber sich weigert, trotz Verpflichtung seine Fingerabdrücke abnehmen zu 

lassen. 

 

Die belangte Behörde sah Z 2, 5 und 6 als gegeben an. 

 

Angesichts der Verurteilungen des BF und der Schwere der begangenen Straftaten ist dem 

BFA nicht entgegenzutreten, wenn es Z 2 als gegeben ansieht. Die Beschwerde enthält zu 

Spruchpunkt IX. auch keine konkreten Ausführungen.  

 

5.3. Zum Entfall der mündlichen Verhandlung: 

 

Gemäß § 21 Abs. 7 BFA-VG kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der 

Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich 

aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen 

entspricht. Ungeachtet eines entsprechenden Antrags kann gemäß § 24 Abs. 4 VwGVG die 

Durchführung einer Verhandlung auch dann unterbleiben, wenn die Akten erkennen lassen, 

dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt, 

und einem Entfall der Verhandlung Art. 6 Abs. 1 EMRK bzw. Art. 47 GRC nicht 

entgegenstehen: 

 

Nach Art. 52 Abs. 1 GRC muss jede Einschränkung der Ausübung der in dieser Charta 

anerkannten Rechte und Freiheiten gesetzlich vorgesehen sein und den Wesensgehalt dieser 

Rechte und Freiheiten achten. Unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 

dürfen Einschränkungen nur vorgenommen werden, wenn sie notwendig sind und den von 

der Union anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder den Erfordernissen 

des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich entsprechen. 

 

Gemäß Art. 47 Abs. 2 GRC hat zwar jede Person ein Recht darauf, dass ihre Sache von einem 

unabhängigen, unparteiischen und zuvor durch Gesetz errichteten Gericht in einem fairen" 

Verfahren öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Die in § 21 Abs. 7 

BFA-VG vorgesehene Einschränkung der Verhandlungspflicht iSd Art. 52 Abs. 1 GRC ist nach 
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Ansicht des Bundesverwaltungsgerichtes jedoch zulässig, weil sie eben - wie in der GRC 

normiert - gesetzlich vorgesehen ist und den Wesensgehalt des in Art. 47 Abs. 2 GRC 

verbürgten Rechts achtet. Die möglichst rasche Entscheidung über Asylanträge ist ein Ziel der 

Union, dem ein hoher Stellenwert zukommt (vgl. etwa Erwägungsgrund 11 der Präambel der 

RL 2005/85/EG). Das Absehen von einer Verhandlung in Fällen, in denen der Sachverhalt 

festgestellt werden kann, ohne dass der Entfall der mündlichen Erörterung zu einer 

Verminderung der Qualität der zu treffenden Entscheidung führt, trägt zur Erreichung dieses 

Zieles bei. Damit erfüllt die in § 21 Abs. 7 BFA-VG vorgesehene Einschränkung auch die im 

letzten Satz des Art. 52 Abs. 1 GRC normierte Voraussetzung (vgl. dazu auch VfGH 14.3.2012, 

U 466/11 ua.}. 

 

Gemäß der Rechtsprechung des EGMR zu Art. 6 EMRK, dessen Garantien nach Art. 47 Abs. 12 

GRC auch im vorliegenden Fall Anwendung finden, kann eine mündliche Verhandlung unter 

bestimmten Voraussetzungen unterbleiben, etwa wenn der Fall auf der Grundlage der Akten, 

und der schriftlichen Äußerungen der Parteien angemessen entschieden werden kann 

(EGMR 12.11.2002, 28.394/95, Döry vs. Schweden; 8.2.2005, 55.853/00, Miller vs. Schweden). 

 

Der Verfassungsgerichtshof hat betreffend die Anwendung des § 41 Abs. 7 AsylG 2005, BGBl. 

I 100/2005, also zur wortidenten Vorgängerbestimmung des § 21 Abs. 7 BFA-VG, unter 

Berücksichtigung des Art. 47 iVm Art. 52 GRC ausgesprochen, dass das Unterbleiben einer 

mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof in Fällen, in denen der Sachverhalt aus der 

Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den 

Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen tatsachenwidrig ist, im Einklang mit Art. 

47 Abs. 2 GRC steht, wenn zuvor bereits ein Verwaltungsverfahren stattgefunden hat, in 

dessen Rahmen Parteiengehör gewährt wurde. Hat der Asylwerber hingegen bestimmte 

Umstände oder Fragen bereits vor dem Bundesasylamt releviert oder sind solche erst 

nachträglich bekannt geworden, ist die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor 

dem Asylgerichtshof erforderlich, wenn die vom betroffenen Asylwerber bereits im 

Verwaltungsverfahren oder in der Beschwerde an den Asylgerichtshof aufgeworfenen Fragen 

– allenfalls mit ergänzenden Erhebungen – nicht aus den Verwaltungsakten beantwortet 

werden können, und insbesondere, wenn der Sachverhalt zu ergänzen oder die 

Beweiswürdigung mangelhaft ist (VfSIg. 19.632/2012). 

 

Der VwGH hat sich mit Erkenntnis vom 28.05.2014, ZI. Ra 2014/20/0017, mit der Frage des 

Entfalls einer mündlichen Verhandlung unter Auslegung des § 21 Abs. 7 BFA-VG befasst 

wobei dem Grunde nach die zuvor zitierte Judikaturlinie der Höchstgerichte beibehalten 
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wird. Daraus resultierend ergeben sich für die Auslegung des § 21 Abs. 7 BFA-VG folgende 

maßgeblichen Kriterien: Der für die rechtliche Beurteilung entscheidungswesentliche 

Sachverhalt muss von der Verwaltungsbehörde vollständig in einem ordnungsgemäßen 

Ermittlungsverfahren erhoben worden sein und bezogen auf den Zeitpunkt der Entscheidung 

des Bundesverwaltungsgerichtes immer noch die gesetzlich gebotene Aktualität und 

Vollständigkeit aufweisen. Die Verwaltungsbehörde muss die die 

entscheidungsmaßgeblichen Feststellungen tragende Beweiswürdigung in gesetzmäßiger 

Weise offen gelegt haben und das Bundesverwaltungsgericht diese tragenden Erwägungen 

der verwaltungsbehördlichen Beweiswürdigung teilen. In der Beschwerde darf kein dem 

Ergebnis des behördlichen Ermittlungsverfahrens entgegenstehender oder darüber 

hinausgehender für die Beurteilung relevanter Sachverhalt behauptet werden, wobei bloß 

unsubstantiiertes Bestreiten ebenso außer Betracht bleibt wie ein Vorbringen, das gegen das 

in § 20 BFA-VG festgelegte Neuerungsverbot verstößt. 

 

Projiziert auf den vorliegenden Beschwerdefall bedeutet dies, dass aus dem Akteninhalt des 

Verwaltungsaktes die Grundlage des bekämpften Bescheides unzweifelhaft nachvollziehbar 

ist. Die Beschwerde bringt keine neuen wesentlichen Aspekte vor. 

 

Es hat sich auch in der Beschwerde – mit welcher die Beweiswürdigung des BFA nicht 

bekämpft wurde – kein zusätzlicher Hinweis auf die Notwendigkeit ergeben, den 

maßgeblichen Sachverhalt mit dem BF zu erörtern. Der maßgebliche Sachverhalt war aus der 

Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde als geklärt anzusehen. Seit der Erhebung der 

Beschwerde haben sich keine wesentlichen Veränderungen der Lage in Afghanistan ergeben 

und sind auch keine Hinweise auf eine fortschreitende Integration des BF hervorgekommen, 

daher ist die gebotene Aktualität unverändert gegeben. Auch sonst hat sich kein Hinweis 

ergeben, den maßgeblichen Sachverhalt mit dem BF im Rahmen einer Verhandlung zu 

erörtern (vgl. dazu auch VwGH 17.10.2006, 2005/20/0329; 26.6.2007, 2007/01/0479; 

22.8.2007, 2005/01/0015). 

 

Im gegenständlichen Fall ist die belangte Behörde ihrer Ermittlungspflicht durch detaillierte 

Befragung nachgekommen und ist dem angefochtenen Bescheid ein umfassendes 

Ermittlungsverfahren vorangegangen. Daher ergeben sich für eine Mangelhaftigkeit des 

Verfahrens aus der Sicht des BVwG keinerlei Anhaltspunkte, weshalb von der Durchführung 

einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden konnte. Der Sachverhalt wurde nach 

Durchführung eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens unter schlüssiger 

Beweiswürdigung des BFA festgestellt und der Beschwerde konnten keine neuen 
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Sachverhaltselemente entnommen werden, welche geeignet wären, die von der belangten 

Behörde getroffenen Entscheidung in Frage zu stellen. 

 

Zu Spruchteil B): 

 

Gemäß § 25a Abs. 1 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 (VwGG), BGBl. Nr. 10/1985 in 

der geltenden Fassung, hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von 

der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzlichen Bedeutung zukommt. Weder 

weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die 

vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 

beurteilen (siehe dazu insbesondere die bei den Erwägungen zu den einzelnen 

Spruchpunkten zu Spruchteil A) zitierte Judikatur). Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf 

eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. Konkrete Rechtsfragen 

grundsätzlicher Bedeutung sind weder in der gegenständlichen Beschwerde vorgebracht 

worden, noch im Verfahren vor dem BVwG hervorgekommen, zumal im vorliegenden Fall 

vornehmlich die Klärung von Sachverhaltsfragen Grundlage für die zu treffende Entscheidung 

war.  

 

Die oben in der rechtlichen Beurteilung angeführte Judikatur des VwGH ist zwar zum Teil zu 

früheren Rechtslagen ergangen, sie ist jedoch nach Ansicht des erkennenden Gerichts auf die 

inhaltlich weitestgehend gleichlautenden Bestimmungen der nunmehr geltenden Rechtslage 

unverändert übertragbar. 

 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


